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Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.
 beim Schulministerium anerkannter Elternverband

www.landeselternschaft-nrw.de

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren,

am Anfang des Schuljahres findet auch regelmäßig die erste Veranstaltung für die Eltern statt: Die 
Klassenpflegschaftsversammlung, auch Elternabend genannt. Hier beginnt für die Eltern die 
Möglichkeit, sich an der Gestaltung des schulischen Alltags ihrer Kinder zu beteiligen. Einer der 
Tagesordnungspunkte ist immer die Wahl der Elternvertreter. Viele Eltern erleben ihre Arbeit nach 
der Wahl zum Elternvertreter nicht nur als lästige Pflicht, sondern freuen sich über die Gelegenheit 
zur Mitarbeit. Die Entscheidungen, welche in der Eltern- und Schulpflegschaft sowie der 
Schulkonferenz getroffen werden, bestimmen oft sehr deutlich den Unterricht der Kinder.

Ich möchte an dieser Stelle als Beispiel die aktuelle Änderung der Ausbildungsordnung für 
Grundschulen nennen, auf die wir Sie vor kurzem hingewiesen haben: Die Schulkonferenz kann nun 
den Zeitpunkt der Einführung von Ziffernnoten auf den Zeugnissen der Kinder in einem gewissen 
Rahmen bestimmen. Und diese Entscheidung kann auch wieder geändert werden.

Leider wird in unserem Bundesland die demokratisch legitimierte Elternvertretung nicht  konsequent 
über Kreise und Regierungsbezirke bis auf Landesebene fortgesetzt. Bis auf Bayern und NRW sind 
hier alle anderen Bundesländer weiter und haben einen Landeselternrat in der einen oder anderen 
Form in ihrem Schulrecht verankert. Es ist uns wichtig, daran zu arbeiten, diese Situation zu 
verändern, damit ein gewählter Elternrat die Interessen aller Eltern in schulischen Belangen auf 
Landesebene vertritt.

Die Bildung eines gewählten Landeselternbeirates der Kindertagesstätten in NRW im November 
letzten Jahres bestärkt uns in der Hoffnung, dass die Bildung eines Beirates für den schulischen 
Bereich auch auf politischer Ebene mehr Chancen hat. Wir werden die Möglichkeiten für dieses 
Thema nach der Wahl des Landtages am 13. Mai 2012 bei der neuen Landesregierung prüfen und 
weiter verfolgen.

Ich hoffe, die Informationen in diesem Heft bringen sie bei Ihrer Arbeit in den schulischen Gremien 
weiter oder bestärken Sie in dem Entschluss, sich dort engagieren zu wollen.

Ihr

Thomas Minor 

Bankverbindung:     Bank für Sozialwirtschaft (BfS),   KtoNr 0008154400, BLZ 370 205 00 
Spenden an die Landeselternschaft sind steuerlich absetzbar
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2. Vorstandsarbeit der   
Landeselternschaft Grund  -  

schulen NW e.V.  

09.04.11 Grundschultreff und 
Mitgliederversammlung, Castrop-Rauxel 
(Vorstand)

15.06.11 2. Gesprächskreis Inklusion, 
Düsselddorf (Fr. Völxen)

11.07-29.11.11 Fortbildung (3 Tage) 
Dialogprozess-Begleitung, Schwerte (Fr. 
Völxen)

21.09.11 Vorstandssitzung, Bochum 
(Vorstand)

14.10.11 3. Gesprächskreis Inklusion, 
Düsseldorf (Fr. Völxen)

19.11.11 Mitgliederversammlung, Castrop-
Rauxel (Vorstand)

23.11.11 Verbändegespräch mit Fr. 
Ministerin Löhrmann, MSW, Düsseldorf 
(Hr. Minor, Hr. Töpler, Hr. Depenbrock, Fr. 
Völxen)

23.11.11 Gespräch mit LEK, LER, LAG 
GLGL, Düsseldorf (Hr. Minor, Hr. Töpler, 
Hr. Depenbrock, Fr. Völxen)

14.12.11 Vorstandsitzung, Dortmund 
(Vorstand)

13.01.12 JeKi-Sitzung, Düsseldorf (Hr. 
Depenbrock)
20.01.12 Sitzung des Forums Förderung 
von Kindern, Dortmund (Fr. Völxen)
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für den Zeitraum
 April 2011 -
April 2012

20.01.12-22.01.12 Bundeselternrat, 
Grundschulausschuss, Potsdam, (Fr. 
Collenberg, Hr. Töpler)

27.01.12 7.Beiratssitzung Erprobung 
der Grundsätze zur 
Bildungsförderung, Düsseldorf (Fr. 
Feldmann)
28.01.12 Arbeitskreis Bildung der 
Frauen-Union NRW, Düsseldorf (Fr. 
Schaper, Hr. Töpler)

01.02.12 Vorstandsitzung, Dortmund 
(Vorstand)

28.02.12 Arbeitskreis Sicherheit im 
Sport, Bochum (Fr. Völxen)

03.03.12   6. Bildungspolitisches 
Symposium, Essen (Fr. Völxen)

15.03.12 Auftaktveranstaltung 
Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaften, Essen (Hr. 
Depenbrock)

22.03.12 Podiumsdiskussion 
Bildungsfinanzierung, NRW-
Landesvertretung Berlin (Hr. 
Depenbrock) 

23.03.-24.03.12 Unkonferenz Inklusion, 
Herne (Fr. Völxen)

24.03.12 Mitgliederversammlung 
Landeselternkonferenz, Rheinberg (Fr. 
Schneidersmann)

26.03.12 Beiratssitzung JeKi, Bochum 
(Fr. Depenbrock)
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3. Elternmitwirkung - Eltern mit   
Wirkung 

3.1 Kurzüberblick zu den nachfolgenden 
Beiträgen
In Kapitel 3.2 „Gremien in der Grundschule“, 

finden Sie eine, von Birgit Völxen verfasste, 

umfangreiche Zusammenfassung aller 

Gremien der Grundschule, in denen Eltern 

mitwirken dürfen, sowie deren 

Aufgabenbereiche. Ich möchte allen Eltern, die 

sich bereits in einem derartigen Gremium 

engagieren oder dies demnächst planen, 

empfehlen, sich diese Informationen genau 

anzusehen. Auch sehr erfahrene 

Elternvertreter finden hier mitunter noch bisher 

Unbekanntes. Wenn möglich, tragen Sie die 

Informationen in die Gremien an Ihrer Schule, 

damit alle Beteiligten gut informiert sind und 

ihre Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen 

können.

In Kapitel 3.3 „Ebenen der Elternmitwirkung in  

NRW – Ein Erfahrungsbericht“ schildere ich, 

wie mein persönlicher Weg in der Elternarbeit 

an der Grundschule mich auf alle Ebenen der 

Elternarbeit in NRW geführt hat. Dies soll 

konkret veranschaulichen, welche 

Möglichkeiten der Beteiligung sich eröffnen 

können.

In Kapitel 3.4. „Qualifizierung von Eltern für  

Ihre Aufgabe in Mitwirkungsorganen“ stellt 

Martin Depenbrock ein ausgearbeitetes 

Konzept für die Elternqualifizierung in NRW 

vor. Es handelt sich hierbei um ein zentrales 

Anliegen der Landeselternschaft Grundschulen 

NW e.V.. Wenn es uns gelingt, immer mehr 

Eltern die notwendigen Fähigkeiten zur 

aktiven Mitwirkung an den Grundschulen 

zu vermitteln, dann können wir uns 

gemeinsam für viele notwendige 

Verbesserungen einsetzen. Von der 

Elternarbeit vor Ort profitieren unmittelbar 

Eltern und Kinder, aber auch 

Schulleitungen und Kollegien, da sie 

kompetente Ansprechpartner haben.

Zum Abschluss finden Sie in Kapitel 3.5  

„Vortrag Prof. Sacher:“Familie als  

verschenktes Potential““ eine umfassende 

Darstellung der aktuellen Situation an 

unseren Schulen. Prof. Sacher nennt 

dabei konkrete Gütekriterien für eine 

erfolgreiche Arbeit an den Grundschulen 

und gibt zahlreiche Hinweise für die 

Praxis.

Mit diesen vier Beiträgen erhalten Sie 

einen ausführlichen Einblick in den Stand 

und die Herausforderungen an die 

Elternarbeit an den nordrhein-

westfälischen Grundschulen. Ich möchte 

Sie herzlich dazu einladen, in Ihren 

Schulen darüber zu sprechen und den 

Austausch auch mit Eltern von anderen 

Schulen zu suchen. Wenn Sie Fragen 

haben oder weitere Informationen 

benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau 

Birgit Völxen in unserer Geschäftsstelle.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Töpler,
stellvertretender Vorsitzender der 

Landeselternschaft Grundschulen NW e. V.
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3.2 Gremien in der Grundschule
von Birgit Völxen

1. Grundsätzliches für alle
    Mitwirkungsgremien (62 SchulG)
2. Geltende Verfahrensregeln für alle
    Mitwirkungsgremien (63 SchulG)
3. Wahlen (64 SchulG)
4. Klassenpflegschaft (73 SchulG)
5. Schulpflegschaft (§72 SchulG)
6. Schulkonferenz (§§ 65 u. 66 SchulG)
7. Klassenkonferenz (§ 71 SchulG)
8. Lehrerkonferenz (68 SchulG)
9. Fachkonferenzen (§ 70 SchulG)

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte 
wurde von mir die männliche Form von Personen 
bezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert 
keinesfalls eine Benachteiligung des anderen 
Geschlechts.
Die kursiv hervorgehobenen Texte sind Zitate aus 
dem Schulgesetz. Die weiteren Sätze beziehen sich 
auf die oben genannten Paragraphen desselben.
1. Grundsätzliches für alle 
Mitwirkungsgremien

1.1 Was gilt als Grundlage für eine gelungene 
Zusammenarbeit in der Schule?

➢ Die Grundlage für das Gelingen der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit ist eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit aller an 
Schule beteiligten Personen. Dies gilt für 
Lehrer, Eltern, Schüler.
Im Schulgesetz werden zwar das 
außerschulische Personal wie auch das 
Sekretariat und der Hausmeister nicht 
explizit genannt, für das Gelingen von 
Schule ist eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit diesen jedoch 
ebenso wichtig.

➢ Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
sind von allen an der Mitwirkung 
Beteiligten zu beachten.

1.2 Welche grundsätzlichen Rechte und 
Pflichten ergeben sich für alle 
Mitwirkungsgremien?

➢ Die [im siebten Teil des Schulgesetzes 
genannten, Anm. der 

Red.],Mitwirkungsgremien können im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit zu allen 
Angelegenheiten der Schule 
Stellungnahmen abgeben und 
Vorschläge machen.

➢ Sie haben Anspruch auf die erforderliche 
Information.

➢ Gegenüber der Schulleitung haben sie 
ein Auskunfts- und Beschwerderecht  
und Anspruch auf eine begründete 
schriftliche Antwort.

➢ Die Mitglieder der Mitwirkungsgremien 
sind bei der Ausübung ihres Mandats an 
Aufträge und Weisungen nicht  
gebunden. Dies gilt grundsätzlich für 
jedes gewählte Mitglied.

Ein Beispiel aus der Praxis: 
Mit der neuen Fassung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung (AO-GS) kann die 
Schulkonferenz darüber entscheiden, ob auf 
dem Versetzungszeugnis in Klasse 3 auf Noten 
verzichtet wird. Dies ist eine Entscheidung, die 
vorab in der Klassen- und Schulpflegschaft mit 
einer vorherigen Information zur Diskussion 
gestellt werden sollte.
Die Eltern einer Klasse können sich z.B. in der 
Klassenpflegschaft mehrheitlich für ein reines 
Berichtszeugnis aussprechen. Dieses sollten die 
Klassenpflegschaftsvertreter zwar als 
Information mit in die Schulpflegschaft nehmen, 
jedoch können sie bei einer Abfrage des 
Meinungsbildes in der Schulpflegschaft 
entgegen der Mehrheit ihrer Klasse votieren.
Sollte sich z. B. die Schulpflegschaft 
mehrheitlich für ein Zeugnis mit Noten 
aussprechen, ist dieses für die Elternvertreter 
der Schulkonferenz nicht als verbindliche 
Weisung für die Abstimmung in der 
Schulkonferenz zu verstehen. Da sowohl die 
Elternvertreter als auch die Lehrervertreter in 
der Schulkonferenz ihre Argumente 
austauschen sollen, ist es durchaus möglich, 
dass in den vorab tagenden Gremien nicht alle 
Argumente zur Verfügung standen. Letztendlich 
ist dann auf der Grundlage aller in der 
Schulkonferenz genannten Argumente eine für 
die Schule verbindliche Entscheidung zu treffen.

➢ Die Mitglieder der Mitwirkungsgremien 
haben über Angelegenheiten, die ihrer  
Bedeutung nach einer vertraulichen 
Behandlung bedürfen, auch nach der 
Beendigung ihrer Amtszeit  
Verschwiegenheit zu wahren. Einer 
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vertraulichen Behandlung bedürfen 
Angelegenheiten, die einzelne Lehrer,  
Eltern, Schüler oder Angehörige des nicht  
lehrenden Personals der Schule persönlich 
betreffen.

➢ Die Tätigkeit der Eltern und Schüler in den 
Mitwirkungsgremien ist ehrenamtlich; eine 
Entschädigung wird nicht gezahlt.

➢ Für die Lehrer gehört die Tätigkeit in den 
Mitwirkungsgremien zu ihren dienstlichen 
Aufgaben.

➢ Schüler aus Migrantenfamilien und ihre 
Eltern sollen in den Mitwirkungsgremien 
angemessen vertreten sein.

➢ Die Schule stellt den Mitwirkungsgremien 
die notwendigen Einrichtungen und 
Hilfsmittel zur Verfügung.
Dazu gehören unter anderem:

• Die Bereitstellung geeigneter Räume für 
Sitzungen der Gremien, 
Klassenveranstaltungen oder 
Elternversammlungen

• Das zur Verfügung Stellen des 
Schulkopierers

• Das zur Einsicht Bereitstellen der 
Bereinigten Amtlichen Sammlung der 
Schulvorschriften (BASS), des Amtsblattes, 
der Lehrpläne, des Schulprogramms, 
u.a.m..

• Das Austeilen der vom Ministerium für 
Schule und Weiterbildung 
herausgegebenen Broschüren für Eltern, 
z.B. Einfach Mitwirken, u.a.m..

BASS: Hier sind alle Schulvorschriften, d.h. 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes 
Nordrhein-Westfalen enthalten, die für die Schule 
von Bedeutung sind.

1.3 Welche Regelungen gibt es für die 
Mitwirkungsgremien bezüglich des 
Sitzungstermins?

➢ Mitwirkungsgremien tagen in der Regel  
außerhalb der allgemeinen Unterrichtszeit.  
Über Ausnahmen, insbesondere bei 
Ganztagsschulen, entscheidet die 
Schulaufsichtsbehörde. Bei der  
Festsetzung von Sitzungsterminen ist im 
Übrigen auf die Berufstätigkeit der 
Mitglieder sowie auf das Alter der 
teilnehmenden Schüler Rücksicht zu 
nehmen. Der Schülerrat (§ 74 Abs. 3) kann 
während der allgemeinen Unterrichtszeit  

zusammentreten; dabei ist auf die 
Unterrichtsveranstaltungen Rücksicht  
zu nehmen.

2. Geltende Verfahrensregeln für die 
Mitwirkungsgremien
2.1 Was ist bei der Einberufung der 
Mitwirkungsgremien zu beachten?

➢ Der Vorsitzende beruft das 
Mitwirkungsgremium bei Bedarf ein.

➢ Es ist unverzüglich einzuberufen, wenn 
ein Drittel der Mitglieder dies verlangt.

➢ Die Mitglieder sind rechtzeitig unter  
Beifügung der Tagesordnung und der 
Beratungsunterlagen schriftlich zu 
laden.

➢ In allen Mitwirkungsgremien müssen 
die Vorsitzenden die Tagesordnung so 
festlegen, dass Beschlusssachen auch 
deutlich in der Tagesordnung genannt 
werden. Ansonsten kann der 
Beschluss angefochten werden.

Beispiel: Die Schulkonferenz soll über ein 
Konzept zum offenen Ganztag entscheiden. 
Dann sollte zumindest der 
Tagesordnungspunkt “Konzept für den offenen 
Ganztag“ auf der Tagesordnung stehen.

➢ Die Mitglieder der Gremien müssen die 
Gelegenheit haben, sich vorab mit dem 
Thema zu beschäftigen.

➢ Sofern es Beratungsunterlagen gibt, 
z.B. bei Konzepten zur OGS, 
Förderkonzepten u.ä.m. müssen diese 
rechtzeitig den Mitgliedern 
bereitgestellt werden. Dies lässt sich 
heute sehr kostengünstig per E-Mail 
bewerkstelligen. 

➢ „Rechtzeitig“ bedeutet im Allgemeinen 
eine Woche vor der Sitzung. Sinnvoll 
wäre es, sowohl die Einladung als auch 
die Beratungsunterlagen noch früher 
zu versenden. Empfehlenswert ist dann 
eine kleine Erinnerung an den Termin 
zwei Tage vor der Sitzung per E-Mail.

➢ Unter Verschiedenes/Sonstiges gibt es 
keine Beschlussfassung.

2.2 Sind die Sitzungen der 
Mitwirkungsgremien öffentlich?

➢ Sitzungen der Mitwirkungsgremien sind 
nicht öffentlich. 
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➢ Mit den Stimmen von zwei Dritteln der  
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder  
kann für einzelne Angelegenheiten die 
Schulöffentlichkeit hergestellt werden;  
dies gilt nicht für 
Personalangelegenheiten (z.B. Wahl der 
Schulleitung).

2.3 Schulaufsichtsbehörde und Schulträger in 
den Mitwirkungsgremien

➢ Eine Vertretung der  
Schulaufsichtsbehörde kann an den 
Sitzungen der Konferenzen teilnehmen.

➢ Der Schulleiter lädt den Schulträger zu 
allen Sitzungen der Schulkonferenz ein.

➢ Der Schulträger hat das Recht, dort  
Anträge zu stellen.

2.4 Welche Regeln gibt es zum Stimmrecht?
➢ Stimmberechtigt sind die Mitglieder des 

Mitwirkungsgremiums. Auch die Mitglieder  
mit beratender Stimme können  Anträge 
stellen.

➢ Lehrer können nicht als Elternvertreter an 
der eigenen Schule gewählt werden.

➢ Beschlüsse werden mit der Mehrheit der  
abgegebenen Stimmen gefasst, soweit  
nichts anderes bestimmt ist.

➢ Stimmenthaltungen werden bei der  
Berechnung der Mehrheit nicht mitgezählt.

➢ Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag.

2.5 Worauf ist bei der Niederschrift (Protokoll) 
zu achten?

➢ Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die mindestens den Wortlaut der 
Beschlüsse und die Stimmenmehrheit  
enthält, mit der sie gefasst sind.

➢ Einsprüche gegen die Niederschrift sind 
zu vermerken.

➢ Die Niederschriften sind für die Mitglieder  
sowie für die zur Teilnahme an der  
Sitzung Berechtigten des jeweiligen 
Mitwirkungsgremiums zur Einsicht bereit  
zu halten.

➢ Niederschriften dürfen nicht, sofern es 
nicht hierzu einen anders lautenden 
Beschluss der Schulkonferenz gibt, an 
andere Gremien weitergereicht 
werden.Die Beschlüsse jedoch sollen an 
die Gremien weitergegeben werden. D.h. 
für die Schulpraxis, 

Schulpflegschaftsvorsitzende sollten die 
Schulpflegschaft zeitnah schriftlich über 
die Beschlüsse der Schulkonferenz 
informieren. Die 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden sollten 
diese wiederum an die Eltern der Klasse 
weitergeben. Dies gilt ebenso für 
Beschlüsse der Schulpflegschaft.

2.6 Wann ist ein Mitwirkungsgremium 
beschlussfähig?

➢ Ein Mitwirkungsgremium ist  
beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder  
anwesend ist.

➢ Solange die Beschlussunfähigkeit nicht  
festgestellt ist, gilt das 
Mitwirkungsgremium als beschlussfähig.

➢ Ein Mitwirkungsgremium ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig, wenn es 
wegen Beschlussunfähigkeit erneut zur  
Beratung desselben Gegenstandes 
einberufen worden ist; hierauf ist bei der  
erneuten Einberufung hinzuweisen.

➢ Die nicht seltene Praxis, eine 
Gremiumssitzung wegen 
Beschlussunfähigkeit zu schließen und 
am selben Abend die erneute Sitzung 
durchzuführen, ist nicht zulässig, da zu 
einer erneuten Sitzung ebenfalls 
rechtzeitig mit Tagesordnung einzuladen 
ist und die dann in der zweiten Sitzung 
geltende Beschlussfähigkeit schriftlich 
allen Mitgliedern des betreffenden 
Gremiums mitgeteilt werden muss.

➢ Die Schulkonferenz kann ergänzende 
Verfahrensvorschriften erlassen.

• Z.B. kann die Schulkonferenz 
beschließen, dass allen Mitgliedern und 
den Personen, welche mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teilnehmen, 
dass Protokoll per E-Mail zugesendet 
wird.

3. Wahlen
3.1 Wann muss eine Wahl in geheimer 
Abstimmung stattfinden?
Geheime Wahl:

➢ Die Vorsitzenden der 
Mitwirkungsgremien

➢ Stellvertretungen der Vorsitzenden
➢ Mitglieder der Schulkonferenz
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Offene Wahl:
➢ Alle übrigen Wahlen

Ausnahme mit folgender Voraussetzung:
➢ Ein Fünftel der anwesenden 

Stimmberechtigten stimmt einem Antrag auf 
geheime Wahl zu.

Daraus folgt:
➢ Die Wahlen für verschiedene Ämter können 

in einem Wahlgang durchgeführt werden.
➢ Gewählt ist, wer die meisten Stimmen 

erhalten hat.
➢ Bei Stimmengleichheit entscheidet eine 

Stichwahl.
➢ Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet  

das Los.

3.2 Für welchen Zeitraum gilt eine Wahl?
➢ Wahlen gelten für ein Schuljahr.
➢ Ein Mitwirkungsgremium besteht bis zum 

ersten Zusammentreten des neu gewählten 
Mitwirkungsgremiums im neuen Schuljahr.

➢ Scheidet ein Mitglied aus der 
Schulkonferenz oder dem Lehrerrat aus, so 
tritt das Ersatzmitglied ein. Das 
Ersatzmitglied tritt auch ein, so lange ein 
Mitglied zeitweise verhindert ist.

3.3 Wann endet eine Mitgliedschaft?
➢ Die Mirgliedschaft endet, wenn die 

Wählbarkeitsvoraussetzungen entfallen 
sind.

➢ Wenn vom jeweiligen Wahlorgan mit einer  
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder eine 
Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt  
wird.

➢ Bei Vertretern der Eltern und Schüler endet  
die Mitgliedschaft auch, wenn sie ihr  
Mandat niederlegen.

➢ Sie endet ferner bei Eltern, wenn ihr Kind 
volljährig wird oder die Schule verlässt.

➢ Bei den Mitgliedern der Schulkonferenz,  
Vorsitzenden und stellvertretenden 
Vorsitzenden der Klassenpflegschaft endet  
das Mandat erst mit dem ersten 
Zusammentreten des neu gewählten 
Mitwirkungsgremiums im neuen Schuljahr.

• Hier ist das der Vorsitzende der 
Schulpflegschaft im Schulgesetz nicht 

explizit genannt, da er in der Auflistung 
als geborenes Mitglied der 
Schulkonferenz inhärent genannt wird.

3.4 Welche Widerspruchsmöglichkeiten 
gibt es?

➢ Der Schulleiter hat ein 
Beanstandungsrecht (§ 59 Abs. 10 
SchulG)

➢ Jeder Wahlberechtigte kann innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses gegen die 
Gültigkeit einer Wahl bei der 
Schulleitung schriftlich Einspruch 
einlegen. Der Einspruch kann nur  
darauf gestützt werden, dass 

• die Voraussetzungen der Wählbarkeit  
nicht erfüllt sind, 

• bei der Vorbereitung der Wahl oder bei 
der Wahlhandlung Unregelmäßigkeiten 
vorgekommen sind, die für das 
Wahlergebnis erheblich gewesen sein 
können.

➢ Wird dem Einspruch nicht  
stattgegeben, entscheidet die 
Schulaufsichtsbehörde.

➢ Die Schulkonferenz kann ergänzende 
Wahlvorschriften erlassen.

3.5 Worauf ist bei der Wahl der 
Elternvertreter in die Schulkonferenz bzw. 
in die Fachkonferenz zu achten?

➢ Abgesehen vom 
Schulpflegschaftsvorsitzenden, welcher 
durch sein Amt geborenes Mitglied der 
Schulkonferenz ist, können in die 
Schulkonferenz und in die 
Fachkonferenzen auch Eltern gewählt 
werden, die kein 
Klassenpflegschaftsamt innehaben.

➢ Die Eltern sollten in der ersten 
Klassenpflegschaftssitzung eines 
Schuljahres auf diesen Punkt 
aufmerksam gemacht werden. Bei 
Interesse, müssen sie in die erste 
Schulpflegschaftssitzung des 
Schuljahres eingeladen werden.In der 
Schulpflegschaftssitzung können sie 
sich dann selbst für ein Amt in der 
Schulkonferenz und/oder den 
Fachkonferenzen vorschlagen bzw. 
vorschlagen lassen.

➢ Die Wahl eines Elternvertreters in die 
Fachkonferenzen bzw. in die 
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Schulkonferenz, welcher nicht Mitglied der 
Schulpflegschaft ist, führt nicht zu einer 
Erhöhung der Gesamtzahl an 
Elternvertretern für diese Gremien.

4. Klassenpflegschaft
4.1 Wer gehört zur Klassenpflegschaft?

➢ Eltern der Schüler der Klasse (je Kind eine 
Stimme)

➢ Klassenlehrer (beratend)
➢ Fachlehrer der Klasse auf Wunsch 

4.2 Welche Aufgaben hat die 
Klassenpflegschaft?

➢ Information und Meinungsaustausch über 
Angelegenheiten der Schule,  
insbesondere über die Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit in der Klasse.

➢ Die Klassenpflegschaft ist bei der  
Auswahl der Unterrichtsinhalte zu 
beteiligen.
Aus den Wanderrichtlinien NRW, RdErl. d. 
MSW v. 19.03.1997:

➢ Die Klassenpflegschaft entscheidet über 
Ziel, Programm und Dauer auf der 
Grundlage eines Vorschlags des 
Klassenlehrers unter Beachtung des von 
der Schulkonferenz vorgegebenen 
Rahmens. 

➢ Bei mehrtägigen Veranstaltungen und bei 
Veranstaltungen, die mit erhöhten 
finanziellen Belastungen verbunden sind, 
ist die Entscheidung in geheimer 
Abstimmung zu treffen.

4.3 Wer wählt den Vorsitzenden der 
Klassenpflegschaft?

➢ Der Vorsitzende und der Vertreter der 
Klassenpflegschaft werden am Anfang 
des Schuljahres von den Eltern in der 
ersten Klassenpflegschaftssitzung 
gewählt.

4.4 Welche Aufgaben haben die 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden?

➢ Ansprechpartner für Eltern und Lehrer
➢ Vertretung der Eltern in der 

Schulpflegschaft und ggf. in der 
Schulkonferenz

➢ Koordination der Aufgaben der Klasse bei 
Schulveranstaltungen

5. Schulpflegschaft
5.1 Wer nimmt an den Sitzungen der 
Schulpflegschaft teil?

➢ Die Vorsitzenden der 
Klassenpflegschaften (als Mitglied der 
Schulpflegschaft stimmberechtigt)

➢ Die stellvertretenden Vorsitzenden der 
Klassenpflegschaft (mit beratender 
Stimme)

➢ Die stellv. Klassenpflegschafts-
vorsitzenden sind automatisch 
stimmberechtigt, wenn der Vorsitzende 
an der Schulpflegschaftssitzung nicht 
teilnimmt.

➢ Der Schulleiter soll beratend an den 
Sitzungen teilnehmen.

5.2 Welche Aufgaben hat die 
Schulpflegschaft?

➢ Interessenvertretung der Eltern bei der 
Gestaltung der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit der Schule

➢ Beratung über alle wichtigen 
Angelegenheiten der Schule, z.B. 
Förderkonzepte, Änderungen des 
Schulprogramms, OGS Konzepte u.a.m.

➢ Hierzu kann sie Anträge an die 
Schulkonferenz richten.

➢ Wahl eines Vorsitzenden und bis zu drei 
Stellvertretern.

➢ Wahl der Elternvertreter und deren 
Vertreter für die Schulkonferenz und die 
Fachkonferenzen.

➢ Wahl des Elternvertreters für die 
Teilkonferenz Ordnungsmaßnahmen 
nach § 53, Abs. 7 SchulG.

➢ Abstimmung über einen zweiten 
Pädagogischen Tag der Lehrer während 
der Unterrichtszeit

• Näheres dazu finden Sie in der 
Schulmail vom 20.09.2006 unter 
http://www.schulministerium.nrw.de/SV/S
chulmail/Archiv/2006/060920/index.html

5.3 Welche weiteren Möglichkeiten hat die 
Schulpflegschaft?

➢ Einberufung einer Elternversammlung 
zur Unterrichtung und Beratung über 
wichtige Angelegenheiten der Schule 
(bei Bedarf)

➢ Schulpflegschaften können auf örtlicher  
und überörtlicher Ebene 
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zusammenwirken und ihre Interessen 
gegenüber dem Schulträger und der  
Schulaufsicht vertreten.

• Zum Beispiel können Schulpflegschaften 
auf örtlicher Ebene Mitglied in der Kreis- 
bzw. Stadtpflegschaft und auf Landesebene 
Mitglied in der Landeselternschaft 
Grundschulen NW e.V. sein.

5.4 Wer kann den Vorsitz bzw. die Vertretung 
der Schulpflegschaft übernehmen?

➢ Wählbar sind neben den Mitgliedern der 
Schulpflegschaft die stellvertretenden 
Vorsitzenden der Klassenpflegschaften. 
Wenn ein stellv. 
Klassenpflegschaftsvorsitzender den Vorsitz 
der Schulpflegschaft übernimmt, wird er 
damit stimmberechtigtes Mitglied der 
Schulpflegschaft.

5.5 Welche Aufgaben hat der Vorsitzende der 
Schulpflegschaft?

➢ Ansprechpartner für Eltern, Lehrer sowie 
die Schulleitung

➢ Einladung zu den 
Schulpflegschaftssitzungen sowie Leitung 
derselben

➢ Einholen und Weitergabe aktueller 
Schulinformationen

➢ Organisation von 
Schulpflegschaftsaufgaben bei 
Schulveranstaltungen.

➢ geborenes Mitglied der Schulkonferenz.

6. Schulkonferenz
➢ An jeder Schule ist eine Schulkonferenz 

einzurichten. Sie ist das oberste 
Mitwirkungsgremium der Schule, in dem 
alle an der Bildungs- und Erziehungsarbeit  
der Schule Beteiligten zusammenwirken.

6.1 Wer gehört der Schulkonferenz an
➢ Schulleiter (kein Stimmrecht außer bei 

Stimmengleichheit. Hier entscheidet die 
Stimme der Schulleitung.)

➢ Vertreter der Schulleitung (beratend)
➢ gewählte Vertreter der Lehrer (je Vertreter 

eine Stimme)
➢ gewählte Vertreter der Eltern (je Vertreter 

eine Stimme)
Die Schulkonferenz kann Vertreter schulergänzen-
der Angebote und Personen aus dem schulischen 

Umfeld als beratende Mitglieder berufen

6.2 Welche Aufgaben hat die 
Schulkonferenz?

➢ Die Schulkonferenz kann Vorschläge 
und Anregungen an den Schulträger  
und an die Schulaufsichtsbehörde 
richten.

➢ Beratende Aufgaben:  
• in grundsätzlichen Angelegenheiten 

der Schule
• Vermittlung bei Konflikten innerhalb der 

Schule

➢ Entscheidungsbefugnisse im Rahmen   
der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in folgenden 
Angelegenheiten:

• Schulprogramm 
• Maßnahmen der Qualitätsentwicklung 

und Qualitätssicherung
• Abschluss von Vereinbarungen über 

die Kooperation von Schulen und die 
Zusammenarbeit mit anderen Partnern

• Festlegung der beweglichen 
Ferientage 

• Unterrichtsverteilung auf sechs 
Wochentage

• Einrichtung außerunterrichtlicher  
Ganztags- und Betreuungsangebote 
sowie die Rahmenplanung von 
Schulveranstaltungen außerhalb des 
Unterrichts

• Organisation der Schuleingangsphase
• Vorschlag zur Einrichtung des 

Gemeinsamen Unterrichts 
• Erprobung und Einführung neuer 

Unterrichtsformen
• Einführung von Lernmitteln und 

Bestimmung der Lernmittel, die im 
Rahmen des Eigenanteils zu 
beschaffen sind

• Grundsätze für Umfang und Verteilung 
der Hausaufgaben und 
Klassenarbeiten

• Grundsätze zum Umgang mit  
allgemeinen 
Erziehungsschwierigkeiten sowie zum 
Abschluss von Bildungs- und 
Erziehungsvereinbarungen

• Information und Beratung
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• Grundsätze für die Betätigung von 
Schülergruppen

• Grundsätze über Aussagen zum Arbeits-  
und Sozialverhalten in Zeugnissen (jetzt:  
Arbeitsverhalten und Sozialverhalten)

• Wirtschaftliche Betätigung,  
Geldsammlungen und Sponsoring 

• Schulhaushalt 
• Wahl der Schulleiterin oder des 

Schulleiters 
• ergänzende Verfahrens- und 

Wahlvorschriften 
• Einrichtung und Zusammensetzung von 

Fachkonferenzen oder Bestellung einer 
Vertrauensperson

• Teilkonferenzen und des 
Vertrauensausschusses 

• besondere Formen der Mitwirkung
• Mitwirkung beim Schulträger
• Erlass einer Schulordnung
• Ausnahmen vom Alkoholverbot
• Erhöhung der Zahl der Vertretungen der  

Eltern in Fachkonferenzen und 
Bildungsgangkonferenzen

• Empfehlung zum Tragen einheitlicher  
Schulkleidung

Kann-Entscheidungsbefugnisse nach der 
AO-GS:

• Verzicht auf die Leistungsbewertung mit 
Noten in der Klasse 3

• Verzicht auf Noten auf dem 
Versetzungszeugnis in die Klasse 3

7. Klassenkonferenz
7.1 Wer gehört der Klassenkonferenz an? 

➢ Lehrer der Klasse (stimmberechtigt)
➢ pädagogisches und sozialpädagogisches 

Personal (stimmberechtigt)
➢ der Klassenpflegschaftsvorsitzende 

(beratend), sofern es sich nicht um die 
Leistungsbewertung der Schülers handelt

➢ Schulleiter oder ein von diesem 
beauftragter Lehrer (beratend)

Den Vorsitz führt der Klassenlehrer.

7.2 Welche Aufgaben hat die 
Klassenkonferenz?

➢ Entscheidung über die Bildungs- und 
Erziehungsarbeit der Klasse

➢ Entscheidung über 
Zeugnisse,Versetzungen und 
Abschlüsse

➢ Beratung über den Leistungsstand der 
Schüler

8. Lehrerkonferenz
8.1 Wer gehört der Lehrerkonferenz an?

➢ die Lehrer der Schule
➢ das pädagogische Personal gemäß § 58 

SchulG
Den Vorsitz führt der Schulleiter.

8.2 Welche Aufgaben hat die 
Lehrerkonferenz?
Die Lehrerkonferenz berät über alle wichtigen 
Angelegenheiten der Schule; sie kann hierzu 
Anträge an die Schulkonferenz richten.

Die Lehrerkonferenz entscheidet über
➢ Grundsätze für die Unterrichtsverteilung 

und die Aufstellung von Stunden-,  
Aufsichts- und Vertretungsplänen

➢ Grundsätze für die Verteilung der  
Sonderaufgaben auf Vorschlag der 
Schulleiterin oder des Schulleiters

➢ Grundsätze für die Lehrerfortbildung auf 
Vorschlag der Schulleiterin oder des 
Schulleiters

➢ Grundsätze für die Festsetzung der  
individuellen Pflichtstundenzahl der 
Lehrerinnen und Lehrer auf Vorschlag 
der Schulleiterin oder des Schulleiters

➢ die Teilnahme einer Schule an der  
Erprobung neuer Arbeitszeitmodelle  
gemäß § 93 Abs. 4 auf Vorschlag der 
Schulleiterin oder des Schulleiters

➢ Vorschläge an die Schulkonferenz zur  
Einführung von Lernmitteln

➢ weitere Angelegenheiten, die 
ausschließlich oder überwiegend 
unmittelbar die Lehrerinnen und Lehrer  
und das pädagogische und 
sozialpädagogische Personal betreffen

Die Lehrerkonferenz wählt die Vertreterinnen 
und Vertreter der Gruppe der Lehrerinnen und 
Lehrer für die Schulkonferenz.

9. Fachkonferenzen
9.1 Fachkonferenzen in der Grundschule?

➢ In Grundschulen werden die Aufgaben 
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der Fachkonferenzen häufig durch die 
Lehrerkonferenz wahrgenommen.

➢ Die Schulkonferenz kann den Beschluss 
fassen, auf die Einrichtung von 
Fachkonferenzen zu verzichten. In diesem 
Fall übernimmt die Lehrerkonferenz die 
Aufgaben der Fachkonferenzen.

➢ Wenn dieser Beschluss in Ihrer 
Grundschule gefasst wurde, können die 
Elternvertreter für das Aufgabenfeld, 
welches eigentlich durch die 
Fachkonferenzen abgedeckt wird, in die 
Lehrerkonferenz eingeladen werden.

9.2 Wer gehört der Fachkonferenz an?
➢ Mitglieder der Fachkonferenz sind die 

Lehrer, die die Lehrbefähigung für das 
entsprechende Fach besitzen oder darin 
unterrichten. Diese sind stimmberechtigt.

➢ Als Mitglieder mit beratender Stimme 
können zwei Vertretungen der Eltern mit 
beratender Stimme an den 
Fachkonferenzen teilnehmen.

➢ Die Schulkonferenz kann eine höhere Zahl  
von Vertretungen der Eltern beschließen.

9.3 Wer führt den Vorsitz der Fachkonferenz?
➢ Die Fachkonferenz wählt aus ihrer Mitte  

eine Person für den Vorsitz.

9.4 Welche Aufgaben hat die Fachkonferenz?

➢ Beratung über alle das Fach oder die 
Fachrichtung betreffenden Angelegenheiten 
einschließlich der Zusammenarbeit mit  
anderen Fächern

➢ Tragen der Verantwortung für die 
schulinterne Qualitätssicherung und 
-entwicklung der fachlichen Arbeit

➢ Beratung über Ziele, Arbeitspläne,  
Evaluationsmaßnahmen und -ergebnisse 
und Rechenschaftslegung

➢ Die Fachkonferenz entscheidet in ihrem 
Fach insbesondere über

• Grundsätze zur fachmethodischen und 
fachdidaktischen Arbeit,

• Grundsätze zur Leistungsbewertung,
• Vorschläge an die Lehrerkonferenz zur 

Einführung von Lernmitteln
Im Schulgesetz gibt es Muss-Soll und Kann- 
Bestimmungen. Zum besseren Verständnis dieses 
Sprachgebrauchs lesen Sie bitte im Info-Heft 

2006/2, Seite 26 den Artikel von Bernd Quirin.

3.3 Ebenen der Elternmitwirkung 
in NRW – Ein Erfahrungsbericht
von Michael Töpler

Der Anfang: Die Klassenpflegschaft
Aus dem Kindergarten war ich mit einigen 
Aspekten von Elternarbeit schon vertraut: 
Regelmäßige Treffen, Gespräche mit 
Erzieherinnen (jetzt Lehrerinnen), 
Organisation von Ausflügen oder Festen. 
Hinzu kamen nun inhaltliche Fragen: Wie viele 
Hausaufgaben dürfen aufgegeben werden? 
Welche Aufgaben sind angemessen? Darüber 
waren Eltern und Lehrerinnen mitunter 
verschiedener Meinung. Meine Informationen 
bezog ich von anderen Eltern aus der Schule 
oder von Freunden und Bekannten. 
Besonders hilfreich waren dann die Info-Hefte 
und andere Materialien der Landeselternschaft 
der Grundschulen NW e.V., die wir über die 
Schulpflegschaft als Mitgliedsschule bekamen.

Die eigene Schule: Schulpflegschaft 
und Schulkonferenz
Als Klassenpflegschaftsvorsitzender oder als 
Stellvertreter ist man automatisch Mitglied der 
Schulpflegschaft. Hier werden die 
Entwicklungen an der Schule diskutiert und 
gemeinsame Projekte angegangen. Dabei 
habe ich zunächst als stellvertretender 
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Schulpflegschaftsvorsitzender weitere Aufgaben 
übernommen und viele Bereiche der 
Schulorganisation und Schulverwaltung kennen 
gelernt. So konnte ich an Bewerbungs-
gesprächen für eine neue Lehrerin teilnehmen 
und dabei die Interessen der Eltern vertreten. Aus 
der Schulpflegschaft heraus wurden die 
Mitglieder für die Schulkonferenz gewählt, in der 
Eltern und Lehrer gemeinsam über wichtige 
Fragen entscheiden. So stand bei uns die Wahl 
einer neuen Schulleitung an und wir konnten als 
Eltern und Lehrer gemeinsam schließlich unsere 
Kandidatin wählen. Hier wurde der direkte 
Einfluss der Eltern deutlich, ebenso wie die gute 
Kooperation mit dem Kollegium. Gerade bei 
einem Wechsel der Schulleitung besteht die 
Möglichkeit, die Zusammenarbeit von Eltern und 
Schulleitung konstruktiv zu gestalten, was der 
damalige Vorsitzende der Schulpflegschaft und 
seine Stellvertreterin sehr gut geleistet haben. 
Auf dieser Basis konnte ich dann später wieder 
als stellvertretender 
Schulpflegschaftsvorsitzender und schließlich als 
Vorsitzender aufbauen. Durch den guten Kontakt 
mit der Schulleitung kann vieles im Vorfeld 
besprochen und angeregt werden, 
Elternmitwirkung ist in zahlreichen Bereichen 
möglich. Dabei geht es um Dinge wie die Planung 
und Durchführung von Projekten oder Festen, 
aber auch um den Umgang mit Problemen im 
Unterricht .

Die eigene Stadt: Was ist eigentlich 
Schulentwicklungsplanung?
In meiner Stadt standen vor einiger Zeit 
Schulschließungen zur Debatte. Durch massive 
Elternproteste wurde ein Verfahren eingeführt, 
bei dem Vertreter von Eltern und Politik 
gemeinsam nach einer Lösung suchen sollten. Es 
gab zahlreiche Vorträge, Diskussionen und 
Vorschläge, am Ende aber keine gemeinsame 
Entscheidung. Im Anschluss daran durften 
Elternvertreter der Grundschule immerhin an den 
Sitzungen des Schul – und Sportausschusses 
und denen der AG Schulentwicklungsplanung 
teilnehmen. Um diese Vertreter zu bestimmen, 
wurden die Elternvertreter aller Grundschulen 
eingeladen, um einen Sprecher/ eine Sprecherin 
zu wählen. In dieser Funktion bekam ich nun 
einen intensiven Einblick in den Umgang mit 
Schule auf Verwaltungsebene. Zahlreiche 
Szenarien wurden diskutiert, eine Entscheidung 
aber aufgrund der sich auf Landesebene 
abzeichnenden Veränderungen vertagt, da sich 
wesentliche Probleme durch die erwarteten 
Änderungen lösen würden. Aufgrund der 

vorgezogenen Neuwahlen stockt der Prozess 
auf Landesebene, die konkreten Auswirkungen 
für unsere Stadt sind noch unklar.

Das Bundesland: Wo wichtige 
Entscheidungen getroffen werden
Wie am Anfang schon erwähnt, ist meine 
Schule Mitglied der Landeselternschaft. Als 
Vertreter der Schule hatte ich schon an einer 
Veranstaltung der Landeselternschaft 
teilgenommen, bevor mir die Arbeit im Schul- 
und Sportausschuss die Bedeutung der 
Landespolitik für konkrete Fragen der 
Grundschulen vor Ort deutlich machte. Bei der 
nächsten Sitzung der Landeselternschaft 
beschloss ich daher, mich auch hier zu 
engagieren und wurde zum stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt. Der erste Termin in 
dieser Funktion war dann direkt das Treffen der 
Elternverbände mit dem Schulministerium. 
Dabei wurde deutlich, dass auch auf der Ebene 
des Schulministeriums Elternmitwirkung 
unmittelbar möglich ist. Zu den aktuellen 
Gesetzesvorhaben werden wir in Kürze Stellung 
beziehen. Die Arbeit der Landeselternschaft ist 
äußerst vielfältig und die Mitglieder des 
Vorstandes und des Beirates übernehmen 
verschiedene Themenfelder. Mich interessierte 
besonders die Arbeit des Bundeselternrates und 
so wurde ich zum Vertreter der 
Grundschuleltern des Landes NRW im 
Bundeselternrat gewählt.

Der Bund: Der Bundeselternrat als Ort 
des Austausches
Den Bundeselternrat habe ich bisher nur bei 
einer Fachtagung erlebt. Dort gab es Vorträge 
und Diskussionen zum Thema „Frühkindliche 
Förderung“. Es wurde deutlich, dass es viele 
engagierte Eltern gibt, die sich ebenso für 
grundsätzliche Fragen der Bildung, wie für 
konkrete Maßnahmen vor Ort interessieren. 
Derzeit ist es schwierig, auf Bundesebene die 
Interessen der Eltern durchzusetzen, aber der 
Bildungsföderalismus ist durchaus veränderbar. 
Zumindest kann man sich über Ländergrenzen 
hinweg austauschen und gute Ideen 
übernehmen. 

Meine Erfahrung auf allen Ebenen ist die, dass 
engagierte Eltern viel bewegen können, vor 
allem, wenn sie gemeinsam handeln. Dazu 
möchte ich Sie alle ermutigen!

Elternmitwirkung - Eltern mit Wirkung Seite 13



Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

3.4 Qualifizierung von Eltern für Ihre 
Aufgabe in Mitwirkungsorganen
Von Martin Depenbrock

Seit vielen Jahren setzt sich die Landeselternschaft 
dafür ein, dass die engagierten Eltern in ihrer 
Funktion als Klassenpflegschaftsvorsitzende, 
Schulpflegschaftsvorsitzende oder als gewählte 
Mitglieder der Schulkonferenz eine adäquate 
Schulung bzw. Fortbildung für ihre Aufgabe 
erhalten.
Bereits im Jahr 2008 forderten wir vom 
Schulministerium die Konzeption für ein 
landesweites, strukturiertes  Fortbildungsangebot. 
Dieses Angebot könnte nach unseren 
Vorstellungen durch lokale Weiterbildungsträger 
wie z.B. die Volkshochschulen oder auch private 
Anbieter umgesetzt werden. 

Die Landeselternschaft hat auch ihre Mitarbeit an 

einer solchen Konzeption im Sinne unserer 
Mitglieder angeboten.
Leider wurden unsere regelmäßigen Vorstöße, 
die auch von anderen Elternverbänden 
begrüßt wurden, seitens der Verantwortlichen 
lange Zeit nicht angenommen.
Das Thema kam nun endlich im November 
2011 in der Gesprächsrunde mit 
Schulministerin Frau Löhrmann wieder auf die 
Tagesordnung. Und wurde dann aufgrund 
Zeitmangels wieder verschoben ...
Allerdings wurden nun seitens des 
Ministeriums erste Schritte eingeleitet. Diese 
sind umfassender angedacht und sollen das 
Thema Elternmitarbeit und die dafür nötige 
Qualifizierung vor allem auch unter der 
Betrachtung der Erziehungsarbeit in den 
Elternhäusern, der Zusammenarbeit mit 
Schule, aber auch der Elternmitwirkung sehen.
Dazu wurde das Institut für soziale Arbeit (ISA-
Institut) in Münster mit einer ersten Sichtung 
der vorhandenen Qualifizierungsansätze in 
NRW und der Konzeption eines ganzheitlichen 
Elternfortbildungsansatzes beauftragt. Die 
Landeselternschaft begrüßt sehr, dass nun 
endlich erste Schritte gegangen werden und 
wird die Entwicklung so intensiv wie möglich 
begleiten. Ein erster Austausch zu dem 
Thema erfolgte bereits auf Einladung des ISA-
Instituts am 15. März in Essen.

Der Projektleitung des ISA-Institutes wurde in 
diesem Zusammenhang auch unsere Skizze 
zur Fortbildung von Eltern mit 
Mitwirkungsaufgaben übergeben. Diese 
Skizze (s. folgendes Kapitel) haben wir bereits 
2009 auf Basis eines Konzeptes aus dem 
Land Sachsen, das dort gemeinsam mit Eltern 
entwickelt wurde, auf NRW-Verhältnisse 
angepasst und mit weiteren Elternverbänden 
in NRW abgestimmt.

Skizze für ein Qualifizierungkonzept in 
NRW

Qualifizierungskonzeption für 
Elternvertreter in NRW – 
Diskussionspapier-

unter Verwendung von Ideen und Strukturen 
aus „Konzeption zur Fortbildung von Eltern-  
und Schülervertretern“ Sächsische Akademie 
für Lehrerfortbildung, 7.11.2005:
www.cooperation-parents-
school.de/pdf/Konzeption-
FOBI_Eltern_Schule.pdf
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Von den Kindern

Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind  
die Söhne und die Töchter der Sehnsucht  
des Lebens nach sich selbst. Sie kommen  
durch euch, doch nicht aus euch. Und sind  
sie auch bei euch, gehören sie euch doch  
nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben,  
doch nicht eure Gedanken, denn sie haben  
ihre eigenen Gedanken. Ihren Körpern dürft  
ihr eine Wohnstatt bereiten, doch nicht  
ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im  
Haus der Zukunft, und das bleibt euch  
verschlossen, selbst in euren Träumen. Ihr  
dürft danach streben, ihnen ähnlich zu  
werden, doch versucht nicht, sie euch  
ähnlich zu machen. Denn das Leben schreitet  
nicht zurück, noch verweilt es beim Gestern.  
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder  
als lebendige Pfeile abgeschnellt werden.  
Der Schütze sieht die Zielscheibe auf dem 
Pfad des Unendlichen, und Er beugt euch mit  
Macht, damit seine Pfeile umso geschwinder  
und weiter fliegen. Freut euch der Beugung,  
die euch die Hand des Bogenschützen  
aufzwingt; denn so wie Er den flüchtigen  
Pfeil liebt, liebt Er auch den verharrenden  
Bogen.  - Khalil Gibran „Der Prophet“
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1. Handlungsanlass / Ist-Situation
„Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf 
seine wirtschaftliche Lage
und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht 
auf schulische Bildung, Erziehung
und individuelle Förderung.“ (§1 Abs.1 
SchulG)

Bei der Umsetzung dieses Rechtes auf 
Erziehung und Bildung wirken Schule und 
Eltern partnerschaftlich zusammen (§ 2 Abs.3 
SchulG) . Ein wichtiger Teil dieser 
Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen der 
Schulmitwirkung  (§§ 62 ff SchulG) durch die 
ehrenamtlich gewählten Elternvertreter.

Das Schulgesetz räumt den gewählten 
Vertretern innerhalb der Schule Rechte und 
Pflichten ein. Der gesetzliche Rahmen 
ermöglicht die umfangreiche Mitwirkung und 
Mitgestaltung über das reine 
Informationsrecht hinaus (§§ 65, 72 und 73 
SchulG). 

Partizipation in der Schule ist dabei sehr stark 
von dem Mitwirkungs- und
Demokratieverständnis der Handelnden 
abhängig. Dieses ist auch bei den 
Elternvertretern sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Insbesondere neu gewählte 
Elternvertreter kennen weder die ihnen 
eingeräumten Rechte noch die Pflichten in 
ausreichendem Umfang, so dass die 
Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten 
oft nicht ausgeschöpft werden können.

Diese Situation spiegelt sich in zahlreichen 
Anfragen und Gesprächen bei der 
Landeselternschaft Grundschule wider und 
zeigt den dringenden Bedarf an 
systematischen, regelmäßigen, 
verlässlichen und flächendeckend 
anzubietenden Fortbildungen. 

2. Ziele / Soll-Strukturen
In Form von Fortbildungen sollen sich Eltern 
mit ihren Rechten und Pflichten
grundlegend auseinandersetzen, so dass sie 
sich aktiv und konstruktiv in Schule, in den 
Schulentwicklungsprozess und in die 
Gremienarbeit einbringen können. 
Mitwirkung ist somit nicht nur ein Instrument, 
um Feste auszugestalten oder Projekte mit 
Ideen und Kompetenzen von Eltern und 
Schülern anzureichern.

Ziel der Fortbildungen muss es sein, 

Mitwirkung als das Instrument zur 
Wahrnehmung des Rechtes und der 
Verantwortung im Prozess einer 
partnerschaftlichen Gestaltung optimaler 
Bedingungen für Lehr- und Lernprozesse an 
der Schule zu implementieren. Dabei sollen 
die verschiedenen Aufgaben- und 
Themenstellungen der Arbeit in 
Klassenpflegschaft, Klassenkonferenz, 
Schulpflegschaft und Schulkonferenz in den 
Mittelpunkt gestellt werden.

Gemäß den Wahlperioden der 
Elternvertreter soll dieses 
Fortbildungsangebot kontinuierlich und 
dauerhaft etabliert werden. Zudem muss es 
flächendeckend verfügbar sein. 

Die Fortbildungen sollen gewählten 
Elternvertretern ein Angebot darstellen,
das den eigenen lebenslangen Lernprozess 
im Kontext mit den Entwicklungsprozessen 
im unmittelbaren Wirkungsfeld befördert. 
Kompetenzen werden zielgerichtet erweitert, 
um entsprechend dem Auftrag die 
demokratische Teilhabe umfassender und 
ergebnisorientierter wahrnehmen zu können.

Zugleich bieten sich hier Handlungsfelder, 
den Austausch zwischen den Ebenen der 
gewählten Gremien unter Berücksichtigung 
regionaler Bedingungen weiterzuentwickeln.

3. Leitidee - Umsetzung - 
Phasenkonzept
Leitidee ist die Fortbildung von Eltern 
durch Eltern.

Die Fortbildungen stützen sich auf folgende 
vier Eckpfeiler
- Peer-Education (Information unter 
Gleichgestellten = Eltern bilden Eltern fort)
- Empowerment (Stärken werden gefördert 
anstatt Schwächen zu kompensieren)
- Demokratie als Lebensform (muss als 
Bezugsgröße nach außen und innen 
verwirklicht werden)
- Freiwilligkeit (ohne Freiwilligkeit hinsichtlich 
der Teilnahme an den
Fortbildungen bzw. Mitwirkungsseminaren 
funktioniert Beteiligung nicht)

Eine denkbare Umsetzung zum Aufbau 
eines landesweiten Qualifizierungsangebots 
wird im Folgenden skizziert:
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a) Gewinnung interessierter Elternvertreter

Im Rahmen einer maximal eintägigen 
Auftaktveranstaltung auf 
Regierungsbezirksebene könnten 
Elternvertreter für die Tätigkeit als 
Elternmitwirkungsmoderatoren gewonnen und 
für das Anliegen aufgeschlossen werden.

Diese Veranstaltung informiert über die 
Intention und die Inhalte der 
Fortbildungsmaßnahme. Ein 
Erfahrungsaustausch über die aktuelle 
Situation der
Elternvertreter kann anregen, über die eigene 
und die zukünftig mögliche  Selbstwirksamkeit 
nachzudenken.

Die Eltern sollten so motiviert werden, sich für 
eine Ausbildung als Mitwirkungsmoderatoren zu 
bewerben. Voraussetzung für das Engagement 
der Eltern ist die Klärung ihrer zeitlichen 
Ressourcen und ihre Bereitschaft zur aktiven 
Elternmitwirkung über einen längeren Zeitraum 
hinweg.

b) In einer zweiten Phase könnten nun die 
Elternvertreter die Möglichkeit erhalten, sich 
Grundlagen für eine erfolgreiche Peer-
Moderation anzueignen.
Ein modulares Angebot könnte die Qualifikation 
der eigenen Tätigkeit in der Funktion als 
gewählte Vertreter mit der Erweiterung der 
Kompetenzen zur Gestaltung von 
Lernprozessen in Peer-Gruppen verbinden.

Die Mitwirkungsmoderatoren sollten so auf ihre 
Tätigkeit vorbereitet werden, dass sie 
gemeinsam mit den Beteiligten vor Ort 
themenzentrierte Mitwirkungsseminare oder 
Workshops vorbereiten und durchführen 
können.

Um diesem Anspruch gerecht werden zu 
können und auch organisatorische 
Verlässlichkeit sicherzustellen wäre es sinnvoll, 
dass sich die
Mitwirkungsmoderatoren in regionalen Teams 
finden, deren Professionalisierung als 
immanenter Bestandteil der Ausbildung zu 
etablieren ist.

Die Ausbildung sollte auf Ebene der 
Bezirksregierungen in mehreren 
Qualifizierungsmodulen im Zeitraum von 
November bis Juni des jeweiligen Schuljahres 
erfolgen.

Bei dieser Qualifizierung wären 
insbesondere folgende Kompetenzen zu 
vermitteln:
- fachliche Kompetenz (einschließlich 
Kenntnisse zu relevanten Gesetzen und
Verordnungen)
- didaktisch-methodische Kompetenz
- soziale Kompetenz
- moderative Kompetenz
- Kommunikations- und 
Beratungskompetenz

Bei der Qualifizierung sollten die 
Teilnehmer Formen und Strukturen 
demokratischer und partizipativer 
Arbeitsweisen erfahren und reflektieren. 
Das Heranführen an die Arbeiten mit den 
rechtlichen Grundlagen kann dabei das 
Vertrauen in die eigene Kompetenz und 
Sicherheit fördern. Gleichzeitig erschließen 
sie sich eigenes Handwerkszeug für die 
selbständige Durchführung und 
Organisation von Fortbildungen.
Auch hier gilt es die Teilnehmer zu 
motivieren, zu aktivieren und zu stärken.
Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung 
als Eltern-Mitwirkungsmoderator sollte 
auch entsprechend bescheinigt werden.

c) In der dritten Phase halten die 
ausgebildeten Eltern-
Mitwirkungsmoderatoren bedarfs- und 
nachfrageorientierte Angebote für die 
Regionen vor.
Dabei setzen diese Angebote auf die 
besondere Wirkung von Veranstaltungen, 
die von Elternvertretern für Elternvertreter 
angeboten werden.

Auf der Grundlage zu beschreibender 
Inhalte (siehe Kap. 4) bieten die Teams 
der Eltern-Mitwirkungsmoderatoren 
Veranstaltungen für Elternvertreter auf 
regionaler Ebene (z. B. im 
Schulamtsbezirk) in Zusammenarbeit mit 
den Schulämtern und 
Kreis-/Stadtelternräten an. Neben der 
Vermittlung von Kenntnissen geht es 
vorrangig darum, Eltern in ihrer Rolle als 
Mitwirkende zu stärken und für eigene 
Handlungsfelder und Gestaltungsräume im 
Zusammenwirken mit allen an Schule 
Beteiligten zu sensibilisieren.
Die Elternmitwirkungsmoderatoren können 
auch von Schulen angefordert werden.
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4. Inhalte
Inhalte und Leitfäden für die Fortbildungen 
sollten z.B. in Form von digitalen 
Foliensätzen, Skripten oder auch Online-
Lernsequenzen als integrierter Teil im 
Bildungsportal abgebildet werden.
Durch neue von einzelnen Moderatoren oder 
Moderatorenteams erarbeitete 
Fortbildungssequenzen würde das Portal 
sukzessiv weiter ausgebaut.
Die bereits vorhandenen 
Ausbildungssequenzen könnten im Rahmen 
der Moderatorenausbildung als praktische 
Beispiele für später zu vermittelnde Inhalte 
genutzt werden.

Beispiele für Inhalte der lokalen 
Fortbildungen
- Gewählt – und was nun? Hilfen für die 

Praxis
- Rechte und Pflichten von Eltern und 

Elternvertretungen/Formen der 
Elternarbeit 

- Kommunikation / Gesprächsführung / 
Moderation

- Wie können Eltern die Entwicklung ihrer 
Schule mitgestalten?

- Lehrer-Schüler-Elterngespräche
- Klassenpflegschaftsversammlungen in 

ihrer Dynamik
- Gespräche mit Lehrer(inne)n effektiv 

führen
- Zukunftswerkstatt für die Elternmitwirkung 

an Schulen – ausgetretene Pfade 
verlassen

- Schulmediation und Konfliktmanagement

5. Ressourcen
Grundsätzlich ist vorzuschlagen, dass alle an 
der Fortbildung für Elternvertreter
Interessierte und Beteiligte, d.h. 
Schulministerium, Bezirksregierungen, 
kommunale Einrichtungen, 
Landeselternvertretungen, ihre Ressourcen in 
die Umsetzung einbringen.

Für die Durchführung der Fortbildungen 
sollten folgende Ressourcen zur Verfügung 
stehen:

a) Für die Auftaktveranstaltung zu Beginn des 
Schuljahrs in den Regierungsbezirken:
- Fahrkosten für die interessierten 

Elternvertreter
- Räumlichkeiten
- Fortbildungsmaterialien
- Organisation durch die jeweilige 

Bezirksregierung

b) Für die Ausbildung der zukünftigen 
Elternmitwirkungsmoderatoren (max. 30 
Teilnehmern je Durchgang,  2-tägig 
Freitag/Samstag, jeweils in der Zeit von 
November bis Juni) pro Fortbildung:
- 2 Moderatoren / Referenten 
- Unterkunft / Verpflegung für Eltern
- Fahrkosten
- Honorarkosten
- Fortbildungsmaterialien, 

Moderations-/Verbrauchsmaterial
- Organisation durch die jeweilige 

Bezirksregierung

c) Aufwandsentschädigungen für die 
ausgebildeten Mitwirkungsmoderatoren und 
und Materialien für die Teilnehmer je 
durchgeführter Veranstaltung vor Ort. 

Die fachliche und organisatorische 
Betreuung der Mitwirkungsmoderatoren 
sollte bei den Bezirksregierungen liegen.

6. Evaluation
Evaluation soll insbesondere die 
Praxiswirksamkeit der 
Fortbildungsmaßnahmen prüfen.
Dabei geht es weniger um eine 
Veranstaltungsevaluation mit direktem 
Bezug zu der konzipierten Fortbildung, als 
vielmehr um die Einschätzung der Wirkung 
dieser Fortbildung bei den Teilnehmern.
Vor diesem Hintergrund kann die Evaluation 
an der Fragestellung anknüpfen, wie weit die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Seminarinhalte verinnerlicht haben und ob 
die gestiegene Kompetenz für die Arbeit als 
gewählten Vertreter und Multiplikatoren in 
Peer-Gruppen hilfreich erscheint.

Die Evaluation sollte prozessbegleitend in 
einem Zyklus von 2 Jahren erfolgen.
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Die Schönheit oder vielmehr der Geschmack  
betrachtet alle Dinge als Selbstzwecke und  
duldet schlechterdings nicht, dass eines dem  
andern als Mittel dient oder das Joch trägt.

- Friedrich Schiller
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3.5. Vortrag Prof. Sacher „Familie als 
verschenktes Potenzial“
Aus Schule im Blickpunkt 2009/2010 Heft 2

http://www.geb-
pforzheim.de/gebhome/news2/10.12.2009/sib-2-
2010_Familie_als_verschenktes_Potenzial_Profess
or_Werner_Sacher_ueber_Guetekriterien_u_
%20Realitaet_der_Elternarbeit.pdf

Professor Werner Sacher über Gütekriterien 
und Realität der Elternarbeit
Reizwort Elternarbeit: Wer denkt da nicht sofort an 
viel zu lange Elternabende auf unbequemen 
Kinderstühlen, die Kuchenspende zum Schulfest 
oder die Begleitung des Wandertags? Viel zu lange 
haben sich Schulen und Elternhäuser auf diese 
Formen der „Zusammenarbeit“ beschränkt, und viel 
zu viele tun dies heute noch. Da wird wertvolles 
Potenzial verschenkt, sagt Professor Werner 
Sacher,  der sich in den vergangenen Jahren im 
Rahmen von Forschungsarbeiten intensiv  mit der 
Elternarbeit an Schulen beschäftigt hat. Im 
folgenden Beitrag gibt er einen  Einblick in seine 
Untersuchungsergebnisse und Tipps für eine 
bessere Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und 
Schule.

Nach den Begleituntersuchungen zur PISAStudie 
beeinflusst die Familie die Lesekompetenz der  
Kinder mehr als doppelt so stark wie Schule,  
Lehrkräfte und Unterricht zusammen: Die 
Lesekompetenz hängt zu 31,0% von Faktoren der 
Schule, von den Lehrkräften und vom Unterricht 
ab, aber zu 66,1% von Faktoren der Familie. 
Ähnliches Gewicht hat der Einfluss der Familie bei 
der mathematischen und der 
naturwissenschaftlichen Kompetenz. (Lernen für 
das Leben 2001, S.356f.) 

Der Einfluss der Familie kann allerdings auch ein 
schädlicher sein, und er ist nicht gleichbedeutend 
mit dem Einfluss der Elternarbeit. Aber es stellt sich 
doch die Frage:

Welche Art von Elternarbeit kann das Potenzial der  
Familie aktivieren und ggf. so stärken, dass die  
Kinder optimal gefördert werden? (Sacher 2009, 
S.7)

Bevor wir im Folgenden dieser Frage nachgehen, 
bedarf es zweier Klarstellungen: Unter „Eltern“ 
werden hier nicht nur die biologischen Mütter und 
Väter, sondern alle Sorgeberechtigten

oder sonstigen volljährigen Personen verstanden, 
die aufgrund einer Vereinbarung mit dem bzw. den 
Personensorgeberechtigten nicht nur 
vorübergehend und nicht nur für einzelne 
Verrichtungen längerfristig Aufgaben der 

Personensorge wahrnehmen. D. h. „Eltern“ 
können auch Großeltern, Onkel und Tanten, 
Pflegeeltern, Heimeltern oder ältere 
Geschwister sein.

Mit „Familien“ bezeichnen wir nicht nur 
Haushaltsgemeinschaften verheirateter 
Ehepaare und deren leiblicher Kinder, sondern 
alle Gemeinschaften von Personen aufgrund 
von Ehe, Verwandtschaft, Verschwägerung, 
Adoption, Vormundschaft oder emotionaler 
Bindung, die füreinander Verantwortung 
tragen und einander unterstützen, meist auch 
in einem

Haushalt leben und denen mindestens zwei 
Generationen angehören.

Das Ziel der Elternarbeit
Elternarbeit, die im oben definierten Sinne 
effektiv sein will, setzt zunächst einmal 
Verständigung

über ihr Erfolgskriterium voraus. Wann also ist 
Elternarbeit erfolgreich? Zumindest

noch nicht im vollen Umfang, wenn Eltern 
zahlreich zu entsprechenden Veranstaltungen

in die Schule kommen und Eltern und 
Lehrkräfte einander freundlich und 
wohlwollend

begegnen. Entscheidend ist, dass Elternarbeit  
bei den Schülern ankommt. D. h. das Ziel der

Elternarbeit muss es letztlich sein, die 
Lernerfolge und die 
Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen 
und Schüler zu optimieren.

Gütekriterien der Elternarbeit
Das Ziel der Elternarbeit wird in dem Maße 
erreicht, wie sie verschiedenen Gütekriterien 
genügt. Die US-amerikanische National Parent 
Teacher Association hat sie 2007/2008 unter 
Berücksichtigung der weltweiten Forschung 
differenziert beschrieben (PTA 2007; PTA 
2008). Die folgenden Ausführungen 
orientieren sich an diesem Konzept der PTA, 
konfrontieren es aber mit meinen 
Forschungsergebnissen aus den Jahren 2004 
und 2006/2007, die den jeweiligen 
Handlungsbedarf an deutschen Schulen 
aufzeigen. (Vgl. Sacher 2004; Sacher 2005a; 
Sacher 2005b; 2008a; Sacher 2008b; Sacher 
2008c)
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Gütekriterium 1: Klima des Willkommenseins
An der Schule herrscht ein Klima, das allen Eltern 
den Eindruck vermittelt, willkommen zu sein. Alle 
Familien – auch Migrantenfamilien und 
„bildungsferne“ Familien – fühlen sich als Teil 
einer Schulgemeinschaft, die von wechsel-
seitigem Respekt geprägt ist und niemanden 
ausgrenzt. Sie werden zur aktiven Teilnahme am 
Schulleben ermutigt und dabei unterstützt, gute 
Beziehungen untereinander und zum Lehrer-
kollegium zu entwickeln. Die Verhältnisse an 
deutschen Schulen verhindern zu erheblichen 
Teilen die Entwicklung eines solchen 
„Willkommens-Klimas“:

Viele Eltern in Deutschland – zumal Migranten – 
fühlen sich nur unzureichend in die 
Schulgemeinschaft integriert und erfahren wenig 
Solidarität von der Gesamtelternschaft.

Eine starke Mehrheit hat den Eindruck, dass sich 
die übrigen Eltern nur für ihre eigenen Kinder 
interessieren und einsetzen.

Hilfe von Eltern wird in deutschen Schulen 
hauptsächlich in Randbereichen in Anspruch 
genommen – bei der Begleitung von Klassen-
fahrten und Ausflügen, bei der Ausrichtung von 
Schulfesten usw. –, weniger aber in größerer 
Nähe zum „Kerngeschäft“ der Schule im 
differenzieren-den Unterricht, im Förderunterricht, 
bei Nachhilfemaßnahmen und schulischer 
Hausaufgabenbetreuung. Helfende Eltern fühlen 
sich deshalb schnell in der Rolle von 
weisungsgebundenen Handlangern der 
Lehrkräfte und nicht als geachtete Partner. Nicht 
selten auch werden Hilfsangebote von Migranten 
und „bildungsfernen“ Eltern weniger 
angenommen, so dass diese sich ausgegrenzt 
fühlen.

Insbesondere die Beziehung zwischen Migranten 
und Lehrkräften ist nicht frei von unterschwelligen 
Verunsicherungen: Migranten fühlen sich zu fast 
einem Viertel als unbequeme Bittsteller, wenn sie 
Kontakt mit Lehrkräften haben, und zu fast einem 
Fünftel gestehen sie, froh zu sein, wenn sie 
nichts mit Lehrkräften zu tun haben. Umgekehrt 

fühlen Lehrkräfte sich umso unsicherer in 
Gesprächen mit Eltern, je größer der 
Migrantenanteil an ihrer Schule ist:

Der entsprechende Prozentsatz wächst von 
11% in Schulen mit weniger als einem Drittel 
Migranten auf 40% in Schulen mit mehr als zwei 
Dritteln Migranten an.

Oft werden Eltern dadurch ausgegrenzt, dass 
zu wenig Rücksicht auf ihre familiäre und 
ökonomische Situation genommen wird:  
Kostenpflichtige Veranstaltungen und Angebote 
der Schule können von Einkommensschwachen 
nicht wahrgenommen werden. Eltern, die in 
einem festen Arbeitsverhältnis stehen, haben oft 
Schwierigkeiten, in der Kernarbeitszeit liegende 
Sprechstunden der Lehrkräfte zu besuchen. 
(Nicht zuletzt dies führt dazu, dass in 
Deutschland

Elternarbeit letztendlich „Mütterarbeit“ ist.) Drei 
Viertel der Eltern von Grund- und Haupt-
schülern bekommen nie oder kaum jemals 
flexible Sprechzeiten angeboten, und bei Eltern 
von Realschülern und Gymnasiasten sind es gar 
um die 90%! Kaum eine Schule bietet für Eltern-
Lehrer-Kontakte eine zeitgleiche 
Kleinkinderbetreuung an, die es manchen 
Müttern erst ermöglichen würde, in die Schule 
zu kommen. Einige Maßnahmen zur 
„Trendumkehr“ lassen sich unmittelbar aus 
diesen Problemanzeigen ableiten. Darüber  
hinaus kann auf vielen anderen Wegen das 
„Willkommens-Klima“ verbessert werden:

➢ Durch eine übersichtliche und 
ansprechende Gestaltung des 
Schulgeländes, des Empfangs- und 
Wartebereichs (Im Idealfall gibt es ein 
Elterncafé und / oder eine 
Elternbibliothek).

➢ Durch die freundliche Begrüßung und 
bereitwillige Information durch das 
Schulpersonal.

➢ Durch das Führen von Eltern-Lehrer-
Gesprächen in einem wohnlich 
gestalteten, erwachsenengerecht 
möblierten und ruhig gelegenen 
Elternsprechzimmer (Nicht in leeren 
Klassenzimmern oder gar auf dem Flur!), 
wobei unnötige Störungen während des 
Gesprächs vermieden werden.

➢ Durch Gestaltung von Elternabenden als 
Begegnungsforen für Eltern.

➢ Durch Aktiveltern, Elternmentoren,  
Bildungspaten, Elternlotsen und 
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Wenn man nur glücklich sein wollte, das  
wäre bald getan. Aber man will immer  
glücklicher sein, als die anderen, und das  
ist fast immer schwierig, weil wir die  
anderen für glücklicher halten, als sie  
sind.  

- Montesquieu



Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

Stadtteilmütter aus verschiedenen 
Wohnvierteln und unterschiedlichen 
Herkunftsländern, welche sich beim 
Schuleintritt oder beim Übertritt um Eltern 
und Familien kümmern und sie dabei 
unterstützen, sich in der Schule ihrer Kinder 
zu orientieren und zu engagieren.

➢ Durch das Erbitten und bereitwillige 
Annehmen angebotener Hilfe von Eltern 
und Elternvertretern, im günstigsten Falle 
durch den Aufbau eines Netzwerkes 
freiwilliger Helfer, das Eltern aller 
Wohngegenden, Bevölkerungsschichten 
und Herkunftsländer einbezieht durch die 
Achtung und Unterstützung der 
verschiedenen kulturellen und religiösen 
Traditionen und die Bekämpfung von 
Vorurteilen aufgrund von Religion, 
ethnischer Zugehörigkeit, 
Schichtzugehörigkeit, Familienstruktur und 
Behinderungen.

Gütekriterium 2: Effektive Kommunikation
Familien und Lehrerkollegium tauschen regel-
mäßig und auf vielfältigen Wegen Informationen 
über alle wichtigen Angelegenheiten in der Schule 
und in der häuslichen Umgebung des Kindes aus. 
Im Lichte einschlägiger Forschungsergebnisse 
stellt sich die Situation an deutschen Schulen 
folgendermaßen dar:

➢ Die Kommunikation zwischen Eltern und 
Lehrkräften findet in Deutschland 
größtenteils im Rahmen der vorgeschrie-
benen Sprechstunden, Elternabende und 
Elternsprechtage statt. 

➢ Darüber hinaus gehenden informellen 
Informationsaustausch etwa durch 
individuelle Briefe, durch Anrufe, E-Mails 
oder SMS und durch Gespräche bei 
zufälligen Begegnungen – praktiziert nur 
eine Minderheit der Eltern und Lehrkräfte.

➢ Anstelle eines Informationsaustausches 
zwischen Lehrkräften und Eltern findet man 
oft nur einen einseitigen Informationsfluss  
von den Lehrkräften zu den Eltern:  
Informationen über die Leistungen der 
Kinder und ihr Verhalten im Unterricht 
werden von Lehrkräften häufiger gegeben 
und von den Eltern öfter erfragt als 
Informationen über den familiären 
Hintergrund, den sozialen Umgang und das 
außerschulische Verhalten der Kinder 
erbeten und angeboten werden.

➢ Die Kommunikation deutscher Eltern 
und Lehrkräfte ist häufig 
problemveranlasst und defizitorientiert.  
D. h. Eltern und Lehrkräfte nehmen oft 
erst Kontakt auf, wenn Kinder 
Probleme in der Schule haben oder 
bereiten. Diese Defizitorientierung 
verleiht den Kontakten und der 
Kommunikation aber ein psycho-
logisch ungünstiges negatives 
Vorzeichen und ist zudem hochgradig 
riskant: Es ist nahezu unmöglich, 
einander in Situationen noch 
unvoreingenommen kennen zu lernen 
und Vertrauen aufzubauen, in denen 
schon Probleme zu bewältigen und 
Konflikte zu lösen sind. Wesentlich 
günstiger ist die Situation, wenn die 
Kommunikation zwischen Eltern und 
Lehrkräften etwas ganz Alltägliches ist 
und auch aus erfreulichem Anlass 
stattfindet - z. B. weil das Kind 
bemerkenswerte Lernfortschritte 
gemacht, eine besonders intelligente 
Antwort gegeben, Zivilcourage gezeigt 
hat usw.

➢ Lehrkräfte und Eltern verharren oft in  
einer abwartenden Haltung: Sie 
informieren die andere Seite nur, wenn 
diese ausdrücklich darum bittet, und 
lassen es darauf ankommen, ob diese 
ihnen von sich aus wichtige 
Informationen gibt. Wünschenswert 
wäre es, Informationen auch dann zu 
geben, wenn sie nicht von der anderen 
Seite ausdrücklich erbeten werden, 
und benötigte Informationen im 
Bedarfsfall einzuholen, statt sich mit 
vorliegenden und spontan 
angebotenen Informationen 
zufriedenzugeben.

➢ Deutsche Lehrkräfte praktizieren zu 
wenig aufsuchende Elternarbeit. D. h. 
sie erwarten hauptsächlich, dass Eltern 
zu ihren Sprechstunden sowie zu 
Elternabenden, Elternsprechtagen, 
Elternabenden und anderen 
Veranstaltungen in die Schule 
kommen. Sie ergreifen aber nur selten 
Initiativen, von sich aus auf Eltern 
zuzugehen und Kontakt herzustellen – 
etwa durch individuelle Briefe an 
Eltern, Anrufe bei ihnen, durch 
Ansprechen bei Begegnungen 
außerhalb der Schule, durch 
ausdrückliche Einladungen zu einem 
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Gespräch oder gar durch Hausbesuche. 

Auch aus diesen Problemanzeigen lässt sich 
schon eine Reihe von Maßnahmen unmittelbar 
ableiten: Darüber hinaus sollte sicher gestellt 
werden

➢ Dass vielfältige Kommunikationswege 
genutzt werden: Sprechstunden-
gespräche, Eltern-Lehrer-Schüler-
Gespräche, Elternabende, Elternsprech-
tage bzw. Elternsprechabende, 
Elternstammtische, Begegnungen bei 
schulischen Veranstaltungen wie Schul-
festen, Schulkonzerten, Schultheater, 
Ausstellungen, Hospitation von Eltern im 
Unterricht, Gespräche bei zufälligen 
Begegnungen außerhalb der Schule, 
Briefe, Telefonanrufe, E-Mails, SMS, die 
Schul-Homepage, Rundschreiben (sogen. 
Elternbriefe), Hausbesuche, schriftliche 
Befragungen der Eltern, Rückmeldebögen 
usw.

➢ Dass Eltern jederzeit unkomplizierten 
Zugang zur Schulleitung haben, und auch 
Vertreter der Schulleitung intensiven 
Kontakt mit Eltern halten (z. B. durch den 
Besuch von Klassenelternabenden).

➢ Dass die Elternvertreter für alle Eltern 
leicht erreichbar sind: Günstig sind 
regelmäßige Sprechzeiten der 
Elternvertreter für die Schülereltern, am 
besten in einem eigenen Raum in der 
Schule. Zumindest sollten allen Eltern die 
Telefonnummern und ggf. die E-Mail-
Adressen der Elternvertreter bekannt sein.

➢ Dass Schulleitung und Elternvertreter 
Kontakte der Eltern untereinander  
organisieren – besondere Kontaktveran-
staltungen, Patenschaften, Helfer- und 
Besucherdienste, Nachbarschaftsnetz-
werke, Fahrgemeinschaften usw.

➢ Dass nach Möglichkeit auch den 
Sprachproblemen von Migranten 
Rechnung getragen wird, indem 
Informationsmaterial und Einladungen 
mehrsprachig verfasst werden, oder 
dadurch, dass bei wichtigen Anlässen ein 
Dolmetscher zur Verfügung steht.

Gütekriterium 3: Arbeit am Erfolg der  
Schüler
Eltern und Lehrkräfte bemühen sich gemeinsam 
um den Lernerfolg und eine gute Entwicklung 
der Kinder. Sie erhalten und nutzen 
Gelegenheiten, ihre pädagogischen 
Kompetenzen zu verbessern, um Kinder und 
Jugendliche möglichst effektiv fördern zu 
können. Die Realität an deutschen Schulen 
sieht im Allgemeinen etwa folgendermaßen aus:

➢ Die Kommunikation über Leistung und 
Verhalten erfolgt zu sporadisch. Voraus-
setzung dafür, dass auch Eltern ihren 
Beitrag zur Lernförderung leisten 
können, ist, dass die Lehrkräfte sie 
kontinuierlich und differenziert über die 
Leistungen und das Verhalten ihrer 
Kinder informieren.

Aber kaum mehr als ein Drittel der 
Realschuleltern und der Eltern von 
Gymnasiasten erhalten von den Lehrkräften 
regelmäßig die gewünschten Auskünfte. Auch 
der bei ca. 60% liegende Anteil der Grund- und 
Hauptschuleltern ist nicht zufriedenstellend.

➢ Der Informationsgehalt von Zeugnissen 
ist sehr beschränkt. Regelmäßige 
Information auch zwischen den 
Zeugnissen wäre u. a. deshalb wichtig, 
weil deren Informationsgehalt recht 
dürftig ist: 

Sie informieren Eltern zwar noch recht gut über 
den Leistungsstand der Schüler. Aber selbst 
Verbalzeugnisse in den Anfangsjahren der 
Grundschule geben Eltern viel zu wenig 
Hinweise auf Fördermaßnahmen, die sie 
ergreifen können.

➢ Eltern haben es – insbesondere in der  
Sekundarstufe – schwer, ihre Kinder auf  
die Prüfungspraxis und die 
Leistungsanforderungen der Lehrkräfte 
einzustellen: 

Nur zwei Drittel der Eltern von Sekundar-
schülern verstehen die Prüfungspraxis der 
Lehrkräfte und weniger als die Hälfte ihre 
Leistungsanforderungen.

➢ Optimale Lernförderung der Kinder  
geschieht nur dort, wo Eltern und 
Lehrkräfte kooperieren. 

Aber die Hälfte der Eltern von Grundschülern 
und zwischen zwei Dritteln und drei Vierteln der 
Eltern von Sekundarschülern kooperieren nicht 
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Das Glück besteht nicht darin, dass du  
tun kannst, was du willst, sondern darin,  
dass du immer willst, was du tust. 

- Leo Tolstoi
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mit Lehrkräften hinsichtlich der Hausaufgaben, des 
Lernengagements der Kinder oder allgemeiner 
Erziehungsmaßnahmen. Teilweise wird die 
Kooperation zwischen Schule und Elternhaus auch 
durch überholte Vorstellungen einer Arbeitsteilung 
erschwert, welche die Erziehung den Eltern und 
den Unterricht der Schule vorbehält.

➢ Kooperation von Eltern und Lehrkräften im 
Unterricht ist extrem selten. 

Optimale Förderung der Kinder schließt auch ein, 
dass Eltern ihr Lernen im Unterricht unterstützen, 
indem sie zu einzelnen Unterrichtsstunden etwas 
beitragen, deren Themen in ihre Fachkompetenz 
fallen, Förder-, Nach-hilfe- oder 
Hausaufgabengruppen in der Schule betreuen, in 
Projekten und Arbeitsgemeinschaften mitarbeiten 
oder solche auch leiten und Gruppen im 
binnendifferenzierten Unterricht übernehmen (z. B. 
als Lese- oder Spielmütter). Aber noch nicht einmal 
10% der Eltern haben die Möglichkeit, im Unterricht 
ihrer Kinder zu hospitieren, und lediglich ein Viertel 
der Grundschuleltern und gar nur ein Zehntel der 
Sekundarschuleltern hat die Möglichkeit, im 
regulären Unterricht mitzuarbeiten. Auch aus 
diesen Problemanzeigen lassen sich wirksame 
Maßnahmen zur Verbesserung der Elternarbeit 
unmittelbar ableiten. Darüber hinaus kann 
empfohlen werden:

➢ Lehrkräfte sollten Eltern die Leistungen und 
Lernfortschritte ihrer Kinder gelegentlich 
auch einmal mit Hilfe von 
Bildungsstandards, standardisierten Tests, 
Vergleichsarbeiten und Jahrgangs-
stufentests im größeren Kontext der 
Altersgruppe beschreiben, um die 
Objektivität der Lehreraussagen zu sichern. 
Auch die Vereinbarung von 
Gesichtspunkten und die Verwendung von 
Formularen für die häusliche Beobachtung 
der Kinder durch die Eltern kann dazu 
beitragen.

➢ Bei der Beratung der Eltern, wie sie ihre 
Kinder zuhause fördern können, geht es 
nicht vordringlich darum, dass Eltern 
inhaltliche Hilfe bei den Hausaufgaben ihrer 
Kinder leisten. 

Vielmehr sollte man ihnen zeigen, wie sie mit ihren 
Kindern Lerntechniken und Lernstrategien 
erproben und einüben, ihnen beim Zeitmanage-
ment behilflich sein und sie motivieren und 
ermutigen können. Man sollte Eltern anhalten, 
ihren Kindern ein warmes und unterstützendes 
Zuhause zu organisieren, für eine klare und 
förderliche Strukturierung des Familienalltags zu 
sorgen, den Kindern Mitverantwortung in der 

Familie zu übertragen, außerschulische 
Aktivitäten der Kinder zu organisieren und zu 
über-wachen, eine Lese-, Schreib- und 
Diskussionskultur in der Familie zu entwickeln 
und zu pflegen, Wertschätzung von Lernen, 
Schulbildung, Selbstdisziplin und harter Arbeit 
persönlich vorzuleben, hohe, aber realistische 
Leistungserwartungen gegenüber den Kindern 
zum Ausdruck zu bringen, altersgemäße Maß-
stäbe und Ziele mit den Kindern zu 
vereinbaren, besondere Begabungen der 
Kinder zu erkennen und zu fördern, die 
schulischen Fortschritte der Kinder mit 
Interesse und Wohlwollen zu verfolgen und 
auch Bekannte, Freunde und andere 
Familienangehörige über Erfolge der Kinder zu 
informieren.

➢ Solche Beratung mündet rasch in 
allgemeine Erziehungsberatung und in 
Elternbildung. 

Nun sind zwar die meisten Schulen und Lehr-
kräfte damit überfordert, Aufgaben der Eltern-
bildung oder gar eines Elterntrainings zu über-
nehmen.Aber sie sollten mit entsprechenden 
Anbietern am Ort und in der Region 
zusammen-arbeiten und imstande sein, auf 
geeignete Ratgeberliteratur und 
Medienproduktionen zu verweisen. Und sie 
sollten den Erwartungen vieler Eltern 
entgegenkommen, in Gesprächen mit 
Lehrkräften auch in allgemeineren 
pädagogischen Fragen beraten zu werden – 
was bisher viel zu selten geschieht.

Gütekriterium 4: Ein Fürsprecher für jedes  
Kind!
Familien werden darin bestärkt und dazu 
befähigt, Fürsprecher ihrer eigenen und 
anderer Kinder zu sein, dafür zu sorgen, dass 
Schüler gerecht behandelt werden und 
Zugang zu Lernangeboten erhalten, mit denen 
sie ihre Leistungen verbessern können. Starke 
Eltern, die als kompetente und engagierte 
Fürsprecher ihrer eigenen und anderer Kinder 
auftreten, entsprechen anscheinend nicht 
gerade dem Wunschbild deutscher Lehrkräfte:

➢ An deutschen Schulen erhalten Eltern 
recht wenig Hilfestellungen, das 
deutsche Schulsystem zu verstehen 
und für ihre Kinder optimal zu nutzen.

Besonders Migranten, aber auch 
„bildungsferne“ Eltern sind auf solche 
Unterstützung angewiesen. Aufzuklären sind 
sie insbesondere über die Dreigliedrigkeit des 
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Schulsystems, die Wertigkeit der verschiedenen 
Abschlüsse, die Bedingungen, welchen die Wahl 
einer Schullaufbahn unterliegt, und die 
Konsequenzen, die daraus resultieren. Sie sollten 
auch darüber informiert werden, welche 
Korrekturmöglichkeiten für Fehlentscheidungen 
es gibt und wie Abschlüsse auf dem zweiten 
Bildungsweg nachgeholt werden können. Unsere 
Forschungen zeigen aber, dass die weitere 
Gestaltung des Bildungsweges viel zu selten ein 
Thema von Eltern-Lehrer- Gesprächen ist – 
besonders bei Migranten und „bildungsfernen“ 
Eltern. Auch schulische Veranstaltungen, die 
über Bildungswege informieren, werden von 
vielen Schulen nicht so häufig angeboten, wie 
Eltern sich das wünschen.

➢ Ebenso werden deutsche Eltern durch die 
Schule und die Lehrkräfte ihrer Kinder nur  
unzureichend über berufliche 
Möglichkeiten ihrer Kinder informiert. 

Auch in den Sekundarschulen sind Berufswege 
nur selten Thema eines Eltern- Lehrer-Gesprächs 
oder einer Sonderveranstaltung.

➢ Damit fehlen vielen Eltern die Grund-
lagen dafür, mit ihren Kindern gemeinsam 
Zukunftsplanung zu betreiben.

➢ Eines besonderen Engagements ihrer  
Eltern bedürfen die Mädchen: 

Eltern von Söhnen engagieren sich nämlich 
stärker in der Schule und für die Schule ihrer 
Kinder als Eltern von Töchtern. Dieser Effekt 
zeigt sich nicht nur bei Kontakten, die problem-
veranlasst sein könnten, sondern auch bei 
anderen Formen des Elternengagements. Er tritt 
vor allem bei „bildungsfernen“ Familien und bei 
Migranten auf.

➢ Geben deutsche Schulen Eltern schon 
recht wenig Hilfestellungen, das deutsche 
Schulsystem zu verstehen und für ihre 
Kinder optimal zu nutzen, so unternehmen 
sie erst recht nichts, um Eltern zu starken  
Fürsprechern ihrer Kinder zu machen,

indem sie ihnen z. B. effektive Gesprächs-
techniken und Konfliktlösungsstrategien 
vermitteln, damit sie Lehrkräften, 
Schulverwaltungsbeamten und Politikern als 
kompetente Gesprächspartner gegenüber treten 
können. Lediglich Elternverbände bieten hin und 
wieder entsprechende Hilfen und 
Veranstaltungen an. Über die sich hier bereits 
abzeichnenden Handlungsmöglichkeiten hinaus 
legen sich folgende Maßnahmen nahe:

➢ Die Schule sollte Eltern insbesondere 

auch helfen, für ihr Kind Übergänge 
zwischen Schularten und -stufen und 
von der Schule ins Berufsleben sanfter  
zu gestalten, 

indem sie ausreichend 
Informationsveranstaltungen zu bevorstehenden 
Übertritten und Übergängen anbieten, Hinweise 
auf vorbereitende Maßnahmen geben, nach 
einem solchen Übergang besondere 
Maßnahmen in den Anfangsklassen ergreifen, 
Hospitationen in den aufnehmenden 
Institutionen und Betrieben organisieren usw.

➢ Schulen sollten Eltern über Angebote 
und Hilfen informieren, die sie und ihre 
Kinder in Anspruch nehmen können,

z. B. wo sie Beratung erhalten, welche unter-
stützenden Dienste sie in Anspruch nehmen 
können und welche zusätzlichen Förder- und 
außerschulischen Lernmöglichkeiten für ihre 
Kinder es gibt.

➢ Die Schulen sollten die Eltern über ihre 
sich aus den Bundes- und 
Landesgesetzen ergebenden Rechte 
und Pflichten informieren. 

Das schließt ein, sie auch darüber aufzuklären, 
wie sie gegen Entscheidungen der Schule und 
der Schulaufsicht vorgehen und wie sie bei 
Problemen und Konflikten ihre Position 
durchsetzen können!

➢ Die Schulen sollten Eltern ermutigen und 
befähigen, sich in der Öffentlichkeit für 
die erfolgreiche Arbeit von Schulen zu 
engagieren, 

also Eltern für politische Zusammenhänge 
sensibilisieren, Hearings und Diskussionen 
organisieren, sie dabei unterstützen, sich zu 
solidarisieren und sich öffentliches Gehör zu 
verschaffen.

➢ Die Stärkung der Eltern darf jedoch nicht  
auf Kosten der Selbstvertretung-
sansprüche der Schüler gehen. 

Die Hälfte der Grundschüler und nur gering-
fügig mehr Sekundarschüler möchten ihre 
Angelegenheiten in der Schule am liebsten mit 
den Lehrkräften alleine regeln. Die Kooperation 
zwischen ihren Lehrkräften und Eltern sollte also 
zumindest nicht über ihre Köpfe hinweg 
erfolgen, damit sie nicht Maßnahmen der 
Elternarbeit mit Misstrauen begegnen oder sie 
sogar unterlaufen. 

Über Eltern-Lehrer-Schüler-Gespräche hinaus 
besteht eine Vielfalt von Möglichkeiten, dem 
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Selbstvertretungsanspruch von Schülern gerecht 
zu werden und sie in die Kooperation zwischen 
ihren Eltern und Lehrkräften einzubeziehen – durch 
Thematisierung der Kommunikation und 
Kooperation zwischen Schule und Elternhaus, 
durch von Schülern mit erarbeitete und mit 
getragene Schulvereinbarungen und 
Verhaltensverträge, durch gemeinsame 
Veranstaltungen für Eltern, Lehrkräfte und Schüler,  
durch Hospitation und Mitarbeit von Eltern im 
Unterricht, durch Zusammenarbeit von Eltern- und 
Schülervertretern usw. (Vgl. dazu im Einzelnen 
Sacher 2009.) 

Gütekriterium 5: Macht teilen!
Schule und Elternhaus sind gleichberechtigte 
Partner bei Entscheidungen, welche die Kinder und 
die Familien betreffen. Sie informieren einander 
über Grundsätze, Praktiken und Programme und 
gestalten sie gemeinsam. Diesbezüglich ist die 
Lage an deutschen Schulen zwiespältig:

➢ Elternvertreter und Elternvertretungen sind 
in Deutschland mit verhältnismäßig vielen 
Rechten (sogen. kollektiven 
Mitbestimmungsrechten) ausgestattet. Die 
individuellen Mitbestimmungsrechte für  
mandatslose Eltern sind jedoch sehr viel  
beschränkter. 

Sie beziehen sich hauptsächlich auf die Schulwahl 
die Kinder, das Recht auf Auskunft über deren 
Lernfortschritte und auf Informationen über die 
Schulorganisation, über Aufnahme- und 
Übertrittsverfahren und Lehrpläne sowie auf das 
Recht, die Elternvertreterinnen und Elternvertreter 
zu wählen.

➢ Selbst Möglichkeiten individueller  
Mitbestimmung von Eltern, die innerhalb 
des geltenden Rechtsrahmens durchaus 
offen stehen, werden nicht genutzt. 

Nur ein Viertel der Eltern von Grundschülern und 
10% der Eltern von Sekundarschülern werden 
mindestens gelegentlich von Lehrkräften um 
mündliche oder schriftliche Rückmeldungen 
gebeten. Nur wenige Lehrkräfte sind bereit, Eltern 
an der Gestaltung ihres Unterrichts zu beteiligen: 
Auch wohlmeinende und sinnvolle Vorschläge 
werden leicht als unqualifiziertes „Hineinreden“ 
abgetan. Fast 60% der Lehrkräfte wollen nicht, 

dass die Eltern ihnen Vorschläge zur 
Verbesserung der Schule machen, fast ein 
Drittel beachtet Vorschläge der Eltern nicht, 
und die Hälfte wünscht nicht, dass Eltern 
ihnen helfen (wobei die Verhältnisse jeweils in 
der Grundschule besser und in den 
Sekundarschulen deutlich ungünstiger sind).

➢ Die unzureichende individuelle 
Mitwirkung der Eltern an deutschen 
Schulen bedingt ein Verhältnis 
ungleicher Augenhöhe zwischen Eltern 
und Lehrkräften, wo Partnerschaft  
gefordert wäre. 

Die Asymmetrie zwischen kollektiven und 
individuellen Mitwirkungsrechten ist zudem im 
Hinblick darauf problematisch, dass für den 
Schulerfolg die individuellen Mitbestimmungs-
rechte der Eltern sehr viel entscheidender sind 
als die kollektiven. (Damit soll die Bedeutung 
der letzteren nicht heruntergespielt werden. 
Sie ist aber hauptsächlich aus Grundsätzen 
der partizipativen Demokratie herzuleiten und 
weniger durch ihren Beitrag zum 
Bildungserfolg der Kinder zu begründen.)

➢ Defizite weist aber auch die kollektive 
Mitbestimmung der Eltern auf: 

• Elternvertretungen an deutschen 
Schulen sind häufig nicht repräsentativ  
für die Elternschaft, deren Mandat sie 
ausüben. Eltern „bildungsferner“ 
Schichten und Migranten sind zu wenig 
in Elterngremien vertreten.

•  Zudem haben Elternvertreter nur  
wenig Kontakt zu den Eltern, die sie 
eigentlich vertreten. Ein Viertel der 
Eltern kennt die Elternvertreter nicht 
einmal dem Namen nach, zwei Fünftel 
kennen sie nicht persönlich. Es kommt 
kaum vor, dass Elternvertreter von 
Eltern um Hilfe gebeten werden. Ein 
Drittel der Eltern wurde noch nie vom 
Elternbeirat und fast zwei Drittel 
wurden noch nie vom 
Klassenelternsprecher kontaktiert – 
weder persönlich, noch schriftlich.

• Das rührt auch daher, dass sich 
Elternvertreter in Deutschland aus 
einem falschen Rollenverständnis  
heraus primär als Helfer und 
Unterstützer der Schule und der  
Schulleitung sehen, weniger aber als 
Vertreter der Elternschaft.

Die kollektive Mitbestimmung der Eltern kann 
in mehrfacher Hinsicht verbessert werden:
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➢ Elternvertreter sollten eine größere Zahl 
von Aktiv-Eltern gewinnen, die sie bei 
ihrer Arbeit unterstützen. 

So könnten sie Hilfeleistungen für die Schule 
größtenteils an diese delegieren und sich 
verstärkt um die Vertretung der nicht 
mandatierten Eltern kümmern, indem sie 
regelmäßige Sprechzeiten für sie anbieten, 
Veranstaltungen für sie organisieren, 
Befragungen durchführen usw.

➢ Um zu gewährleisten, dass die Interessen 
von Migranten angemessen vertreten 
werden, können Schulen auch innerhalb 
des geltenden Rechtsrahmens einen 
Migrantenbeirat einrichten, solange dieser 
nur beratende Funktion hat.

➢ Die Schule sollte es nicht darauf 
ankommen lassen, ob Eltern aus 
möglichst allen Gruppen für Gremien 
kandidieren und in sie gewählt werden.

Vielmehr müssen Eltern mit unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründen und aus verschieden-
en Wohngebieten ausdrücklich eingeladen 
werden, sich in der Schule zu engagieren und in 
Gremien mitzuwirken, um eine möglichst 
repräsentative Gremienzusammensetzung zu 
erreichen.

➢ Damit möglichst viele Eltern aus möglichst 
allen Schichten und Gruppen von ihrem 
individuellen und kollektiven 
Mitbestimmungsrecht Gebrauch machen 
können, müssen oft zunächst ethnische,  
kulturelle, religiöse und ökonomische 
Hindernisse für ein stärkeres Engagement  
der Eltern beseitigt werden,

z. B. wirkliche oder vermeintliche Ausgrenzung, 
Sprachschwierigkeiten, fehlendes Verständnis für 
kulturelle und religiöse Differenzen usw.

➢ Viele Eltern sind oft deshalb nicht bereit, 
für Elterngremien zu kandidieren, weil sie 
sich nicht im Besitz der Kompetenzen 
sehen, die erforderlich sind, um ein 
solches Amt effektiv auszuüben. 

Elternvertreter (und solche, die es werden wollen) 
sollten deshalb in Teamentwicklung, Personal-
führung, Gesprächs- und Moderationstechniken 
und in Fragen des Schulrechts geschult werden.  
Entsprechende Maßnahmen und Veranstaltungen 
können von der Schulleitung und dem 
Elternbeirat gemeinsam organisiert werden. 
Anders als in Belgien, Dänemark, Frankreich, 
Irland, in den Niederlanden und in Großbritannien 
bieten die öffentlichen Hände in Deutschland 

leider weder entsprechende 
Fortbildungsmöglichkeiten an, noch stellen sie 
Mittel dafür zur Verfügung. (Eurydice 1997, 
S.9ff.) Manchmal ist es aber möglich, das 
Veranstaltungsangebot von Elternverbänden zu 
nutzen.

➢ Aus der Überzeugung heraus, dass eine 
Partnerschaft mit starken 
Elternvertretern fruchtbarer für alle 
Beteiligten ist,tun Schulen gut daran, 
neu gewählte Elternvertreter mit  
Vertretern von Behörden und anderen 
Einrichtungen am Ort, mit Politikern,  
Unternehmern, Würdenträgern usw.  
bekannt zu machen. 

Vor allem neu gewählte Elternvertreter müssen 
diese Kontakte oft erst knüpfen und sind 
insofern den Schulleitungen gegenüber im 
Nachteil, wenn diese sie nicht an ihren sozialen 
Netzwerken partizipieren lassen. Entsprechende 
Hilfe kann natürlich auch von anderen und 
früheren Elternvertretern kommen. Die 
individuellen Mitbestimmungsmöglichkeiten aller 
Eltern lassen sich ebenfalls auf vielfältige Weise 
ausweiten – sowohl im Hinblick auf 
Entscheidungen auf Schul-, als auch auf solche 
auf Klassen- und Individualebene (Sacher 
2008a, S.212f.):

➢ Auf Schulebene können Eltern z. B. 
einbezogen werden in Entscheidungen 
über die Auswahl einer Partnerschule, 
die Organisation einer Mittagsbetreuung, 
Änderungen des Busfahrplans, den 
Pausenverkauf, die Anschaffung 
zusätzlicher Lernmittel, die Einführung 
von Schuluniformen usw.

➢ Auf Klassenebene können Eltern bei 
Entscheidungen über Ziele von 
Klassenfahrten, den in der Klasse zu 
verwendenden Taschenrechner, die 
Einführung neuer Lern- und 
Arbeitsformen (Wochenplanarbeit, 
Freiarbeit, Lernwerkstätten ...), das 
Anlegen von Lerntagebüchern, 
Anschaffungen für die Klassenbibliothek 
u.v.a.m. mitreden.

➢ Auch auf Individualebene (d. h. wenn es 
um Entscheidungen geht, die nur das 
eigene Kind betreffen) kann häufig 
zumindest eine Mitentscheidung der 
Eltern ermöglicht werden, z. B. bei 
disziplinarischen Maßnahmen 
(Umsetzen eines Schülers auf einen 
anderen Platz, Festlegen einer Frist für 
das Nacharbeiten von Versäumnissen 
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usw.), bei der Auswahl von zusätzlichem 
Übungs- und Nachhilfematerial, beim 
Setzen von Prioritäten im Zusammenhang 
mit auszugleichenden Leistungsdefiziten 
usw.

Gütekriterium 6: Zusammenarbeit mit der  
Gemeinde
Eltern und Lehrkräfte arbeiten mit Vertretern der 
Gemeinde zusammen, um Schüler, Familien und 
Lehrkräfte mit Einrichtungen und erweiterten 
Lernangeboten der Gemeinde und mit 
Möglichkeiten der Teilnahme am öffentlichen 
Leben bekannt zu machen. Eine enge Kooperation 
der Schule mit örtlichen Einrichtungen, Betrieben 
und Vereinen ist im Hinblick darauf geboten, dass 
sich in einer zunehmenden Anzahl von Familien 
Probleme häufen: ökonomische Notlagen, geringes 
Bildungsniveau, gescheiterte Partnerbeziehungen, 
psychosoziale Folgeschäden, Drogenkonsum, 
Gewaltprobleme u.v.a.m. Unter solchen 
Umständen ist es beinahe zynisch und jedenfalls 
ineffektiv, nur auf die Schulprobleme der Kinder 
einzugehen. Schulprobleme haben für diese 
Familien oft nachrangige Bedeutung und sind auch 
nicht für sich alleine zu lösen. Vielmehr müssen 
solche komplexen Problemlagen in Netzwerkarbeit 
ganzheitlich angegangen werden. Hier ergibt sich 
folgendes Bild:

➢ Viele Schulen organisieren sich 
Unterstützung durch Partner am Ort – 
finanzielle oder personelle Unterstützung, 
Unterstützung durch Sachspenden, 
Angebote von Praktika oder auch 
politischen Beistand.

➢ Ziemlich verbreitet ist ebenfalls – einer 
Untersuchung des Deutschen 
Jugendinstituts zufolge (Behr-Heintze & 
Lipski 2005, S.17) – Kooperationen mit  
Firmen und Betrieben, Sportvereinen,  
Kirchen und Glaubensgemeinschaften,  
kulturellen Einrichtungen, Polizei, Feuer-
wehr, Gemeindeverwaltungen, Einrich-
tungen der Justiz usw., und häufig werden 
auch außerschulische Lernorte besucht.

➢ Die meisten Schulen holen zumindest  
gelegentlich Partner aus der Gemeinde 
oder Region in den Unterricht, die ent-
weder ihre Einrichtung vorstellen oder als  
Experten bestimmte Themen übernehmen 
(z. B. Ärzte biologische und medizinische 
Aspekte des Sexualkundeunterrichts).  
Seltener sind engere und längerfristige 
Kooperationen.

➢ Weniger intensiv ist aber die 
Zusammenarbeit der Schulen mit  
sogen. schulunterstützenden Diensten,  
d. h. Mit Schulpsychologen, 
Erziehungsberatern, Sozialarbeitern, 
Horten, Förderzentren, 
Mediationsstellen oder Schulstationen.

Dem Deutschen Jugendinstitut zufolge 
kooperieren 21% der deutschen Schulen mit 
keinem, 18% lediglich mit einem einzigen 
dieser Partner. (Behr-Heintze & Lipski 2005, 
S.16)

Möglichkeiten einer Kooperation mit Partnern 
in der Gemeinde und Region gehen jedoch 
weit darüber hinaus – zumal, wenn sie darauf 
fokussiert sein sollen, auch die Eltern einzu-
beziehen:

➢ Eltern sollten durch die Schule über die 
Ressourcen der Gemeinde informiert  
werden. 

Dazu sammeln Vertreter der Schule und 
Elternvertreter Information über Einrichtungen, 
Dienstleistungen, Vereine, Jugendgruppen 
und Veranstaltungen in der Gemeinde und 
machen sie den Familien in geeigneter Weise 
bekannt – im Idealfall mehrsprachig.

➢ Schulen sollten über solche 
Information hinaus auch immer wieder 
einmal Maßnahmen ergreifen, nicht nur 
Schüler, sondern auch ihre Eltern 
durch Kooperationsprojekte mit  
Ressourcen der Gemeinde und der  
Region in Kontakt zu bringen, so dass 
sie im Bedarfsfalle darauf 
zurückgreifen können.

➢ Schulen können zusammen mit Eltern,  
Schülern und lokalen/regionalen 
Partnern Dienstleistungen für die 
Öffentlichkeit erbringen

– in Form von Hilfeleistungen beim Ausrichten 
von Festen, Ausstellungen und Aufführungen, 
in der Gestalt von Schülerprojekten (z. B. 
Einrichtung eines Cafés, einer Bücherei, eines 
Second-Hand-Shops, eines Service für 
Haushaltsreparaturen usw.) oder auch durch 
Kooperationen in größeren 
Gemeindeprojekten (z. B. Herrichten einer 
verwildernden Parkanlage, Renovierung eines 
Obdachlosenheims, Überholen einer 
Sportanlage, Sammeln von Sachspenden für 
Katastrophenopfer). Das Schwergewicht liegt 
hier darauf, dass Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte sich in die Gemeinde einbringen 
und sich für die Allgemeinheit engagieren – 
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gewissermaßen im Gegenzug dazu, dass sie bei 
anderen Gelegenheiten Ressourcen der 
Gemeinde nutzen und von ihr unterstützt werden.

➢ Schulen sollten sich überhaupt bemühen,  
Zentren des Gemeindelebens zu werden, 
deren Ressourcen durch lokale 
Institutionen, Vereine und Initiativen mit 
genutzt werden und in denen vielfältige 
kulturelle Aktivitäten stattfinden Angebote 
der Erwachsenenbildung, Fort-, 
Weiterbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen, Vorträge, 
Theateraufführungen und Konzerte für die 
Öffentlichkeit (nicht nur entsprechende 
Schulveranstaltungen).
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... das Glück ist eine selbstverständliche  
Folge der Weisheit und, wie diese, kein  
Zufall, der von außen kommt, sondern eine  
Gesetz-mäßigkeit, die sich in uns vollzieht.Es  
ist gleichsam die Wärme, die bei der Arbeit  
entsteht, welche wir leisten, wenn wir ein  
Ereignis, das uns von außen anrührt,  
aufnehmen und zu unserem eigenen  
umgestalten. 

- Rainer Maria Rilke
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4. Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.
beim Schulministerium anerkannter Elternverband

          Vorsitzender: Geschäftsstelle:
          Thomas Minor Birgit Völxen
          Leni-Rommel-Str. 152 Keilstraße 37
          44309 Dortmund 44879 Bochum
          Tel.: 0231-2861304 Tel.: 0234 - 5882545

4.1 Beitrittserklärung / Änderungsmitteilung

Name* ....................................................................................................................

Straße ....................................................................................................................

PLZ / Ort ....................................................................................................................

Tel. / Fax ....................................................................................................................

E-Mail ....................................................................................................................

*die Nennung einer anderen Person, als der/des Schulpflegschaftsvorsitzenden, die die Schule als ordentliches 
Mitglied in der Landeselternschaft vertritt, ist möglich.

Schule .....................................................................................................................

Anschrift .........................................................................................................

Anzahl der Klassen ........ Anzahl der Schüler/innen  .................

Name der Schulleitung ....................................................................................................

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

[  ] Ordentliche Mitgliedschaft ( Mitgliedsschulen)
Hiermit  treten  wir  der  Landeselternschaft  Grundschulen  NW  e.V.  bei.  Wir  erkennen  die 
Satzung des Vereins an und entrichten den gemäß § 5 der Satzung festgesetzten Beitrag von 
zur Zeit 0,50 Euro pro Schülerin/Schüler pro Schuljahr . (Es ist gem. § 55 (2) SchulG darauf 
zu achten, dass das Einsammeln des Mitgliedsbeitrags freiwillig und anonym erfolgt)

[  ] Fördernde Mitgliedschaft (Einzelperson)
Hiermit trete ich der Landeselternschaft Grundschulen NW e.V. bei. Ich erkenne die Satzung 
des Vereins an und entrichte den gem. § 5 der Satzung festgesetzten jährlichen Beitrag von 
zur Zeit 25,-- Euro pro Schuljahr.

[  ] Änderungsmitteilung zu Mitgliedsnummer .......................

Bisheriges Mitglied

Name ....................................................................................................................

Straße ....................................................................................................................

PLZ / Ort ....................................................................................................................

Datum ................................ Unterschrift .........................................................

Bankverbindung:          Bank für Sozialwirtschaft (BfS)  Kontonummer 0008154400   BLZ 370 205 00  
Spenden an die Landeselternschaft sind steuerlich absetzbar
Landeselternschaft Grundschulen Nordrhein-Westfalen e.V.
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4.2 SATZUNG
§ 1 Name und Sitz
(1) Der Verein führt den Namen “Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.”.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Düsseldorf.
§ 2 Zweck
(1) Der Zweck des Vereins ist,  die Eltern von Grundschülern bei  der Erziehungs- und Bildungsarbeit,  insbesondere im 
Bereich der Schule, zu beraten und zu unterstützen. Im Rahmen dieser Zweckbestimmung erfüllt der Verein die folgenden 
Aufgaben:
1.  Weckung  und  Förderung  des  Verständnisses  der  Eltern  für  alle  Fragen  der  Erziehung  und  des  Unterrichts  an 
Grundschulen; eingeschlossen sind Frage des Übergangs in die weiterführenden Schulen;
2.  Vertretung  der  Auffassung  der  Eltern  in  den  zu  Nr.  1  genannten  Fragen  gegenüber  den  zuständigen  Behörden, 
insbesondere dem Schulministerium, z.Zt.  Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft  und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen und gegenüber der Öffentlichkeit;
3. Zusammenarbeit mit Vereinigungen und Körperschaften, die sich mit Erziehungs- und Unterrichtsfragen befassen; hierzu 
gehört auch die Mitarbeit bei Maßnahmen in den Bereichen des Jugendschutzes, der Jugendhilfe, der Gesundheitsfürsorge 
und der außerschulischen Bildungsarbeit;
4.  Anregung  und  Vertiefung  der  Arbeit  in  den  Schulpflegschaften,  insbesondere  durch  beratende  Unterstützung  bei  
Einzelfragen von Eltern zur Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule;
5.  Unterstützung  der  Eltern  bei  der  Ausübung  ihrer  verfassungsmäßigen  und  gesetzlichen  Rechte  auf  Mitwirkung  im 
Schulwesen und Wahrnehmung dieser Mitwirkungsrechte im überörtlichen Bereich.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. Abgabenordnung (AO 
1977).
(3) Den Eltern von Grundschülern im Sinne dieser Satzung stehen Erziehungsberechtigte von Grundschülern, die nicht 
Eltern sind, gleich.
(4) Der Verein ist konfessionell und parteipolitisch unabhängig und ungebunden.
(5) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
§ 3 Erwerb der ordentlichen Mitgliedschaft
(1)  Ordentliches  Mitglied  des  Vereins  kann  der/die  Vorsitzende  der  Schulpflegschaft  einer  Grundschule  in  Nordrhein-
Westfalen oder an seiner Stelle ein(e) andere(r) Erziehungsberechtigte(r) derselben Schule werden.
(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftliche Beitrittserklärung und durch Zahlung des Mitgliedsbeitrages.
(3)  Wenn  die  Voraussetzungen  für  eine  ordentliche  Mitgliedschaft  nicht  mehr  vorliegen,  wechselt  der  Status  in  eine  
fördernde Mitgliedschaft.
(4)  Fördermitglied  kann  auch  der  /  die  Vertreter/in  einer  Stadt-,  Gemeinde-  oder  Kreisschulpflegschaft  werden. 
Dokumentationen  nach  außen  über  die  Mitgliedschaft  in  der  Landeselternschaft  z.B.  im  Briefkopf  sind  nur  mit  der 
Genehmigung des Vorstandes möglich.
§ 4 Erwerb der fördernden Mitgliedschaft, Ehrenmitgliedschaft
(1) Fördernde Mitglieder können alle Erziehungsberechtigte von Grundschülern sein.
(2) Auf Antrag kann jede natürliche und juristische Person förderndes Mitglied werden. Über den Antrag entscheidet der 
Vorstand.
(3) Personen,  die sich in besonderem Maße Verdienste für den Verein erworben haben, können durch Beschluss des 
Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie sind von der Beitragszahlung befreit.
§ 5 Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt:
1. durch schriftliche Austrittserklärung,
2. durch Wegfall der Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft,
3. durch Beschluss des Vorstandes.
§ 6 Beiträge
(1) Zur Deckung der Kosten des Vereins wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben.
(2) Für die ordentlichen und fördernden Mitglieder setzt die Mitgliederversammlung den Jahresbeitrag fest.
(3) Der Jahresbeitrag wird fällig bei Beginn des Geschäftsjahres (§14).
§ 7 Organe
Organe des Vereins sind
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand
§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der/die Vorsitzende des Vorstandes oder ein(e) Stellvertreter(in).
(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Die ordentlichen Mitglieder können sich durch 
einen von ihnen bevollmächtigten Erziehungsberechtigten derselben Schule vertreten lassen.
(3) Fördernde Mitglieder und Ehrenmitglieder können an der Mitgliederversammlung mit beratender Stimme teilnehmen.
(4) Gäste können auf Beschluss des Vorstandes an der Mitgliederversammlung teilnehmen.
§ 9 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:
1. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes (§ 11 Abs. 3);
2. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes und der Jahresrechnung (§11 Abs. 6);
3. Wahl von zwei Kassenprüfern;
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes;
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5. Änderung der Satzung;
6. Auflösung des Vereins;

7. sonstige Angelegenheiten, die vom Vorstand der Mitgliederversammlung vorgelegt werden oder deren Erörterung von 
einem ordentlichen Mitglied wenigstens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung oder von mindestens einem Viertel  
der anwesenden ordentlichen Mitglieder in der Mitgliederversammlung beantragt wird.
§ 10 Geschäftsgang der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden des Vorstandes mindestens einmal jährlich an einen vom 
Vorstand zu bestimmenden Ort einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn mindestens ein Viertel der ordentlichen 
Mitglieder es verlangen.
(2) Die Einladungen ergehen schriftlich mit mindestens zwei Wochen Frist unter Mitteilung der Tagesordnung. Die 
Tagesordnung wird vom Vorstand festgesetzt. Über die Tagesordnungspunkte, die Grundsatzfragen des Schulwesens 
betreffen, sollen die Mitglieder so rechtzeitig unterrichtet werden, dass sie Gelegenheit haben, diese Fragen vor der 
Mitgliederversammlung in der Schulpflegschaft zu erörtern.
(3)  Die  Beschlüsse  über  Satzungsänderungen  und  über  die  Auflösung  des  Vereins  bedürfen  einer  Mehrheit  von  drei 
Vierteln  der  Stimmen der  erschienenen oder  wirksam vertretenen Mitglieder.  Alle  übrigen  Beschlüsse  werden mit  der  
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimme. Bei einer 
Wahl ist derjenige Kandidat gewählt, der die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Werden Stimmen für 
mehr als zwei Kandidaten abgegeben und erhält keiner von ihnen die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, findet zwischen 
den beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmanteilen eine Stichwahl statt.
(4) Ist zu der Mitgliederversammlung ordnungsgemäß eingeladen worden, so können Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst werden.
(5)  Über  die  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  wird  eine  Niederschrift  aufgenommen,  die  vom/von  der 
Versammlungsleiter(in) und einem weiteren Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen ist.
§ 11 Vorstand
(1)  Der  Vorstand  (§26  BGB)  besteht  aus  dem/der  Vorsitzenden,  zwei  stellvertretenden  Vorsitzenden,  dem/der 
Schatzmeister(in). Bis zu vier weitere Vorstandsmitglieder können bestellt werden.
(2) Mitglieder des Vorstandes müssen zum Zeitpunkt der Wahl ordentliche Mitglieder sein und sollten über Erfahrungen in 
der Schulpflegschaftsarbeit verfügen. Zum/zur Schatzmeister(in) kann auch ein förderndes Mitglied gewählt werden.
(3) Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt; sie führen ihr Amt geschäftsführend weiter, bis 
der neue Vorstand gewählt ist. Neuwahlen müssen bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres durchgeführt werden. Die 
Vorstandsmitglieder können jederzeit durch Beschluss der Mitgliederversammlung abberufen werden.
(4) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch mindestens zwei  gemeinsam handelnde Vorstandsmitglieder 
vertreten.
(5)  Der  Vorstand  fasst  seine  Beschlüsse  bei  Anwesenheit  von  zwei  Drittel  der  Mitglieder  mit  einfacher  Mehrheit;  bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.
(6) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er legt der Mitgliederversammlung jährlich den Jahresbericht  
und die Jahresrechnung vor.
(7) Über Beschlüsse des Vorstandes sind Niederschriften anzufertigen.
(8) Der Vorstand kann eine Geschäftsstelle einrichten, mit deren Leitung ein(e) Geschäftsführer(in) betraut werden kann. 
Der/die Geschäftsführer(in) nimmt an den Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teil.
§ 12 Ausschüsse
(1) Für besondere Aufgaben oder einzelne Aufgabengebiete kann der Vorstand Ausschüsse einsetzen. Die Mitgliedschaft 

in diesen Ausschüssen wird durch entsprechende Erklärung und Mitarbeit im Ausschuss erworben; sie endet mit einer 
Austrittserklärung oder Einstellung der Mitarbeit.

(2) Die Beratungsergebnisse der Ausschüsse sind dem Vorstand in Form einer Niederschrift mitzuteilen.
(3) Es ist ein Ausschuss „Stadt-. Gemeinde-, Kreisschulpflegschaften“ zu bilden.
§ 13 Regionale Arbeitsgemeinschaften
Mitglieder  der  Landeselternschaft  können in  regionalen  Arbeitsgemeinschaften  zusammenarbeiten.  Diese  vertreten  die 
Angelegenheiten der Landeselternschaft auf örtlicher Ebene. Sie werden vom Vorstand und der Geschäftsstelle unterstützt.
§ 14 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr.
§ 15 Mittelverwendung und Verwaltungsausgaben
(1)  Mittel  des  Vereins  dürfen  nur  für  satzungsgemäße  Zwecke  verwendet  werden.  Die  Mitglieder  erhalten  keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.
(3) Für ausgaben des Vereins in eine Kassenausgaberegelung durch den Vorstand aufzustellen. 
§ 16 Auflösung
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das gesamte Vermögen des Vereins an eine  
Körperschaft des öffentlichen Rechtes oder eine als steuerbegünstigt besonders anerkannte Körperschaft für die Förderung 
der Bildung und Erziehung.

Anmerkung:  Als  Wahlordnung  gelten  sinngemäß  die  Empfehlungen  zur  Wahlordnung  in  Schulmitwirkungsgremien, 
Düsseldorf,  den  23.5.1987  Änderungen:  Castrop-Rauxel,  16.05.  u.  21.11.1998,  Marl,  31.03.2001,  Castrop-Rauxel 
13.04.2002

Bankverbindung:     Bank für Sozialwirtschaft (BfS),   KtoNr 0008154400, BLZ 370 205 00 
Spenden an die Landeselternschaft sind steuerlich absetzbar
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4.3 Die Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

Gegründet  wurde  die  Landeselternschaft  Grundschulen  1986  in  Düsseldorf.  Grundlage 
unserer Arbeit ist das Grundgesetz und das in der Verfassung des Landes NRW festgelegte 
Recht der Eltern, die schulische Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen.

• Die Landeselternschaft ist parteipolitisch, weltanschaulich und konfessionell unabhängig.

• Die Landeselternschaft  ist  der  einzige vom Schulministerium anerkannte Elternverband, 
der ausschließlich die Interessen von Grundschuleltern wahrnimmt.

• Die  Landeselternschaft  vertritt  die  Interessen  der  Eltern  von  Grundschülern  auf 
Landesebene, z.B. gegenüber dem Schulministerium, dem Landtag, den Parteien.

• Die Landeselternschaft  ist  nach §77 Schulgesetz  berechtigt,  sich  bei  allen  schulischen 
Angelegenheiten von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung zu beteiligen. So wurde 
sie  beteiligt  bei  der  Umsetzung  der  betreuenden  Grundschule  von  8-13  Uhr,  an  der 
Veränderung  des  Mitwirkungsgesetzes  im  Sinne  der  Eltern,  an  der  Veränderung  der 
Ausbildungsordnung für die Grundschule, an der Vorbereitung für das Fach Englisch u.a. 
mehr.
 

• Die  Landeselternschaft  ist  für  die  Grundschulen  Mitglied  in  der  Arbeitsgemeinschaft 
schulformbezogener Elternverbände in NRW.

• Die  Landeselternschaft  nimmt  die  Interessen  der  Grundschulelternschaft  NRW  im 
Bundeselternrat wahr.

• Die Landeselternschaft berät die Klassen- / Schulpflegschaft bei ihrer Mitwirkungsarbeit.

• Die  Landeselternschaft  unterstützt  die  Klassen-  /  Schulpflegschaften  durch 
Informationsschriften bei ihrer Arbeit.

• Die Landeselternschaft informiert ihre Mitglieder durch ihr „Info-Heft“.

• Die  Landeselternschaft  finanziert  ihre  Arbeit  ausschließlich  durch  die  freiwilligen 
Mitgliedsbeiträge der Elternschaft,  da das Schulministerium – anders als in den übrigen 
Bundesländern  –  keine  finanziellen  Mittel  für  die  gesetzliche  Mitwirkungsarbeit  der 
Elternverbände zur Verfügung stellt. 

• Die Landeselternschaft  erhält  keinerlei  Zuwendungen  von dritter  Stelle,  was ihre Arbeit 
erschwert, aber ihrer Unabhängigkeit zugute kommt.

• Die Landeselternschaft ist als gemeinnütziger Verein anerkannt.

• Sämtliche Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.

Mitgliedschaft
Mitglied in der Landeselternschaft Grundschulen zu sein, bedeutet eine Lobby für die Grundschule 
mit  zu  tragen,  die  von  vielen  gestützt,  für  jede  einzelne  Schule  von  großem  Nutzen  ist.  Die 
Beteiligung an der Bildungspolitik der Landesregierung hat für uns Eltern eine große Bedeutung und 
gewinnt mit einer zahlenmäßig starken Mitgliederzahl auch an Bedeutung für die Gremien.

Viele Grundschulen unseres Landes sind bereits in der Landeselternschaft vertreten, aber zu 
viele sind auch noch nicht Mitglied. Stärken Sie durch Ihre Mitgliedschaft die Position der 
Elternvertretung und somit die Lobby der Grundschulen in NRW!
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5.Stellungnahmen / Resolutionen / Beteiligungen

5.1 Kommentar zu den Leitlinien für Grundschulen im Schulkonsens
Von Michael Töpler und Anja Schaper

Der Kommentar bezieht sich auf: „Gemeinsame Leitlinien von CDU, SPD und Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN für die Gestaltung des Schulsystems in Nordrhein-Westfalen (Schulpolitischer 
Konsens für Nordrhein-Westfalen vom 19. Juli 2011 ); hier: Konzept zur Sicherung einer 
qualitativ hochwertigen und wohnungsnahen Schulversorgung im Grundschulbereich bei 
rückläufigen Schülerzahlen“
Im folgenden finden Sie immer zuerst einen Ausschnitt aus dem oben genannten Papier und unseren 
darauf bezogenen Kommentar. Den vollständigen Text finden Sie unter: 

www.gruene-sundern.de/wp-content/grundschulkonzept.pdf 
„ Kleine Grundschulen haben ungünstige Voraussetzungen für eine zielführende Schulorganisation,  
die selbst mit zusätzlichen Ressourcen nicht vollständig kompensiert werden können. Im Vergleich zu 
größeren Schulen ist es für sie schwieriger,

• die Schul- und Unterrichtsentwicklung unter Nutzung der unterschiedlichen Kompetenzen innerhalb  
eines angemessen großen Lehrerkollegiums voran zu bringen,

• die gesamte fächerspezifische Bandbreite abzudecken,

• ein zur Sicherung der Unterrichtsversorgung und kontinuierlicher Klassenleitungen erforderliches  
ausgewogenes Verhältnis von Vollzeit- und Teilzeitkräften zu erzielen,

• auf kurzfristige Ausfälle von Personal zu reagieren.

Aus diesen Gründen haben kleine Schulen verglichen mit größeren Systemen oftmals Nachteile,  
ihren Schülerinnen und Schülern ein qualitativ gleichwertiges und ebenso vielfältiges pädagogisches 
Angebot zu unterbreiten.“(Leitlinien,S.5)

Kommentar:
Ihre These: „Kleine Grundschulen haben ungünstige Voraussetzungen für eine zielführende 
Schulorganisation, die selbst mit zusätzlichen Ressourcen nicht vollständig kompensiert werden 
können.“ 

Die im Folgenden genannten Schwierigkeiten könnten durch ein gut geplantes Kooperationsmodell 
unserer Ansicht nach angegangen werden:

- Die notwendige Fachkompetenz kann aus mehreren Schulen herangezogen werden.

- Die Bandbreite der Fächer kann durch Kooperationen und Weiterbildung abgedeckt werden.

- Das Verhältnis von Voll- und Teilzeitkräften ist nicht von der Schulgröße abhängig!

- Auf kurzfristige Personalausfälle muss organisatorisch auf Ebene des Schulamtes reagiert 
werden.(Vertretungsreserve an den Schulen und einsatzbereite Poolkräfte!!) Die Schulgröße 
spielt hier nur eine untergeordnete Rolle.

„Eine Reihe von Kommunen hat als Reaktion auf die demographische Entwicklung die Zahl der  
Grundschulstandorte bereits angepasst, in anderen Kommunen ist dieser Prozess weniger  
vorangekommen. Hierdurch sind in den vergangenen Jahren im Hinblick auf die Zahl der  
Schulstandorte und die Klassenbildung erhebliche Disparitäten zwischen den Kommunen 
entstanden. Diese gilt es künftig zu reduzieren.“(Leitlinien, Seite 5)

Kommentar:
Ihre Aussage: „Disparitäten zwischen den Kommunen gilt es künftig zu reduzieren.“, ist 
problematisch.Dies widerspricht dem Ziel dem Schulträger eine gewisse Entscheidungsfreiheit unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten einzuräumen.
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„Das Ziel des Konzepts ist es, allen Erfordernissen an eine zukünftige Grundschullandschaft bei  
weiter sinkender Schülerzahl in Nordrhein-Westfalen mit einem neuen Steuerungsmodell in möglichst  
hohem Maße Rechnung zu tragen.“ (Leitlinien, Seite6)

Kommentar:
Es ist zwar richtig, dass generell die Schülerzahlen in NRW rückläufig sein werden, aber in einzelnen 
Regionen, Kommunen oder Stadtteilen gibt es auch gegenläufige Trends. Diese müssen bei der 
Planung vor Ort berücksichtigt werden.

„Die Schulträger benötigen für eine nachhaltige, verlässliche und interkommunal ausgewogene 
Schulentwicklungsplanung weitergehende Spielräume und zugleich klarere Regeln als bisher. Dabei 
müssen für das Land die Personalkosten finanzierbar sein.“ (Leitlinien, S. 6)

Kommentar:
Die Aussage: „Dabei müssen für das Land die Personalkosten finanzierbar sein.“, ist in ihrer 
inhaltlichen Unbestimmtheit nicht hilfreich. Selbstverständlich sind auch deutlich höhere Ausgaben 
finanzierbar, wenn man an anderer Stelle spart oder die Einnahmen erhöht. Natürlich müssen Kosten 
und Nutzen sinnvoll abgewogen werden, aber so zu tun, als ob nur eine bestimmte Menge Geld 
prinzipiell zur Verfügung steht, ist irreführend!

„Das Konzept ist auf folgende wesentliche Zielrichtungen ausgerichtet:

~ Die Qualität des Grundschulangebotes soll auf hohem Niveau gesichert werden.“ (Leitlinien, Seite  
7)

Kommentar:
Das Ziel: „Die Qualität des Grundschulangebotes soll auf hohem Niveau gesichert werden.“, ist 
merkwürdig formuliert. Zum einen wird angenommen, dass wir bereits ein hohes Niveau haben 
(wobei es in NRW sehr große Unterschiede gibt) und dass es nicht um eine Verbesserung gehen 
soll. Genau dies wäre aber dringend notwendig!

„~ Die Klassenbildung und die Unterrichtsversorgung sollen regional ausgewogen gestaltet werden.“  
(Leitlinien, Seite 7)

Kommentar:
Hierzu werden jedoch keine Steuerungsmöglichkeiten, besonders was die Klassengröße betrifft, 
eingeräumt. Die im weiteren erwähnten Gestaltungsspielräume bzw. Grundbedingungen für Inklusion 
sind noch nicht definiert.

„2.3 Die Zahl der nach Nr. 2.2 zu bildenden Klassen kann aus pädagogischen,  
schulorganisatorischen oder baulichen Gründen unterschritten werden. Eine Überschreitung ist nicht  
zulässig.“ (Leitlinien, Seite 9)

Kommentar:
Warum ist nur eine Unterschreitung der Klassenzahlen zulässig, eine Überschreitung jedoch nicht? 
Da die Lehrerzuteilung von der Schülerzahl abhängt, und keine zusätzlichen Landesmittel erforderlich 
sind, um im Bedarfsfall mehr Klassen zu bilden, sollte dies nicht prinzipiell ausgeschlossen werden.

„2.8 Gebildete Eingangsklassen werden grundsätzlich unabhängig von später eintretenden 
Schülerzahlveränderungen fortgeführt. In besonderen Ausnahmefällen kann die Schulaufsicht nach 
Einzelfallprüfung veranlassen, dass Klassen in der Fortführung zusammengelegt oder geteilt werden,  
wenn dies aus pädagogischen, schulorganisatorischen oder baulichen Gründen erforderlich wird.  
Voraussetzung für eine Klassenteilung ist stets, dass die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung 
stehen. (Leitlinien, Seite 11) 

Kommentar:
Unter diesen Voraussetzungen ist es problematisch Klassen an der Obergrenze zu bilden. Sobald es 
Rückläufer gibt, wird die maximale Klassenstärke überschritten. Die widerspricht dem Ziel, große 
Klassen zu vermeiden.

„3. Kommunale Klassenrichtzahl ab dem Schuljahr 2013/14
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Die Zahl der sich in einer Kommune nach den auf Schulebene geltenden Regeln (Nr. 2) insgesamt  
ergebenden Eingangsklassen darf eine Höchstzahl (Kommunale Klassenrichtzahl) nicht  
überschreiten. Die Berechnung der Kommunalen Klassenrichtzahl erfolgt durch den Schulträger  
spätestens bis zum 15.01. eines Jahres, um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten.  
Bemessungsgrundlage ist die voraussichtliche Schülerzahl in den Eingangsklassen zum kommenden 
Schuljahr, die auf der Grundlage der zum Stichtag getroffenen Aufnahmeentscheidungen unter  
Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus den Vorjahren zu ermitteln ist. Für die Beurteilung der  
Frage, ob die Kommunale Klassenrichtzahl eingehalten wurde, sind die Schülerzahlen der Amtlichen 
Schuldaten für das betreffende Schuljahr heran zu ziehen.“ Leitlinien, Seite 11-12)

Kommentar:
Die angestrebte Entscheidungskompetenz der Schulträger mit Hilfe  der Kommunalen 
Klassenrichtzahl ist an sich positiv, aber aufgrund der fehlenden Kontrollmöglichkeit durch die 
Betroffenen problematisch. Es wird an einzelnen Schulen zu  großen Klassen kommen, weil andere 
Schulen im gleichen Stadtbezirk  kleine Klassen haben. Die Standorte mit den kleinen Klassen sollen 
aus bestimmten Gründen („kurze Beine-Kurze Wege“) erhalten werden, der relative Mehrbedarf an 
Lehrerstellen pro Schüler wird dann zu Lasten der umgebenden Schulen gehen. Wenn vor allem der 
Elternwille für die Wahl der Grundschule entscheidend sein soll, müssten entstehende Ungleichver-
teilungen von Schülern aus einem eigenen Pool ausgeglichen werden. Eine Gleichverteilung ist, nach 
meiner Erfahrung, nicht durch Beratung erreichbar. Der Gedanke, dass Grundschulen aktiv für sich 
und ihr Konzept werben sollen, wird ad absurdum geführt, wenn die Kommunen ihre Steuerungs-
instrumente ohne Rücksprache mit den betroffenen Schulen einsetzen. Im Rahmen der 
Schulentwicklungsplanung sollten Vertreter von Schulleitungen und Eltern an allen Beratungen 
beteiligt werden, damit gemeinsam eine sinnvolle Verteilung der Ressourcen gefunden werden kann.

„4.5 Der Schulträger entscheidet unter Einhaltung der Kommunalen Klassenrichtzahl über die Zahl  
und die Verteilung der zu bildenden Eingangsklassen auf die Schulen bzw. Standorte. Über die  
Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die auf Schulebene zu bildenden Klassen an den 
jeweiligen Standorten einer Schule entscheidet die Schulleitung.“ (Leitlinien, Seite 14)

Kommentar:
Hat die Schulleitung überhaupt die notwendigen Kompetenzen, um die Verteilung auf die Standorte 
zu bestimmen. Stehen diese möglicherweise im Widerspruch zu Rechten von Eltern oder Aufgaben 
des Schulamtes?

„6. Stellenbewirtschaftung

Bei der Verteilung der Stellen auf die einzelnen Schulen sind ab dem Schuljahr 2013/14 künftig  
folgende Bewirtschaftungsregeln vorgesehen: 

6.1 Jede Grundschule erhält eine schülerzahlunabhängige LehrersteIlenzuweisung im Umfang von 
14 Lehrerwochenstunden. Für jeden weiteren Standort einer Grundschule erhöht sich diese 
Zuweisung um sieben Lehrerwochenstunden.

6.2 Für die anschließend vorzunehmende schülerzahlinduzierte Stellenzuweisung werden aus der  
jeweils gültigen Schüler-Lehrer-Relation nach § 2 der va zu § 93 Abs. 2 Schulgesetz jährliche 
Bewirtschaftungsrelationen abgeleitet:

a) Die Schüler-Lehrer-Relation wird im Umfang der nach Nr. 6.1 erfolgten schülerzahlunabhängigen 
LehrersteIlenzuweisung korrigiert.

b) Die nach a) berechnete Relation ist die Bewirtschaftungsrelation für die schülerzahlinduzierte  
Stellenzuweisung an Kommunen mit einer Klassenrichtzahl von <= 30.

c) Für Kommunen mit einer Klassenrichtzahl > 30 wird für die Berechnung der  
Bewirtschaftungsrelation ein Klassenfrequenzrichtwert von 23,0 anstatt von 22,5 zugrunde gelegt.

d) das aus c) gegenüber einer Stellenzuweisung auf der Grundlage eines Klassenfrequenzrichtwerts  
von 22,5 erwirtschaftete Stellenvolumen wird der Schulaufsicht als Budget zur Deckung des 
Stellenmehrbedarfs in Kommunen mit einer Klassenrichtzahl <= 15 (kleine Kommunen) für Schulen  
mit kleinen Klassen zugewiesen. In begründeten Ausnahmefällen können diese Stellen von der 
Schulaufsicht auch kleinen Schulen in Kommunen mit einer Klassenrichtzahl > 15 und <= 30 

Seite 34 5.Stellungnahmen / Resolutionen / Beteiligungen



Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

zugewiesen werden.“ (Leitlinien, Seite 16)

Kommentar:
Warum muss der der Stellenmehrbedarf in Kommunen mit kleinerer Klassenrichtzahl durch 
Einsparungen in Größeren Kommunen ausgeglichen werden? Dies könnte durch eine gesonderte 
Zuweisung geschehen.

„Der Umfang der durch die Kommunen mit einer Klassenrichtzahl > 30 erwirtschafteten 
Lehrerressourcen von 300 Stellen ist in Relation zu den Volumina anderer Bedarfspositionen im 
Grundschulbereich zu sehen, an denen vorwiegend größere Kommunen partizipieren:

1. 1.000 Stellen, die nach dem Sozialindex verteilt werden und

2. rund 1.200 Stellen zur Integration von Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungsgeschichte.“  
(Leitlinien, Seite 18)

Kommentar
Das hier zumindest angedeutete Argument, die größeren Kommunen können das Erwirtschaften der 
Ressourcen für den Ausgleich in kleineren Kommunen verkraften, da sie an anderer Stelle mehr 
Stellen bekommen, ist nicht sachgerecht. Die zusätzlich an Schulen in größeren Kommunen 
vergebenen Stellen nach Gründen des Sozialindexes und der Integration sind inhaltlich mit dem 
konkreten Zusatzbedarf an den Schulen begründet. Diese notwendigen Ressourcen als Grund für 
eine Kürzung an anderer Stelle zu benutzen, ist nicht angemessen. Wenn jemand aufgrund einer 
besonderen Problematik mehr Geld benötigt (z.B. chronische Krankheit) sinken dadurch ja nicht 
seine Grundbedürfnisse. In Ihrer Argumentation wird den Kindern, die der besonderen Unterstützung 
bedürfen, im Gegenzug ein Teil der „normalen“ Finanzierung entzogen.

„247 Grundschulen hatten weniger als 100 Schülerinnen und Schüler. Aus diesen Zahlen lässt sich 
die Zahl der Schulen, die in absehbarer Zeit nur noch als Teilstandort fortgeführt werden können,  
überschlägig ableiten. Schulleitungen von Schulen, die spätestens zum Schuljahr 2018/19 nur als 
Teilstandort fortgeführt werden können, sind, soweit diese nicht durch Eintritt in den Ruhestand aus  
dem Dienst ausscheiden, unter Nutzung der fünfjährigen Übergangsfrist grundsätzlich mit der  
Schulleitung an einer anderen Grundschule zu beauftragen. Vor dem Hintergrund, dass derzeit eine 
Vielzahl von Schulleitungsstellen unbesetzt ist, kann die Umwandlung eigenständiger Schulen in 
Teilstandorte auch zu einer Entspannung der Situation bei der Besetzung von Schulleitungsstellen 
beitragen.“ (Leitlinien, S. 21-22)

Kommentar:
Die von Ihnen angedachte Entspannung bei der Besetzung von Schulleitungsstellen durch Bildung 
von Teilstandorten ist aus unserer Sicht fraglich. Zum einen ist die Leitung eines Schulverbundes in 
der Regel deutlich unattraktiver als die Leitung einer Schule. Außerdem wird die Problematik der 
Stellenbesetzung künstlich dadurch verschärft, das entsprechende Stellen nicht ausgeschrieben 
werden, selbst wenn es Interessenten gibt und Eltern dies massiv einfordern. Diese Praxis muss 
umgehend verändert werden. Durch verbesserte Arbeitsbedingungen für Schulleiter werden sich 
mehr BewerberInnen finden!
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Vom Lehren

Kein Mensch kann euch anderes offenbaren als das, was bereits halb schlummernd im  
Dämmern eures Wissens liegt. Der Lehrmeister, der, von seinen Jüngern umgeben, im  
Schatten des Tempels wandelt, gibt nicht von sseiner Weisheit, sondern von seinem Glauben  
und der Fülle seiner Liebe. Ist er tatsächlich weise, lädt er euch nicht in das Haus seiner  
Weisheit ein, sondern führt euch zur Schwelle eures eigenen Verstandes. ... Denn eines  
Menschen Einsicht leiht keinem Anderen ihre Schwingen. Und so wie ein jeder von euch allein  
steht in Gottes Erkenntnis, so muss auch jeder von euch allein sein in seiner Gotteserkenntnis  
und seinem Verständnis der Welt.   - Khalil Gibran „Der Prophet“
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5.2 Informationen zu VERA 

Lernstandserhebungen in Klasse 3 (VERA)

1.Erlass     
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/vera3/upload/download/mat_11-
12/Erlass_Zentrale_Lernstandserhebungen_Stand_25.2.2012.pdf

Zentrale Lernstandserhebungen (Vergleichsarbeiten)
Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 20.12.2006

Stand 25.2.2012                         BASS 12 – 32 Nr. 4

1. Grundsätze und Ziele
1.1 Zentrale Lernstandserhebungen (Vergleichsarbeiten) dienen als Diagnoseinstrument

der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der schulischen Arbeit

(§ 3 Abs. 2 bis 4 SchulG). Sie überprüfen die langfristig erworbenen Kompetenzen der

Schülerinnen und Schüler. Die Aufgaben der Lernstandserhebungen orientieren sich an

den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz.

1.2 Die Lernstandserhebungen sollen Lehrkräfte dabei unterstützen, die Kompetenzen

ihrer Klassen bzw. Kurse festzustellen und eine schulübergreifende Standortbestimmung

der erreichten Leistungen vorzunehmen. Die Ergebnisse geben Hinweise auf Stärken

und Schwächen der Lerngruppen und unterstützen die Unterrichtsentwicklung.

1.3 Lernstandserhebungen sind keine Grundlage der Empfehlung für die Schulform

gemäß § 11 Abs. 4. SchulG. Sie werden nicht als Klassenarbeit gewertet und nicht

benotet.

2. Durchführung
2.1 Die Lernstandserhebungen werden

– in den Grundschulen in Klasse 3 in den Fächern Deutsch und Mathematik,

– in den Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen in Klasse 8 in den

Fächern Deutsch, Englisch oder Französisch ab Klasse 5 und Mathematik

durchgeführt.

2.2 Förderschulen, die nach den Unterrichtsvorgaben der allgemeinen Schulen in

Verbindung mit jeweils eigenen Richtlinien der Förderschulen unterrichten, können an

den Lernstandserhebungen teilnehmen. Diesen Schulen wird empfohlen, die

Rahmenbedingungen so weit wie möglich entsprechend der Durchführung in den

allgemeinen Schulen zu gestalten. Über Art und Umfang eines notwendigen

Nachteilsausgleichs entscheiden die Förderschulen entsprechend den besonderen

Gegebenheiten der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte.
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Andere Schulen, die zum mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führen, können

die Aufgaben der Lernstandserhebungen zur Qualitätsentwicklung und

Qualitätssicherung verwenden.

2.3 Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, an den zentralen Lernstandserhebungen

teilzunehmen. Über die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern mit

sonderpädagogischem Förderbedarf und Schülerinnen und Schülern, die weniger als

zwölf Monate in Deutschland leben und unzureichende deutsche Sprachkenntnisse

haben, entscheidet die Schule.

2.4 Das Ministerium für Schule und Weiterbildung legt die Termine der Lernstandserhebungen

fest und gibt die Aufgaben zentral vor. Die Aufgaben werden den Schulen

durch Dienstpost oder über das Internet zugänglich gemacht.

2.5 Das Ministerium für Schule und Weiterbildung verwendet unterschiedliche

Aufgabensätze. Die Zuordnung zu Schulformen und Fachleistungskursen (Grund- und

Erweiterungskursen) ist für die Schulen verbindlich.

2.6 Die Schulleitung und die Lehrkräfte, die Kenntnis von den Aufgaben erlangen, sind

bis zur Durchführung der Lernstandserhebungen zur Verschwiegenheit verpflichtet.

2.7 Die Schulen werten die Schülerarbeiten mit Hilfe von vorgegebenen

Auswertungsanleitungen aus. Neben den Fachlehrkräften, die in den betroffenen

Schülergruppen unterrichten, können daran weitere Fachlehrkräfte beteiligt werden.

2.8 Die Schulen vergleichen nach Auswertung der Schülerarbeiten die Ergebnisse der

beteiligten Klassen und der Schule mit den Ergebnissen, die im Landesdurchschnitt in

den Schulformen, die ähnliche Rahmenbedingungen aufweisen, erreicht wurden

(Referenzwerte).

3. Umgang mit den Ergebnissen
3.1 Die Fachlehrkräfte geben den einzelnen Schülerinnen und Schülern ihre Ergebnisse

bekannt. Die Erziehungsberechtigten werden durch die Fachlehrkräfte mit einem

landeseinheitlichen Formblatt über die Ergebnisse ihres Kindes, das Ergebnis der

Klasse, die ihr Kind besucht, sowie das Ergebnis der Schule informiert.

3.2 In den Fachkonferenzen und der Lehrerkonferenz werden die Ergebnisse beraten

und Konsequenzen für die schulische Arbeit festgelegt.

3.3 Die Schulleiterin oder der Schulleiter berichtet in der Schulkonferenz unter

Berücksichtigung der Referenzwerte über die Ergebnisse der beteiligten Klassen und der

Schule sowie über die Konsequenzen für die schulische Arbeit.

3.4 Die Schulen berichten der Schulaufsicht über ihre Ergebnisse. Die Ergebnisse der

einzelnen Schulen werden in einer Datenbank zentral erfasst und für die Ermittlung der

landesweiten Referenzwerte sowie schulübergreifende Auswertungen herangezogen.

3.5 Die Aufgabenhefte der Schülerinnen und Schüler verbleiben nach der Durchführung

zunächst bei der Schule. Erziehungsberechtigten ist auf Wunsch Einblick in die

Schülerhefte ihrer Kinder zu gewähren. Die Aufgabenhefte werden von der Schule bis
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zum Ende des Schuljahres aufbewahrt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die

Schülerhefte danach zurück.

4. Aufgabenerprobung und zentrale Stichprobe
4.1 Neu entwickelte Aufgaben werden zunächst von ausgewählten Schulen erprobt.

4.2 Für zusätzliche landesweite Analysen werden die Ergebnisse einer zentralen

Stichprobe der Schulen erfasst.

4.3 Das Ministerium für Schule und Weiterbildung bestimmt im Rahmen einer

Zufallsauswahl die Schulen für die Aufgabenerprobung und die zentrale Stichprobe. Die

ausgewählten Schulen sind zur Teilnahme an der Aufgabenerprobung und der Erhebung

der zentralen Stichprobe verpflichtet.

4.4 Im Rahmen der Aufgabenerprobung und in den Schulen der zentralen Stichprobe

können auf Veranlassung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zusätzlich

Befragungen der Schulleitungen, Lehrkräfte und der Eltern durchgeführt werden.

5. Aufgaben der Schulaufsicht
Die Schulaufsicht begleitet im Sinne ihres Auftrags zur Gewährleistung der Entwicklung

und Sicherung der Qualität schulischer Arbeit die Schulen bei der Arbeit mit den

Lernstandserhebungen. Dabei beachtet sie die Eigenverantwortung der Schulen.

6. Ersatzschulen
Den Ersatzschulen wird empfohlen, sich nach Maßgabe der Nummern 1 bis 4 dieses

Erlasses an den Lernstandserhebungen zu beteiligen und auf dem Weg über ihre Träger

die Ergebnisse an die staatliche Schulaufsicht zu berichten.

2.Elternflyer     
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/vera3/upload/download/mat_11-
12/Elterninfoblatt2012-VERA120307-2.pdf

Zentrale Lernstandserhebungen (Vergleichsarbeiten) in der 
Jahrgangsstufe 3 im Schuljahr 2011/12

Informationen für Eltern
Was sind zentrale Lernstandserhebungen?
In Nordrhein-Westfalen werden in den Jahrgängen 3 und 8 „Zentrale Lernstandserhebungen“

durchgeführt. Lernstandserhebungen sind ein Diagnoseverfahren, durch das Lehrkräfte wertvolle 
Hinweise über Stärken und Schwächen ihrer Klassen in ausgewählten Lernbereichen erhalten. Sie 
sind somit keine Klassenarbeiten und sie werden nicht

benotet. Die Ergebnisse sind keine Grundlage der Empfehlung für die Schulform gemäß

§ 11 Abs. 4. SchulG.

Lernstandserhebungen werden in den Fächern Deutsch und Mathematik durchgeführt.
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Warum werden Lernstandserhebungen durchgeführt?
Entsprechend der Ergebnisse kann der Unterricht beibehalten, angepasst oder in bestimmten 
Bereichen zur gezielten Förderung ausgebaut werden. Darüber hinaus ermöglichen 
Lernstandserhebungen eine schulübergreifende Standortbestimmung. Kollegien können Ergebnisse 
mit denen anderer Schulen vergleichen. Bezogen auf einzelne Schülerinnen und Schüler bieten sie 
eine Orientierung über den jeweils erreichten Lernstand, beispielsweise ob ein Kind in der Lage ist, 
Aufgaben der getesteten Bereiche auf einem bestimmten Niveau hinreichend sicher zu lösen.

Welche Kompetenzen werden untersucht?
Die Lernstandserhebungen orientieren sich an den nationalen Bildungsstandards der 
Kultusministerkonferenz sowie an den in den nordrhein-westfälischen Kernlehrplänen beschriebenen 
Kompetenzen, die von den Schülerinnen und Schülern erreicht werden sollen. Die Aufgaben zielen 
dabei nicht auf die Überprüfung dessen, was die Schülerinnen und Schüler in den unmittelbar 
vorangegangen Unterrichtsstunden gelernt haben.

Stattdessen wird untersucht, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Schülerinnen und Schüler 
langfristig im Unterricht erworben haben und inwieweit sie diese anwenden können.

Wie erfolgt die Auswertung?
Die Aufgabenhefte der einzelnen Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften der Schule 
ausgewertet. Es stehen dazu zentrale Korrekturhinweise zur Verfügung, die für alle Klassen gleich 
sind. Die Klassen- und Schulergebnisse werden in einem speziellen Internetarbeitsbereich 
aufbereitetet und ausgewertet.

Wie erfolgt die Information der Schülerinnen und Schüler?
Kurzfristiges Üben von Aufgaben und die Anschaffung spezieller Materialien sind nicht erforderlich, 
weil mit der Lernstandserhebung herausgefunden werden soll, über welche grundlegenden 
Kompetenzen die Kinder verfügen. Bitte bestärken Sie Ihr Kind, bei den Lernstandserhebungen sein 
Bestes zu geben. In der Schule werden die Schülerinnen und Schüler über den Ablauf und die 
Anforderungen der Lernstandserhebungen informiert und im Unterricht mit den Aufgabenformaten 
vertraut gemacht.

Wie werden die Eltern über die Ergebnisse ihrer Kinder informiert?
Die Ergebnisse Ihres Kindes erfahren nur Sie als Erziehungsberechtigte und die Lehrkräfte. Die 
Vorgaben des Datenschutzes werden selbstverständlich eingehalten. Schülerinnen und Schüler 
sowie ihre Eltern erhalten nach Auswertung der Lernstandserhebung durch die Schule eine 
Rückmeldung sowohl über die individuellen Ergebnisse als auch die Ergebnisse der Klasse und der 
Schule. Diese Informationen sind eine ergänzende Grundlage für Gespräche mit den Lehrkräften 
über den Lernstand Ihres Kindes. Sie helfen Stärken zu erkennen und können zeigen, wo weitere 
Förderung und Unterstützung angebracht sein könnten. Über das Abschneiden der Schule im 
Vergleich zu den landesweiten Vergleichswerten sowie über ggf. eingeleitete Maßnahmen zur 
Unterrichtsentwicklung berichtet die Schulleitung in der Schulkonferenz.

Wer nimmt an den Lernstandserhebungen teil?
Die Teilnahme an den Lernstanderhebungen ist für alle Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen 
verpflichtend. Ausnahmen kann es für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf und für jene, die weniger als zwölf Monate in Deutschland leben und die deutsche 
Sprache noch nicht ausreichend beherrschen. geben. Deren Teilnahme liegt im Ermessen der 
Schule.

5.Stellungnahmen / Resolutionen / Beteiligungen   Seite 39



Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

Wann finden die Lernstandserhebungen statt?
Die Lernstandserhebungen finden statt

im Fach Deutsch: 08. Mai 2012,
im Fach Deutsch: 10. Mai 2012,
im Fach Mathematik: 15. Mai 2012.
In besonderen Ausnahmefällen können Schulen von den zentralen Terminen nach Absprache mit 
dem Schulaufsicht abweichen.

Was geschieht mit den Aufgabenheften?
Die Aufgabenhefte verbleiben nach der Durchführung zunächst bei der Schule. Erziehungs-
berechtigte erhalten auf Wunsch Einblick in die Hefte ihrer Kinder. Nach Ende des Schuljahres 
erhalten die Schülerinnen und Schüler die Hefte zurück.

Wer hat die Aufgaben entwickelt?
Die Lernstandserhebungen in Klasse 3 werden in einem gemeinsamen Projekt der 
Kultusministerkonferenz vorbereitet und länderübergreifend durchgeführt. Die Aufgaben werden von 
Schulpraktikern gemeinsam mit Wissenschaftlern entwickelt und in ausgewählten Schulen erprobt. 
Die wissenschaftliche Leitung liegt beim Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB).

Wo gibt es weitere Informationen?
Ausführliche Informationen zu den Lernstandserhebungen sowie zu den landesweiten Ergebnissen 
der bereits abgeschlossenen Durchgänge finden Sie im Internet unter den Adressen:

➢ Schulministerium:

            http://www.standardsicherung.schulministeri um.nrw.de/vera3/

➢ Zentrum für Empirische Pädagogische Forschung (zepf), Universität Koblenz- Landau, 
Campus Landau:

           http://projekt-vera.de/

➢ Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB):

           http://www.iqb.hu-berlin.de

3. Fragen und Antworten   
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/vera3/informationen-eltern-schueler/

Ziel und Inhalte
Mit Vergleichsarbeiten soll festgestellt werden, über welche Kompe tenzen die Schülerinnen und 
Schüler zum Testzeitpunkt in den getesteten Fächern Mathematik und Deutsch verfügen. Die 
Ergebnisse können von den Schulen mit den Vorgaben der Kernlehrpläne verglichen werden und 
leisten damit einen Beitrag zur Unterrichtsentwicklung und zur Förderung der Schülerinnen und 
Schüler. Eine Einführung in die Ziele von Lernstandserhebungen gibt eine Broschüre des MSW, die 
als PDF unter 
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/vera3/upload/download/mat_11-12/NRW-
Broschuere-Lernstand_VERA-2012.pdf heruntergeladen werden kann.
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Was unterscheidet eine Vergleichsarbeit von einer Klassenarbeit?
 Mit Vergleichsarbeiten wird überprüft, welches Wissen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten 

die Schülerinnen und Schüler in ihrer bisherigen Schulzeit erworben und aktiv zur Verfügung 
haben, um damit fachspezifisch zu arbeiten. Klassenarbeiten beziehen sich dagegen eher auf 
die vorausgegangene Unterrichtssequenz. 

 Vergleichsarbeiten enthalten unterschiedliche Aufgabenformate (z. B. multiple-choice, 
halboffene, offene Aufgaben). Im Gegensatz zu Klassenarbeiten decken die Aufgaben das 
gesamte Schwierigkeitsspektrum ab (dies wird in Voruntersuchungen empirisch bestimmt). 
Aus testmethodischen Gründen sollen die Lösungen eindeutig als „richtig oder falsch" 
einzustufen sein. Der Kompetenzwert einer Schülerin bzw. eines Schülers wird aus der 
Gesamtheit aller eingesetzten Aufgaben bestimmt. 

Soll für eine Vergleichsarbeit geübt werden?
Der Aufbau von Kompetenzen ist ein langfristiger Prozess, der über Jahre hinweg in guten 
Lernarrangements erfolgt, die auch Alltagsbezüge, das Vernetzen von Inhalten, regelmäßiges 
Wiederholen von Grundlagen, gegenseitiges Erklären, Zusammenstellen und Umarbeiten von 
Übersichten, eigene Schreibprodukte usw. beinhalten.

Ein gezieltes Trainieren von Testaufgaben kann diesen Kompetenzaufbau nicht ersetzen. Es 
verfälscht aber das Ergebnis der Lernstandserhebung, da dann vielleicht kurzfristig Wissen oder 
Fertigkeiten eingebracht werden, die als dauerhafte Kompetenz noch gar nicht verfügbar sind. 
Sinnvoll ist es aber, die Schülerinnen und Schüler auf die ungewohnten Aufgabenformate 
vorzubereiten.

5.3 Kommentar zu VERA
Von Michael Töpler

Erfahrungsbericht über den praktischen Umgang mit Vera-Ergebnissen
Die Vera-Ergebnisse sollen einem bestimmten Zweck dienen, den Unterricht zu verbessern. Sie 

geben eine Rückmeldung über den Leistungsstand der Klasse. Die interessante Frage ist nun, 

welche Schlüsse man aus den Ergebnissen zieht, besonders wenn die Klassen eines Jahrgangs an 

einer Schule sehr unterschiedliche Ergebnisse aufweisen. Man kann einerseits überlegen, ob dies an 

den unterschiedlichen Voraussetzungen der jeweiligen Schüler liegt. Andererseits könnte es auch 

Auskunft über die Qualität des Unterrichts geben. Hier entsteht in der Praxis häufig ein Problem: Da 

nicht von vornherein klar ist, woran die erzielten Ergebnisse der Kinder liegen, kann es schnell zu 

Schuldzuweisungen kommen. Die Lehrer können dazu neigen, die Ursache bei den Kindern zu 

suchen, die Eltern vermuten eher einen schlechten Unterricht. Deshalb wird an einigen Schulen 

vermieden, den Klassenvergleich überhaupt öffentlich durchzuführen. Intern haben die Lehrer 

natürlich die Chance, schlechte Ergebnisse als Anlass zu nehmen, die eigene Methodik zu 

hinterfragen. Die Eltern bleiben hier außen vor. So wird meiner Ansicht nach eine Chance 

verschenkt, dass Eltern und Lehrer gemeinsam an der Verbesserung des Unterrichts arbeiten. 
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5.4 AO-GS

AO-GS (Stand: 1. 4. 2012) (BASS-Auszug) © Ritterbach Verlag                  13 – 11 Nr. 1.1 

Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule (Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS)

Vom 23. März 2005
zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Februar 2012

(SGV. NRW. 223)

Aufgrund der §§ 52 und 65 Abs. 4 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15. 
Februar  2005  (GV.  NRW.  S.  102)  wird  mit  Zustimmung  des  Ausschusses  für  Schule  und 
Weiterbildung des Landtags verordnet:1)

§ 1 Aufnahme in die Grundschule
(1)  Kinder,  deren  Schulpflicht  am  1.  August  eines  Jahres  beginnt,  werden  von  ihren  Eltern  bis 
spätestens zum 15. November des Vorjahres bei der gewünschten Grundschule angemeldet.

(2)  Jedes  Kind  hat  einen  Anspruch  auf  Aufnahme  in  die  seiner  Wohnung  nächstgelegene 
Grundschule  der  gewünschten  Schulart  in  seiner  Gemeinde  im  Rahmen  der  vom  Schulträger 
festgelegten  Aufnahmekapazität,  soweit  der  Schulträger  keinen  Schuleinzugsbereich  für  diese 
Schulart gebildet hat (§ 46 Absatz 3 SchulG). Soweit Schuleinzugsbereiche gebildet wurden, werden 
bei  einem  Anmeldeüberhang  zunächst  die  Kinder  berücksichtigt,  die  im  Schuleinzugsbereich  für 
diese Schulart wohnen oder bei denen ein wichtiger Grund nach § 84 Absatz 1 SchulG vorliegt. Im 
Falle eines nach Anwendung von Satz 1 oder 2 verbleibenden Anmeldeüberhanges sind die Kriterien 
des Absatzes 3 für die Aufnahmeentscheidung heranzuziehen.

(3)  Im  Rahmen  freier  Kapazitäten  nimmt  die  Schule  auch  andere  Kinder  auf.  Bei  einem 
Anmeldeüberhang  führt  die  Schule  ein  Aufnahmeverfahren  unter  diesen  Kindern  durch.  Dabei 
werden Kinder mit  Wohnsitz in der Gemeinde vorrangig berücksichtigt.  Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter berücksichtigt Härtefälle und zieht im Übrigen eines oder mehrere der folgenden Kriterien 
für die Aufnahmeentscheidung gemäß § 46 Abs. 2 SchulG heran:

1. Geschwisterkinder,

2. Schulwege,

3. Besuch eines Kindergartens in der Nähe der Schule,

4. ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen,

5. ausgewogenes Verhältnis von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Muttersprache.

(4)  Die  schulärztliche  Untersuchung  zur  Einschulung  erstreckt  sich  auf  den  körperlichen 
Entwicklungsstand und die allgemeine, gesundheitlich bedingte Leistungsfähigkeit einschließlich der 
Sinnesorgane des Kindes.

(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert und berät die Eltern 

1. vor der vorzeitigen Aufnahme eines Kindes in die Grundschule,

2. vor der Verpflichtung eines Kindes zum Besuch eines vorschulischen Sprachförderkurses.

§ 2 Dauer des Besuchs der Grundschule
(1) Der Besuch der Grundschule dauert in der Regel vier Jahre. Diese Regeldauer soll um nicht mehr 
als ein Jahr überschritten werden.

(2) Der Besuch der Schuleingangsphase ist auf drei Jahre begrenzt. Der Besuch im dritten Jahr wird 
nicht auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet.

§ 3 Unterricht, Stundentafel
(1) Für den Unterricht gelten die Stundentafel (Anlage) sowie die Unterrichtsvorgaben (§ 29 SchulG) 
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des  Ministeriums.  Er  ist  fächerübergreifend  auszurichten.  Eine  Unterrichtsstunde  nach  der 
Stundentafel wird mit 45 Minuten berechnet.

(2) Der Förderunterricht soll allen Schülerinnen und Schülern zugute kommen. Er trägt dazu bei, dass 
auch  bei  Lernschwierigkeiten  die  grundlegenden  Ziele  erreicht  werden.  Er  unterstützt  besondere 
Fähigkeiten und Interessen.

(3)  Für  den  Gemeinsamen  Unterricht  gilt  §  37  der  Verordnung  über  die  sonderpädagogische 
Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (AO-SF).

(4)  Schülerinnen  und  Schülern,  deren  Muttersprache  nicht  Deutsch  ist,  wird  muttersprachlicher 
Unterricht  angeboten,  sofern  entsprechender  Unterricht  zugelassen  ist  und  die  personellen 
Voraussetzungen vorliegen.

§ 4 Individuelle Förderung
(1) Schülerinnen und Schüler werden durch die Grundschule individuell gefördert. Dies gilt vor allem 
für  Kinder,  die  besonderer  Unterstützung  bedürfen,  um  erfolgreich  im  Unterricht  mitarbeiten  zu 
können.  Das  schulische  Förderkonzept  kann  Maßnahmen  der  äußeren  wie  der  inneren 
Differenzierung sowie zusätzliche Förderangebote umfassen.

(2)  Sofern  die  Förderung  in  äußerer  Differenzierung  an  die  Stelle  des  nach  der  Stundentafel 
vorgesehenen  Unterrichts  tritt,  erstreckt  sie  sich  auf  höchstens  die  Hälfte  der  wöchentlichen 
Unterrichtszeit und bedarf des vorherigen Einverständnisses der Eltern. Während der übrigen Zeit 
nimmt die Schülerin oder der Schüler am Unterricht ihrer oder seiner Klasse teil.

§ 5 Leistungsbewertung
(1)  Zur  Feststellung  des  individuellen  Lernfortschritts  sind  nach  Maßgabe  der  Lehrpläne  kurze 
schriftliche Übungen zulässig. Schriftliche Arbeiten werden in den Klassen 3 und 4 in den Fächern 
Mathematik, Deutsch und Englisch geschrieben. 

(2) In der Schuleingangsphase werden die Leistungen der Schülerinnen und Schüler  ohne Noten 
bewertet,  in den Klassen 3 und 4 mit  Noten.  Im Übrigen soll  die Lehrerin oder  der  Lehrer  eine 
Schülerin  oder  einen Schüler  vor der Versetzung in die Klasse 3 an die Leistungsbewertung mit 
Noten heranführen; dies gilt nicht, wenn die Schulkonferenz einen Beschluss nach § 6 Absatz 3 Satz 
2 gefasst hat.

(3) Die Schulkonferenz kann beschließen, auf die Leistungsbewertung mit Noten in der Klasse 3 zu 
verzichten.

§ 6 Zeugnisse
(1) In der Schuleingangsphase und in der Klasse 3 erhalten die Schülerinnen und Schüler Zeugnisse 
jeweils zum Ende des Schuljahres, in den Klassen 3 und 4 zum Schulhalbjahr und zum Ende des 
Schuljahres.

(2) Die Zeugnisse beschreiben in der Schuleingangsphase und in der Klasse 3 die Lernentwicklung 
und den Leistungsstand in den Fächern. 

(3)  Das  Versetzungszeugnis  in  die  Klasse  3  enthält  darüber  hinaus  Noten  für  die  Fächer.  Die 
Schulkonferenz kann davon abweichend beschließen, auf Noten zu verzichten. Die Zeugnisse der 
Klasse 3 enthalten ebenfalls Noten für die Fächer. Dies gilt  nicht, wenn die Schulkonferenz einen 
Beschluss nach § 5 Absatz 3 gefasst hat.

(4) Die Zeugnisse der Klasse 4 enthalten Noten für die Fächer.

(5)  Alle  Zeugnisse  enthalten  außerdem  die  nach  §  49  Absatz  2  und  3  SchulG  erforderlichen 
Angaben. 

§ 7 Versetzung
(1)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  gehen  ohne  Versetzung  vom ersten  Schulbesuchsjahr  in  das 
zweite Schulbesuchsjahr über. Der Übergang in die Klassen 3, 4 und 5 beruht auf einer Versetzung.

5.Stellungnahmen / Resolutionen / Beteiligungen   Seite 43



Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

(2)  Die Grundschule  hat  ihren Unterricht  so zu gestalten,  dass  die Versetzung  der  Regelfall  ist.  
Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung gefährdet ist, erhalten zum Ende des Schulhalbjahres 
eine individuelle  Lern-  und Förderempfehlung.  Erkannte  Lern-  und Leistungsdefizite  sollen  durch 
entsprechende Förderung bis zur Versetzungsentscheidung unter Einbeziehung der Eltern behoben 
werden.

(3) Die Versetzungskonferenz beschließt nach Anhörung der Eltern oder auf deren Antrag,

1. eine Schülerin oder einen Schüler vom ersten Schulbesuchsjahr in die Klasse 3 zu versetzen, 
wenn sie oder er dafür geeignet ist,

2. dass eine Schülerin oder ein Schüler ein drittes Jahr in der Schuleingangsphase verbleibt, wenn 
sie oder er noch nicht für die Klasse 3 geeignet ist.

(4) Eine Schülerin oder ein Schüler wird in die Klassen 3, 4 und 5 versetzt, wenn in allen Fächern 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. Sie oder er wird auch dann versetzt, wenn 
auf  Grund  der  Gesamtentwicklung  zu  erwarten  ist,  dass  in  der  nächst  höheren  Klasse  eine 
hinreichende Förderung und eine erfolgreiche Mitarbeit möglich sind. Schülerinnen und Schüler, die 
nicht versetzt worden sind, erhalten zum Ende des Schuljahres ebenfalls eine individuelle Lern- und 
Förderempfehlung.

(5) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Eltern im Verlauf des Schuljahres von der 
Klasse 3 in die Schuleingangsphase, von der Klasse 4 in die Klasse 3 zurücktreten, wenn sie oder er 
in  der  bisherigen  Klasse  nicht  mehr  erfolgreich  mitarbeiten  kann.  Darüber  entscheidet  die 
Versetzungskonferenz.  Zum  nächsten  Versetzungstermin  wird  eine  Versetzung  nicht  erneut 
ausgesprochen.

§ 8 Übergang
(1) Im ersten Schulhalbjahr der Klasse 4 informiert die Grundschule über die Bildungsgänge in den 
weiterführenden Schulen der SekundarstufeI und das örtliche Schulangebot.

(2)  Anschließend  berät  die  Klassenlehrerin  oder  der  Klassenlehrer  mit  den  Eltern  in  einem 
persönlichen Gespräch über die weitere schulische Förderung des Kindes.

(3)  Die  Empfehlung  für  die  Schulform  gemäß  §  11  Abs.  4  Satz  1  SchulG  ist  Teil  des 
Halbjahreszeugnisses  der  Klasse  4.  Darin  werden  die  Schulform  Hauptschule,  Realschule  oder 
Gymnasium benannt, für die das Kind nach Auffassung der Grundschule geeignet ist, daneben auch 
die  Gesamtschule  und  Sekundarschule.  Ist  ein  Kind  nach  Auffassung  der  Grundschule  für  eine 
weitere  Schulform  mit  Einschränkungen  geeignet,  wird  auch  diese  mit  dem  genannten  Zusatz 
benannt. Die Empfehlung ist zu begründen. Über die Empfehlung und deren Begründung entscheidet 
die Klassenkonferenz als Versetzungskonferenz.

(4) Die Eltern melden die Schülerin oder den Schüler unter Vorlage des Halbjahreszeugnisses der 
Klasse  4  an  einer  Schule  der  von  ihnen  gewählten  Schulform  an.  Diese  Schule  unterrichtet 
dieGrundschuleüberdieAnmeldung.

AO-GS (Stand: 1. 4. 2012) (BASS-Auszug) © Ritterbach Verlag 

§ 9 In-Kraft-Treten, Berichtspflicht
(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft.1)

(2) (gegenstandslos)

(3) Das für  das Schulwesen zuständige Ministerium unterrichtet  die Landesregierung bis zum 31. 
Dezember 2015 und danach alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit dieser Verordnung. 

1) Das Datum und die Ermächtigungsgrundlage beziehen sich auf die Verordnung in der 
ursprünglichen Fassung. Die vorliegende Fassung ist am 25. Februar 2012 (GV. NRW. S. 104) in 
Kraft getreten.
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5.5 Kommentar zur Ausbildungsordnung Grundschule - (AO-GS) Stand 
17.02.2012
Von Birgit Völxen

Wie schon in unserer Rundmail an alle Grundschulen in NRW vom 01.03.2012 erwähnt, ist die 
Ausbildungsordnung AO-GS in einigen Punkten geändert worden. Hier möchten wir auf die 
Änderungen bezüglich der Paragraphen 5, Leistungsbewertung, und 6, Zeugnisse, eingehen.

Die Schulkonferenz kann beschließen, auf die Leistungsbewertung mit Noten in Klasse 3 zu 
verzichten. Dieser Beschluss hat Auswirkungen auf die Form der Zeugnisse in Klasse 3. In diesem 
Fall muss auch bei den Zeugnissen auf Noten verzichtet werden.
Die Leistungsbewertung in Klasse 3 kann nach Halbjahren unterschiedlich gehandhabt werden. Die 
Schulkonferenz kann beschließen, im 1. Halbjahr Klasse 3 auf die Leistungsbewertung mit Noten zu 
verzichten, im 2. Halbjahr die Noten aber einzuführen.
Dann muss das Halbjahreszeugnis ohne Noten, das Versetzungszeugnis mit denselben geschrieben 
werden.
In der Schuleingangsphase werden die Schülerinnen und Schüler ohne Noten bewertet.
Dementsprechend beschreiben die Zeugnisse in der Schuleingangsphase die Lernentwicklung und 
den Leistungsstand in den Fächern.
Jedoch enthält das Versetzungszeugnis in die Klasse 3 noch Noten für die Fächer.
Hier kann die Schulkonferenz beschließen, das Versetzungszeugnis in Klasse 3 ohne Noten zu 
versehen.
Es ist zu empfehlen, diesen möglichen Beschlussfassungen ein von der Schule erarbeitetes Konzept 
vorausgehen zu lassen, welches mit den Eltern gemeinsam entwickelt oder zumindest abgestimmt 
wird.
Es hat sich bewährt, für Angelegenheiten dieser Art Arbeitskreise zu bilden. Entweder bilden Eltern 
und Lehrer getrennt je einen Arbeitskreis und tauschen dann die Ergebnisse in den Gremien aus 
oder es kann auch ein gemeinsamer Arbeitskreis gebildet werden, der aus Lehrern und Eltern 
besteht. Grundsätzlich sollten solche Arbeitskreise nicht zwingend nur aus Mitgliedern der 
Schulmitwirkungsgremien bestehen. Oft verfügen auch andere Mitglieder der Schulgemeinschaft 
über Qualifikationen, welche sie in die Arbeitskreise einbringen können.
Des Weiteren gehören die Leistungsbewertung und die Zeugnisse zu den wichtigen Angelegenheiten 
einer Schule.
Laut § 72 Schulgesetz berät die Schulpflegschaft über alle wichtige Angelegenheiten der Schule.
Dementsprechend muss vor der entscheidenden Schulkonferenz die Schulpflegschaft die Möglichkeit 
haben, über die o.g. Punkte zu beraten.
Der Einladung mit Tagesordnung sollte die geänderte AO-GS beigefügt werden und, soweit 
vorhanden, auch der Konzeptentwurf.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter:

Info-Heft 2008/1 der Landeselternschaft Grundschule zum Thema Leistungsbewertung
http://landeselternschaft-nrw.de/wp/wp-content/uploads/2010/10/infoheft_2008_2_druck1.pdf

Leistungsbeurteilung ohne Ziffernzeugnisse
Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung
http://www.ifs-dortmund.de/assets/files/LUZI_Abschlussbericht.pdf

Sind Noten nützlich - und nötig?
Ziffernzensuren und ihre Alternativen im empirischen Vergleich
http://  bildungsklick  .de/datei-archiv/29692/expertise.pdf  

Prof. Dr. Silvia-Iris Beutel, Mehr als Noten: Leistungsbeurteilung als Lernbegleitung und 
Förderung
http://li.  hamburg  .de/contentblob/3159790/data/pdf-vortrag-beutel-thementage.pdf  

Pressemitteilung des MSW
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Presse/Meldungen/Pressemitteilungen/PM_2012/pm_01_

02_2012.html
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5.5 Resolution des Bundeselternrates
Ausschüsse für Grundschulen und Sonderschulen 

20.- 22.01.2012, Potsdam

Wie frühkindliche Förderung zum Erfolg wird
Die frühkindliche Förderung beginnt mit der Geburt. Eltern sind Experten für ihr Kind. Sie

müssen in allen Lebenssituationen Unterstützung und Hilfe erfahren. Das setzt voraus, dass

alle am Erziehungs-, Bildungs- und Förderungsprozess Beteiligten wertschätzend miteinander

umgehen.

Jedes Kind muss da abgeholt werden, wo es steht. Dies gelingt in einem inklusiven

Bildungssystem, wie auch die UN-Konvention es fordert. Um dieser Aufgabe gerecht zu

werden, müssen bereits bestehende Systeme und Strukturen evaluiert und den veränderten

Bedingungen und Anforderungen angepasst werden.

Erziehung, Bildung und individuelle Förderung aller Kinder sind existentiell wichtig für unsere

Gemeinschaft und müssen deshalb in allen Bundesländern für die Erziehungsberechtigten

kostenfrei sein. Die fachliche Zuständigkeit und die Zuständigkeit für die Mittel müssen in

einem Ministerium zusammengeführt werden.

Die Bundesländer benötigen einheitliche, verbindliche Bildungspläne, um wohnortunabhängig

höchstmögliche Bildungsqualität zu erreichen.

Der Bundeselternrat fordert
- notwendiges zusätzliches Fachpersonal

- Doppelbesetzung in allen Lerngruppen

- Zeit für Dokumentation, Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit und für

Elterngespräche während der Arbeitszeit

- mindestens halbjährliche verbindliche Entwicklungsgespräche, die dokumentiert werden,

mit allen Beteiligten

- in den Qualitätssicherungssystemen besondere Berücksichtigung der Beziehung zwischen

Kindern und Entwicklungsbegleitern

- Sozialarbeiter für alle Bildungseinrichtungen

- eine Schiedsstelle für Eltern in allen Bildungsangelegenheiten

- kontinuierliche, kostenlose Elternfortbildung

- qualifiziertes und geschultes pädagogisches Fachpersonal mit verpflichtender Fort- und

Weiterbildung

- im Jahr vor der Einschulung ein verbindliches Kindergartenjahr für alle Kinder

– Werteerziehung im Sinne des Grundgesetzes

Investitionen in frühkindliche Erziehung, Bildung und Förderung stärken unsere Kinder für

die Zukunft und haben eine hohe Rendite für den Einzelnen sowie für die Gesellschaft.
Potsdam, 22. Januar 2012
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5.6 JeKi- Jedem Kind ein Instrument
Quelle: JeKi-Stiftung, Autor: Martin Depenbrock

• Kurzinfo zu JeKi 
Jedem Grundschulkind des Ruhrgebiets soll die 
Möglichkeit offen stehen, ein Musikinstrument zu 
erlernen, das es sich selbst ausgesucht hat. Im 
Mittelpunkt steht das gemeinsame Musizieren der 
Kinder – von der ersten bis zur vierten Klasse.

Erstes Schuljahr
 Alle Erstklässler bekommen in den 

teilnehmenden Grundschulen die 
Gelegenheit, sich mit der Welt der Musik 
vertraut zu machen. 

 Im ersten Schuljahr setzen sie sich mit 
Melodie, Rhythmus und Takt auseinander 
und erleben, wie die Töne entstehen. 

 Sie erfahren, aus welchen Teilen eine 
Gitarre besteht oder wie viel Luft man 
braucht, um einer Trompete Töne zu 
entlocken. Auch Singen und Tanzen, Malen 
und Basteln kommen nicht zu kurz. 

 Unterrichtet wird im Tandem, das heißt: 
Jeweils eine Grundschul- und eine 
Musikschullehrkraft bilden ein Team. Das 
ermöglicht eine intensive pädagogische 
Zuwendung. 

 Noch vor Ende des ersten Schuljahres steht 
die große Entscheidung an: Die Kinder 
wählen ihre drei Lieblingsinstrumente. 

Zweites Schuljahr
 Eines dieser favorisierten Instrumente in der 

Hand, erhalten die Schülerinnen und 
Schüler im zweiten Schuljahr 
Instrumentalunterricht in kleinen Gruppen 
von durchschnittlich fünf Kindern. 

 Ab dieser Stufe werden die Kleingruppen 
von den Musikschullehrerinnen und -lehrer 
allein unterrichtet. 

 Die Instrumente stehen den kleinen 
Musikanten für den Unterricht und das 
Musizieren zu Hause kostenlos zur 
Verfügung. 

Drittes und viertes Schuljahr
 In den letzten beiden Schuljahren kommt 

neben intensivem Unterricht das 
gemeinsame Musizieren im „Ensemble 
Kunterbunt“ hinzu. Es geht dabei um die 
musikalische Ausbildung wie um die 
Erfahrung, außerhalb des klassischen 
Schulunterrichts gemeinsame Ziele zu 
verfolgen. 

 Zum Ende eines jeden Schuljahres zeigen 
die jungen Musiker bei einem Konzert, was 
sie gelernt haben. 

Das Programm „Jedem Kind ein Instrument“ 
wurde im Jahr 2007 von der Kulturstiftung des 
Bundes, dem Land Nordrhein-Westfalen und der 
Zukunftsstiftung Bildung in der GLS Treuhand e.V. 
unter Beteiligung der Kommunen des Ruhrgebiets, 
privater Förderer und der teilnehmenden Familien 
als Kooperationsprojekt der Kulturhauptstadt 
RUHR.2010 initiiert.

Seit dem Schuljahr 2011/12 wird „Jedem Kind ein 
Instrument“ allein durch die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen mit ca. 10 Mio Euro jährlich 
gefördert.

• Stand des Projekts
Die Zahlen (Stand Schuljahr 2011/2012 ) 
sprechen für sich:

42 Kommunen des Ruhrgebiets
56 Musikschulen des Ruhrgebiets
659 kooperierende Grundschulen
27 kooperierende Förderschulen 
32.754 Erstklässler (alle Erstklässler der teiln. 
Schulen)
15.721 Zweitklässler 
7.990 Drittklässler
3.529 Viertklässler
725 Förderschüler

Damit hat das JeKi-Projekt ca. 70 % aller 
Ruhrgebiets-Grundschulen erreicht.

Das Projekt hat aber auch über die Grenzen 
NRWs hinaus viel Anerkennung gefunden. 
Weitere Bundesländer sind dem Beispiel gefolgt.

Anfang des Jahr 2012 kamen in Leipzig die Leiter 
der bundesweiten JeKi-Programme aus 
Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Sachsen und 
Hessen zu einem Treffen zusammen und haben 
sich nun zum „Verbund Jedem Kind ein Instrument 
Deutschland“ zusammengeschlossen. Zur 
Sprecherin des Verbundes wurde Birgit Walter – 
Programmleiterin JeKi NRW - gewählt. 
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• Beteiligung der Landeselternschaft
Da das Programm JeKi sehr viele Grundschulen und 
Grundschulkinder betrifft, hat sich die 
Landeselternschaft Grundschulen bereits zu Beginn 
des Projektes damit beschäftigt und arbeitet auch seit 
über 3 Jahren im JeKi-Beirat mit. Wir sind davon 
überzeugt, dass die musikalische Bildung unserer 
Kinder einen hohen Stellenwert hat und begrüßen 
daher dieses Programm sehr. Zumal der „normale“ 
Musikunterricht in den meisten Grundschulen leider 
viel zu oft zu kurz kommt.

Die Landeselternschaft legt dabei insbesondere Wert 
auf die engere Einbindung der Eltern in den JeKi-
Schulen. Das Projekt ist in einem enormen Tempo 
gewachsen, deshalb ist es verständlich, dass noch 
viele Verbesserungen und Feinjustierungen 
erforderlich sind.

Vor diesem Hintergrund haben sich die JeKi-Gremien 
am 13. Januar im  Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport NRW getroffen und in 
einem ganztägigen Workshop wichtige 
Fragestellungen und Zielrichtungen für die Zukunft 
des Programms erörtert.

Die Landeselternschaft hat sich dabei sehr für eine 
stärkere Einbindung der JeKi-Kinder (insbesondere 
des Ensembles Kunterbunt) in andere Bereiche und 
Aktivitäten der Grundschule wie z.B. Schule im 
Stadtteil, OGS, Schulfeste, ... eingesetzt.

Ganz besonders haben wir auf die Notwendigkeit 
einer intensiveren Elternarbeit  hingewiesen. Gerade 
Eltern, die bisher keinen Bezug zum Instrumentalspiel 
hatten, benötigen viel mehr Unterstützung. Themen 
wie z.B.  Instrumentenpflege, Transport zur Schule, 
regelmäßiges Üben, zeitlicher Umfang des Übens, 
positive Auswirkungen des Instrumentenspiel auch 
auf andere Fächer wie Sprache und Mathematik, 
Wichtigkeit des gemeinsames Spiel in der Gruppe, 
elterliches Lob auch bei kleinen Fortschritten, wie 
motiviere ich mein Kind?, was kommt nach Jeki?,  ... 
müssen Eltern nahe gebracht werden. Voraussetzung 
dafür sind sicherlich bessere Möglichkeiten der 
Kommunikation zwischen Jeki-Lehrkräften und den 
Eltern. 

Hier ist noch viel zu tun, sowohl die Grundschulen als 
auch die Musikschulen befinden sich in einem 
Lernprozess, der noch erhebliche 
Verbesserungsmöglichkeiten in sich birgt.

Die Landeselternschaft möchte die beteiligten 
Institutionen mit Anregungen und Ideen für eine 
noch bessere Elternarbeit im Sinne der JeKi-
Kinder und des JeKi-Gedankens unterstützen und 
wird sich deshalb auch weiterhin aktiv im Rahmen 
des JeKi-Beirats einbringen.

5.7 Sprachstandsfeststellung vor 
Schulbeginn

Von Doris Feldmann

Hintergrund

Delfin 4: Sprachstandsfeststellung zwei 
Jahre vor der Einschulung 

Mit dem zweistufigen 
Sprachstandsfeststellungsverfahren Delfin 4 
(Diagnostik, Elternarbeit und Förderung der 
Sprachkompetenz Vierjähriger in NRW) 
werden seit 2007 in NRW Kinder zwei Jahre 
vor ihrer Einschulung getestet. Im Rahmen 
einer „vorwirkenden Schulpflicht“ wurde in 
NRW die Verantwortung für den Sprachtest an 
Lehrkräfte der Grundschulen übertragen – 
unterstützt werden diese bei der 
Testdurchführung von Erzieherinnen und 
Erziehern der Kindertageseinrichtungen. Der 
Aufbau des zweistufigen Screeningverfahrens 
sieht einen Gruppentest (Besuch im Zoo) für 
alle vierjährigen Kinder vor. Kinder, die keine 
Kindertageseinrichtung besuchen und Kinder, 
bei denen nach dem Gruppentest keine klare 
Aussage zum Sprachförderbedarf gemacht 
werden kann, werden mit einem Einzeltest 
(Besuch im Pfiffikushaus) getestet. Ziel ist es, 
die Notwendigkeit einer zusätzlichen 
pädagogischen Sprachförderung zu erkennen 
und die vorschulische Sprachförderung 
entsprechend zu intensivieren. 

Delfin 4 ist nicht dafür geeignet, die 
Notwendigkeit einer 
sprachtherapeutischen oder 
logopädischen Behandlung zu erfassen. 

Ein Kind, dass nach Delfin 4 keinen 
Sprachförderbedarf hat, kann demnach 
dennoch medizinischen Förderbedarf haben - 
und umgekehrt!

Testzeitraum 2012:
Stufe 1: 26.03 – 04.05.2012
Stufe 2: 30.05 – 29.06.2012
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Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich  
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Delfin 5: Überprüfung des Sprachstandes bei der 
Schulanmeldung

Im Rahmen der Anmeldung zur Grundschule, die 
bis zum 15. November des Jahres vor der 
Einschulung stattfindet, wird der Sprachstand 
erneut in de Blick genommen. Die Schule stellt 
fest, ob die Kinder die deutsche Sprache 
hinreichend beherrschen, um im Unterricht 
mitarbeiten zu können. Gibt es Anzeichen für 
einen Sprachförderbedarf, werden die Kinder 
erneut auf ihren Sprachstand hin überprüft. Die 
bislang bei der Schulanmeldung verwendeten 
Verfahren zur Überprüfung des Sprachstandes 
wurden 2010 durch ein einheitliches Verfahren 
„Delfin 5“ (Besuch im Weltall) ersetzt. Kinder, die 
bereits mit Delfin 4 getestet wurden, müssen bei 
der Schulanmeldung nicht noch einmal gezielt 
überprüft werden. 

Meinung
In diesem Jahr startet in NRW der sechste 
Durchlauf des 
Sprachstandsfeststellungsverfahrens Delfin 4. 
Hintergrund ist ein Beschluss der deutschen 
Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2001. 
„Verbesserung der Sprachkompetenz bereits im 
vorschulischen Bereich“ lautete damals eine der 
ersten Forderungen der KMK nach dem PISA-
Schock. Daraufhin entwickelte jedes Bundesland 
sein eigenes Konzept bzw. Instrument zur 
Spracherfassung und zur Sprachförderung von 
Vorschulkindern. 
Die Landeselternschaft Grundschulen begrüßt es 
ausdrücklich, dass die Sprachkompetenz bereits 
vor Schulbeginn in den Blick genommen wird. 
Allerdings ist nach sechs Jahren klar, dass der 
eingeschlagene Weg nicht zum Ziel führt. Einem 
sehr aufwendigen Testverfahren steht nach 
Ansicht zahlreicher Experten eine völlig 
unzureichende Förderwirkung gegenüber. Bereits 
im Juni 2010 hat auch die KMK daher alle 
Bundesländer aufgefordert, die Wirksamkeit der 
Spracherfassung und Sprachförderung zu 
überprüfen: "Der Ertrag der Investitionen in die 
Sprachförderung bleibt hinter den Erwartungen 
zurück", sagte der Präsident der 
Kultusministerkonferenz (KMK), Bernd 
Athusmann (CDU/Niedersachsen).

Die Durchführung des zweistufigen Sprachtests 
wird auch in diesem Jahr wieder zu 
Unterrichtsausfall und massiven Einschnitten bei 
der individuellen Förderung in den Grundschulen 
führen. Trotz der hohe zeitlichen Belastung steht 
den Schulen kein zusätzliches Personal für die 
Sprachstandserhebung zur Verfügung. Während 

Lehrerinnen und Lehrer und 
Sozialpädagogische Fachkräfte in den 
Kindertageseinrichtungen den Förderbedarf bei 
Vierjährigen überprüfen, fällt daher zwangsläufig 
zeitgleich die vielbeschworene individuelle 
Förderung in vielen Schulen aus. Es bleibt 
zudem mehr als fragwürdig, ob der erste 
Kontakt eines vierjährigen Kindes zur Schule 
ausgerechnet ein Test sein muss.

Die Landeselternschaft Grundschulen fordert, 
den Fokus auf das eigentliche Ziel zu lenken, 
und die Rahmenbedingungen für die 
Sprachbildung und Sprachförderung im 
Elementarbereich und in der Grundschule zu 
verbessern. Darüber hinaus muss 
Sprachförderung als gemeinsame Aufgabe von 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 
wahrgenommen und bestmöglichst unterstützt 
werden.

5.8 Informationen zur 
Sekundarschule

Das Schulsystem in NRW hat ab dem Schuljahr 
2012/2013 eine weitere Schulform, die 
Sekundarschule. Informationen dazu bietet 
Ihnen der folgende Artikel, welche Sie auch 
unter 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Sekunda
rschule/index.html finden.

Sekundarschule
Beschlossen wurde das 6. 
Schulrechtsänderungsgesetz am 20. Oktober 
2011. Kernelement des neuen Schulgesetzes ist 
die Sekundarschule als neue Schulform der 
Sekundarstufe I. Sie wird neben den anderen 
bereits bestehenden Schulformen der 
Sekundarstufe I und II (Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium, Gesamtschule) im 
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Der Mensch ist ein kluges Tier, das sich  
doch zugleich selbst völlig überschätzt.  
Denn sein Verstand ist nicht auf die große  
Wahrheit , sonder nur auf die kleinen Dinge  
im Leben ausgerichtet. 

- Richard David Precht
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Schulgesetz verankert. Die Sekundarschule trägt 
dazu bei, langfristig ein attraktives, gerechtes, 
leistungsfähiges, umfassendes und wohnortnahes 
Schulangebot zu gewährleisten.
Die neue Sekundarschule umfasst die Jahrgänge 
fünf bis zehn, und sie ist mindestens dreizügig. Für 
die Errichtung sind mindestens 25 Schülerinnen 
und Schüler pro Klasse erforderlich. Die 
Sekundarschule bereitet Schülerinnen und Schüler 
sowohl auf die berufliche Ausbildung als auch auf 
die Hochschulreife vor.
Der Unterricht bietet von Anfang an auch 
gymnasiale Standards. Die zweite Fremdsprache 
im sechsten Jahrgang wird fakultativ angeboten; 
ein weiteres Angebot für die zweite Fremdsprache 
wird, wie am Gymnasium und der Gesamtschule, 
ab Jahrgangsstufe acht eröffnet.
In der Sekundarschule lernen die Kinder und 
Jugendlichen mindestens in den Klassen fünf und 
sechs gemeinsam. Ab dem 7. Jahrgang kann der 
Unterricht auf der Grundlage eines Beschlusses 
des Schulträgers integriert, teilintegriert oder in 
mindestens zwei getrennten Bildungsgängen 
(kooperativ) erfolgen.
Die Sekundarschule verfügt über keine eigene 
Oberstufe, sie geht aber mindestens eine 
verbindliche Kooperation mit der Oberstufe eines 
Gymnasiums, einer Gesamtschule oder eines 
Berufskollegs ein. Damit ist sichergestellt, dass 
Eltern bei der Anmeldung genau wissen, wo ihr 
Kind das Abitur machen kann.

Zwei Schulformen des längeren gemeinsamen 
Lernens
Mit der neuen Sekundarschule und der 
Gesamtschule gibt es in Nordrhein-Westfalen jetzt 
neben den Schulformen des gegliederten 
Schulsystems (Hauptschule, Realschule, 
Gymnasium) zwei Schulformen des längeren 
gemeinsamen Lernens. Das entspricht dem 
Wunsch vieler Eltern, die die Bildungswege ihrer 
Kinder länger offen halten wollen.
Das neue Schulgesetz erleichtert die Errichtung 
von Gesamtschulen. Die erforderliche 
Mindestschülerzahl wurde von bislang 112 auf 100 
Schülerinnen und Schüler gesenkt. Damit wird es 
für Kommunen zukünftig leichter, bei 
entsprechendem Bedarf eine Gesamtschule zu 
gründen.

Verfassungsänderung
In Verbindung mit der Änderung des Schulgesetzes 
haben die Fraktionen von CDU, SPD und Bündnis 
90/Die Grünen auch eine Änderung der 
Landesverfassung beschlossen. Mit der 
erforderlichen Zweidrittelmehrheit wurde die 
Hauptschulgarantie der Verfassung aufgegeben. 

Der neu gefasste Artikel 10 der 
Landesverfassung lautet nun: "Das Land 
gewährleistet ein ausreichendes und 
vielfältiges öffentliches Schulwesen, das ein 
gegliedertes Schulsystem, integrierte 
Schulformen sowie weitere andere 
Schulformen ermöglicht."

Bildungskonferenz
Wichtige Vorarbeiten für das neue 
Schulgesetz und die Verfassungsänderung 
sind in der Bildungskonferenz geleistet 
worden. Auf der Basis eines breiten 
gesellschaftlichen Konsens haben sich in 
einem weiteren Schritt CDU, SPD und Bündnis 
90/Die Grünen am 19. Juli 2011 in einem 
Schulpolitischen Konsens für Nordrhein-
Westfalen auf gemeinsame Leitlinien für die 
Gestaltung des Schulsystems geeinigt. Er 
begründet einen zwölf Jahre währenden 
Schulfrieden.
 
Die wichtigsten Neuerungen des 6. 
Schulrechtsänderungsgesetzes

• Die "Sekundarschule" wird als weitere 
Regelschulform eingeführt. 
(Schulgesetz § 17 a) 

• Bei der regionalen 
Schulentwicklungsplanung sollen die 
Schulträger zusammenarbeiten und 
einvernehmliche Lösungen finden. Bei 
Konflikten steht die Bezirksregierung 
als Moderatorin bereit; die Schulträger 
können auch eine andere Stelle mit der 
Moderation beauftragen. (Schulgesetz 
§ 80 Abs. 2) 

• Die Möglichkeiten zur Bildung von 
Grundschulverbünden werden 
erweitert. (Schulgesetz § 83 Abs. 2, 3 
und 5) 

• Die 12 Gemeinschaftsschulen können 
bis Ablauf des Schuljahres 2019/20 
und danach auslaufend nach den 
Versuchsbedingungen arbeiten. Ab 
dem 1. August 2020 werden sie als 
Sekundarschulen geführt, wenn sie nur 
eine Sekundarstufe I umfassen, wenn 
sie über eine eigene gymnasiale 
Oberstufe verfügen als 
Gesamtschulen. Auf Antrag des 
Schulträgers ist die Überführung auch 
vorher möglich. (Übergangsvorschriften 
Artikel 2 Abs. 1). 

• Mindestens 25 Schülerinnen und 
Schüler pro Klasse und drei 
Parallelklassen pro Jahrgang sind 
Voraussetzung für die Errichtung einer 
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Sekundarschule (Schulgesetz § 82 Abs. 
1). 

• Die Errichtungsgröße für eine 
Gesamtschule, die immer eine eigene 
gymnasiale Oberstufe hat, beträgt künftig 
ebenfalls 25 Kinder pro Klasse. 
Erforderlich sind mindestens vier 
Parallelklassen. 

• Bis zu 15 Schulen können mit Beginn des 
Schuljahres 2013/2014 bzw. 2014/2015 
an einem Schulversuch zum 
Zusammenschluss von Grundschulen und 
Schulen der Sekundarstufe teilnehmen 
(Übergangsvorschriften Artikel 2 Abs. 2). 

• Bestehende Verbundsschulen können bis 
zum Ablauf des Schuljahres 2019/2020 
und danach auslaufend fortgeführt 
werden. Ab dem 1. August 2020 werden 
sie als Sekundarschulen geführt. Auf 
Antrag des Schulträgers ist die Änderung 
auch vorher möglich (Übergangsvorschrift 
Artikel 2 Abs. 4).

Für die Antragstellung zur Errichtung einer 
Sekundarschule sind die Bezirksregierungen 
zuständig. 
Bezirk Arnsberg  -  Frau Ines Verhaaren, Tel.: 
02931-823313, Mail: ines.verhaaren@bezreg-
arnsberg.nrw.de
Bezirk Detmold  -  Herr Volker Friese, Tel. 05231-
724800, Mail: volker.friese@brdt.nrw.de
Bezirk Düsseldorf  -   Frau Brunhilde Schoel, Tel.: 
0211-4755665, Mail: 
brunhilde.schoel.@brd.nrw.de
Bezirk Köln   -  Frau Marianne Moors, Tel.: 0221-
1472548, Mail: marianne.moors@brk.nrw.de
Bezirk Münster  -   Herr Martin Risse, Tel: 0251-
4114109, Mail: martin.risse@brms.nrw.de
Auskünfte zu allgemeinen Fragen der 
Sekundarschule erhalten Sie bei der 
Projektgruppe "Regionale Schulentwicklung - 
Sekundarschule" im Ministerium für Schule und 
Weiterbildung NRW.

Rainer Michaelis, Leiter der Projektgruppe 
"Regionale Schulentwicklung - Sekundarschule 
im MSW, Telefon: 0211-5867-3630, Mail: 
rainer.michaelis@msw.nrw.de.

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Sekundar
schule/Schulsystem_NRW_Nov-2011.pdf
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Ich verlasse Sisyphos am Fuße des Berges!  
Seine Last findet man immer wieder. Nur  
lehrt Sisyphos uns die größere Treue, die  
die Götter leugnet und die Steine wälzt.  
Auch er findet, daß alles gut ist. Dieses  
Universum, das nun keinen Herrn mehr  
kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch  
wertlos vor. Jedes Gran dieses Steins, jeder  
Splitter dieses durchnächtigten Berges  
bedeutent allein für ihn eine ganze Welt.  
Der Kampf gegen Gipfel vermag ein  
Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns  
Sisyphos als einen glücklichen Menschen  
vorstellen. - Albert Camus

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Sekundarschule/Schulsystem_NRW_Nov-2011.pdf
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Sekundarschule/Schulsystem_NRW_Nov-2011.pdf


Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

5.9 Podiumsdiskussion zu Bildungsföderalismus und Kooperationsverbot 
am 22.3.2012 in Berlin
Von Martin Depenbrock

Die Landeselternschaft hat bereits im Jahre 2006 die damalige Verabschiedung der 
Föderalismusreform kritisiert. Unter anderem war damals das sogen. „Kooperationsverbot“ über eine 
Grundgesetzänderung wirksam geworden. Aus unserer Sicht war sofort klar, dass dieser politische 
Ansatz in die falsche Richtung ging. Die Reform verfolgte den Weg von einem eher kooperativen zu 
einem konkurrenzorientierten Föderalismus in Deutschland. Das dies insbesondere bei der 
Bildungspolitik zu einem ineffektiven und zudem teuren Konkurrenzkampf der Bundesländer führen 
würde, war abzusehen. Leidtragende waren und sind letztlich die Schülerinnen und Schüler sowie 
ihre Eltern.

Deshalb begrüßt es die Landeselternschaft außerordentlich, dass nun nach 6 Jahren quer durch alle 
Fraktionen der Ruf nach einer Reform der Reform laut wird. Um diesen Prozess voranzutreiben hatte 
die stellvertretende Ministerpräsidentin Frau Löhrmann zu einer Podiumsdiskussion in der NRW-
Landesvertretung nach Berlin eingeladen.

Näheres zu den vertretenen Positionen können Sie dem folgenden Pressetext entnehmen.

Von allen Seiten wurde –trotz unterschiedlicher Auffassung über die Form- die Notwendigkeit einer 
schnellen Umsetzung noch in der laufenden Legislaturperiode gesehen.

Pressetext der NRW-Landesregierung:
Am Donnerstag, den 22. März 2012 diskutierte Sylvia Löhrmann, stellvertretende Ministerpräsidentin 
und Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, mit namhaften Experten im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe "NRW im Gespräch" über die Aufhebung des Kooperationsverbots im 
Bildungsföderalismus.

 

Die aktuelle Debatte darüber, ob Kooperation des Bundes mit den Ländern in der Bildungspolitik 
möglich und wünschenswert ist, war Anlass für eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion, die am 
22. März 2012 in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalens beim Bund stattfand.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes 
NRW, Sylvia Löhrmann diskutierte unter dem Titel "Bildungsföderalismus und Kooperationsverbot – 
(K)eine gelungene Symbiose?" mit Udo Michallik, Generalsekretär der Kultusministerkonferenz, 
Klaus Hebborn, Beigeordneter für Bildung beim Deutschen Städtetag, Dr. Ernst-Dieter Rossmann, 
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Bildungspolitischer Sprecher SPD-Bundestagsfraktion, sowie Prof. Dr. Joachim Wieland, Rektor der 
Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer über die Perspektiven einer 
Aufhebung des Kooperationsverbotes. Die Moderation der lebhaften Debatte hatte Dr. Anja Kühne, 
Redakteurin des "Tagesspiegel" übernommen.

Zum Einstieg umriss Ministerin Löhrmann mit einem kurzen Beitrag die Aktualität und Komplexität, 
aber auch die Dringlichkeit des Themas..

Dabei stellte sie fest, dass die Frage der Bildungsfinanzierung neu geregelt werden müsse. Der 
Grund dafür sind, so Löhrmann, die demografischen Veränderungen in der Gesellschaft, der 
notwendige Ausbau des Ganztagsunterrichts, die Umsetzung des Rechts auf inklusiven Unterricht, 
die steigenden Anfordernisse an die Schulen zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 
und viele weitere Herausforderungen. Viele der aufgezählten Probleme seien 
gesamtgesellschaftliche soziale Probleme, die nicht bei der Bildungspolitik abgeladen werden 
dürften, sondern gesamtgesellschaftlich gelöst und finanziert werden müssten. Dem Thema müssten 
sich alle politischen Ebenen stellen, so Löhrmann weiter, denn nur eine gemeinsame Lösung 
entscheide positiv über die Zukunft des Standorts Deutschland. Es gelte Gelingensbedingungen für 
verlässliche finanzielle Unterstützung lebenslanger Bildung auf allen Ebenen zu schaffen. Die 
Struktur der Finanzierung müsse der neuen, gewachsenen Rolle von Schule in der Gesellschaft 
Rechnung tragen.

Hierzu müssten Regelungen geschaffen werden, damit der Bund die Bildungsinfrastruktur fördern 
könne, um z.B. die Herausforderungen bei der Schaffung eines inklusiven Bildungswesens und z. B. 
der breiten Einführung des Ganztagsunterrichts angesichts finanziell klammer Kommunen 
flächendeckend meistern zu können. Dazu brauche es einen breit angelegten Diskurs über Ziele und 
Instrumente. Aktuell, so hob Löhrmann die Anträge von Bündnis 90/ Die Grünen und SPD im 
Bundestag sowie der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg im Bundesrat hervor, gebe es 
mehrere Ansätze, an die anzuknüpfen sich lohne.

In der anschließenden Diskussion sah SPD-Bildungsexperte Dr. Ernst-Dieter Rossmann erhebliche 
inhaltliche Differenzen zwischen den politischen Parteien, aber auch zwischen den Interessenlagen 
von Bund und Ländern. Klar sei aber, es gehe nicht um eine Bundesschulgesetzgebung, sondern um 
unterstützende finanzielle Maßnahmen des Bundes. Der Druck werde seines Erachtens weiter 
zunehmen, in diesem Bereich endlich zu weitreichenden Änderungen zu kommen. Hier würden von 
der Politik zurecht große Sprünge erwartet - die von Bundesministerin Schavan vorgeschlagenen 
Neuerungen in der Hochschulfinanzierung seien viel zu kurz gesprungen. Er gab seiner Hoffnung 
Ausdruck, dass der Bund stärker als in den vergangenen Jahren an einem Konsens mit allen 
Beteiligten interessiert sei, da zudem mittlerweile bundesweit ein wachsender inhaltlicher Konsens 
bei Fragen wie Schulstruktur, Inklusion und Integration festzustellen sei. Das treibe die Beteiligten 
aufeinander zu und ermutige, auf ein gemeinsames Wirken von Bund und Ländern zu hoffen.

Die Komplexität von Schule sei gewachsen und die Finanzverfassung der Länder habe damit nicht 
Schritt gehalten, bestätigte KMK Generalsekretär Udo Michallik. Mit Blick auf die Schuldenbremse 
und das Ende des Solidarpakts 2019 sei zu erwarten, dass der Finanzdruck eher zunehmen werde. 
Er gab sich überzeugt, dass die Kultusministerkonferenz die Kraft besitze, adäquat auf die 
inhaltlichen Herausforderungen in der bundesweiten Bildungspolitik zu reagieren. Dies habe die KMK 
an vielen Stellen bewiesen.

Klaus Hebborn vom Deutschen Städtetag gestand, dass ihm die oft sehr verkürzte Debatte mit der 
zugespitzten Gleichsetzung der legalen Kooperation zwischen Bund und Ländern mit einer 
Bedrohung des Föderalismus "salopp gesprochen auf den Keks" gehe. Die Frage sei doch, welche 
Ziele man erreichen wolle, und wie das pragmatisch erledigt und finanziert werden könne. Er betonte, 
dass das Präsidium des Städtetags einstimmig für die Aufhebung des Kooperationsverbots gestimmt 
habe, weil die Herausforderungen in der Sozial- und Bildungspolitik nur mit mehr Kooperationen 
zwischen Bund und Ländern (und damit der Kommunen) bewältigt werden könnten.

Kompetenzen sollten seines Erachtens stärker dezentralisiert, und die Entscheidung über die 
Verwendung der finanziellen Mittel dort entschieden werden, wo der konkrete Bedarf absehbar sei, 
nämlich vor Ort. Als gelungenes Beispiel einer solchen Kooperation verwies er auf das 
Ganztagsschulprogramms des Bundes aus dem Jahr 2003; das sei eher ermutigend gewesen. 
Daher sei es eine pragmatische Lösung, den Rechtszustand von vor 2006 wiederherzustellen, um 
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ähnliche Programme wieder auflegen zu können.

Professor Dr. Joachim Wieland plädierte dafür, mit einer Änderung der Verfassung den politisch 
Verantwortlichen mehr Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Bildung sei, so Wieland, zunehmend eine 
gesellschaftspolitische Frage, die von den verschiedenen Ebenen gemeinsam bewältigt werden 
müsse. Dagegen habe man mit der Verfassungsänderung bei der zweiten Föderalismusreform 2006 
die Abgrenzung von Bund und Ländern "unnötig verschärft" und somit Kooperationen unnötig 
erschwert. Die Länder müssten mehr und mehr soziale Aufgaben finanzieren, seien dafür aber 
finanziell nicht ausreichend ausgestattet. Er bezweifele daher, dass die Bundesländer bis zur 
geplanten Reform des Länderfinanzausgleichs im Jahr 2019 auf eine Neuordnung warten könnten.

Skeptisch bewertete Wieland die Lösung, dass der Bund den Ländern einen zusätzlichen Anteil am 
Mehrwertsteueraufkommen überlassen könne. Das sei "für den Bund nur wenig attraktiv". Der Bund 
würde dann nur zahlen, ohne Einfluss auf die Ausgaben nehmen zu können. Es sei keine Frage, 
dass die Bundesländer die Bildungspolitik als zentrale Aufgabe behalten sollen. Wenn die aber wie 
im Art. 91 b GG im Rahmen von Gemeinschaftsaufgaben mitfinanziert würden – wie es im 
Wissenschafts- und Forschungsbereich schon sehr gut funktioniere – dann würden sie auch einen 
Teil ihrer Kompetenzen verlieren. Das sei im Bereich der originären Schulpolitik natürlich sehr 
schwierig, so Wieland. Daher sei vor allem über eine Finanzierung mit entsprechenden 
Finanzzuweisungen über einen neuen Artikel 104c GG nachzudenken. Allerdings sehe er auch 
erhebliche Ängste auf Seiten der Bundesländer, die einen Verlust ihrer zentralen Kompetenzen 
befürchten würden und sich deshalb einer schnellen Lösung verschließen könnten. Hier gelte es, 
Misstrauen und Vorurteile abzubauen und durch vertrauensbildende Maßnahmen den Boden für 
baldige Reformschritte zu ermöglichen.

Ministerin Sylvia Löhrmann erinnerte daran, dass das Fundament von Bildung durch eine gute 
frühkindlichen Betreuung – und natürlich in den Schulen gelegt werde. Das werde zu oft vergessen, 
wenn ausschließlich Exzellenz-Universitäten als Maßstab für den Erfolg des Bildungssystems 
genommen würden. Im Gegenteil: Mehr Spitzenergebnisse auf breiter Front sei das Ziel. Und die 
könne nur mit einer frühen Förderung gelingen.

Sie wies darauf hin, dass Vergleiche von Bildungsabschlüssen zwischen den Bundesländern ihres 
Erachtens sehr hinken. Denn diese guten oder weniger guten Ergebnisse könnten im Wesentlichen 
auf die sozialen Gegebenheiten vor Ort zurückgeführt werden. Die erheblichen sozialen 
Unterschiede, auf die Bildungspolitik zu reagieren habe, und damit auch der soziale und 
bildungspolitische Graben, verlaufe zum Teil zwischen einzelnen Stadtteilen.

Es gehe auch nicht nur um Verschiebebahnhöfe für die gleichen Finanzmittel, so Löhrmann weiter, 
sondern um eine komplett andere Finanzierungsstruktur, die dazu beitragen müsse, annähernde 
Chancengleichheit in der Bildung für Behinderte oder sozial Benachteiligte herzustellen. Außerdem 
wies sie darauf hin, dass die Ländern vom Bund jeweils einen finanziellen Ausgleich erhalten 
müssten, wenn ihnen – wie in den vergangenen Jahren sehr oft geschehen - neue Aufgaben 
übertragen werden. Ein Konnexitätsgebot zwischen Bund und Ländern sei notwendig, so wie es in 
NRW zwischen Land und Kommunen bestehe. "Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen!"

Der an vielen Stellen festzustellende breite Konsens der Podiumsteilnehmer wurde von den knapp 
einhundert Besucherinnen und Besuchern in der abschließenden Diskussion ausdrücklich gelobt.

So formulierte Kai Gehring MdB, bildungspolitischer Sprecher der grünen Bundestagsfraktion unter 
anderem, dass es zu einer "Ermöglichungsverfassung" kommen müsse, die den Rahmen setze, um 
kreative einvernehmliche Lösungen zu finden.

In mehreren Wortmeldungen aus dem Publikum wurde ein Wunsch deutlich: Ob nun eine 
gemeinsame Finanzierung der Bildung über eine Gemeinschaftsaufgabe (nach Art. 91 b GG) oder 
über direkte Bundeshilfen erfolgen würde (nach Art. 104 GG) – der Bund müsse mit an Bord, um die 
Zukunftsaufgabe "Bildung" schultern zu können.

Abschließend appellierte NRW-Bildungsministerin Löhrmann unter großem Beifall an alle 
Beteiligten, miteinander im konstruktiven Dialog zu bleiben und schrittweise Hürden 
abzuräumen – "im Interesse der Kinder, einer guten Bildung - und damit unserer 
gemeinsamen Zukunft".
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6. Kinderseiten
Quelle:   www.seitenstark.de  
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7. Linktipps
Aktion Mensch(früher Aktion Sorgenkind ) www.aktion-mensch.de
Bildungsmarkt 2003 www.bildungsmarkt2003.de
Bildungsmesse Bildungsmesse Köln 2004
Bund der freien Waldorfschulen www.waldorfschule.info
Bundeselternrat www.bundeselternrat.de 
Bundesministerium für Bildung und Forschung    www.bmbf.de   
Bundesverband der Schulfördervereine www.schulfoerderverein.de
Bündnis für Erziehung    www.buendnisfuererziehung.nrw.de 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung www.dge.de
Deutscher Bildungsserver     www.bildungsserver.de   
Die Kinderschutz-Zentren www.kinderschutz-zentren.org
Elternberatung online www.bke-elternberatung.de
Elterninitiative für Bildungsreform www.sinn-ev.de
EPA European Parents' Association www.epa-parents.org
European Education Partnership www.eep-edu.org
Eurydice www.eurydice.org
Forum Bildung    www.forum-bildung.de   
Initiative D21 www.initiatived21.de
Institut für Bildungsmedien www.vds-bildungsmedien.de
KABI www.kabi-online.de
Kindertagesbetreuung www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1835
Klassenfahrten www.bundesforum.de
Klassissimo www.foerderkreis-bonn.de
Kultusministerkonferenz    www.kmk.org 
Landeselternkonferenz NRW www.landeselternkonferenz-nrw.de 
learn:line NRW www.learn-line.nrw.de  
Mama lernt Deutsch www.integrationskurse.de
Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW   www.bildungsportal.nrw.de 
Netzwerk Wege ins Studium www.wege-ins-studium.de 
Ökonomische Bildung online www.oekonomische-bildung-online.de
PISA 2003 www.ipn.uni-kiel.de/projekte/pisa 
PISA Deutschland www.mpib-berlin.mpg.de/pisa 
PISA Studie www.pisa.oecd.org
Schule & Co www.schule-und-co.de  
Schulen ans Netz www.schulen-ans-netz.de
Schüleraustausch www.ausgetauscht.de
Schule-Wirtschaft-Arbeitsleben www.swa-programm.de
Schulinfos www.schulinfos.de
Schulpsychologie www.schulpsychologie.de  
Stiftung Lesen www.StiftungLesen.de
Stiftung Mitarbeit www.wegweiser-buergergesellschaft.de
Tipps zu Ausbildung, Studium, Beruf www.uni-protokolle.de 
Verein f. frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen 
u. Schulen

www.fmks-online.de

Welt in der Schule www.weltinderschule.uni-bremen.de
Netkids www.kindersindtabu.de
Wissens-Schule www.wissensschule.de
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